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Tagesordnungspunkt 1  

Begrüßung 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Guten Mor-

gen, meine Damen und Herren! Die Reihen sind 

noch etwas gelichtet. Einige Kollegen kommen 

etwas später, Herr Miersch zum Beispiel; ich 

denke, Herr Kanitz auch.  

(Zuruf: Der saß im Zug mit mir; der müsste 

also eigentlich gleich kommen!) 

Wir sollten gleichwohl jetzt schon beginnen, 

denn Pünktlichkeit ist ein Gebot der Höflichkeit. 

Wie schon in der letzten Sitzung, ist Herr Nie-

haus für Herrn Minister Untersteller mit bei uns 

am Tisch und für Herrn Minister Wenzel derzeit 

Frau Rickels. Herr Minister Wenzel wird später 

noch zu uns stoßen und insbesondere, wenn ich 

das richtig sehe, aus der Sicht des niedersächsi-

schen Umweltministers zum Thema „Verände-

rungssperre“ vortragen. 

Herr Fischer hat sich für heute entschuldigt. Er 

hat aber mitgeteilt, dass er sich in der Person von 

Herrn Jäger bestens vertreten fühle. Herr Oßner 

hat sich ebenfalls aus terminlichen Gründen ent-

schuldigt. 

Frau Glänzer ist heute vertreten durch Herrn 

Hörnschemeyer, den wir hier mit dem Status 

„Vertreter von Mitgliedern“ versehen - sprich: 

Das sind Gäste, die volles Rederecht haben, die 

aber, wenn es einmal zur Abstimmung käme, da-

ran nicht teilnahmeberechtigt sind. Herr Hörn-

schemeyer ist heute erstmals bei uns, und des-

halb möchte ich ihn in dieser Arbeitsgruppe be-

sonders willkommen heißen. 

Herr Hörnschemeyer, vielleicht nutzen Sie die 

Gelegenheit, sich uns kurz vorzustellen. 

Franz-Gerd Hörnschemeyer (IGBCE): Vielen 

Dank, Herr Vorsitzender! Mein Name ist Hörn-

schemeyer, Franz-Gerd, hier heute in Vertretung 

für Frau Glänzer über ein DGB-Mandat. Ich bin 

hauptamtlich bei der IGBCE beschäftigt, als Ge-

werkschaftssekretär, und dort seit einigen Jahr-

zehnten zuständig für Fragen der Sanierung und 

Endlagerung, das heißt Braunkohlebergbausanie-

rung, Wismut-Sanierung, Sanierung der nuklea-

ren Altlasten - also Energiewerke Nord - sowie 

für Fragen der nuklearen Endlagerung - Schacht 

Konrad, Gorleben, Asse und Morsleben - bei der 

IGBCE.  

Ich freue mich auf eine mit Sicherheit interes-

sante und konstruktive Zusammenarbeit. - 

Danke. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Weiterhin sind hier im Saal anwesend Kollegen 

aus dem BMUB - das sage ich sozusagen in alter 

Verbundenheit -, Herr Cloosters und Herr Hart, 

der uns ja ständig hier begleitet. Herr Staatssekre-

tär Flasbarth wird später noch zu uns stoßen und 

uns insbesondere zum Punkt „Behördenstruktur“ 

die Auffassung des BMUB darlegen. 

Weiter sind aus dem Ressortkreis anwesend Frau 

Semmler und Herr Bejdakic. Soeben ist auch 

Herr Minister Wenzel eingetroffen - herzlich will-

kommen in dieser Gruppe. 

Dann habe ich noch die üblichen Vorinformatio-

nen: Jeweils für 11.30 Uhr und 13.30 Uhr ist ein 

Catering vorgesehen. Den Termin für ein weiteres 

Catering würde ich erst bekannt geben, wenn ich 

erkennen sollte, dass wir ihn bräuchten, was ich 

aber nicht hoffe. 

Die Sitzung kann, wie Sie schon erfahren haben, 

nicht im Parlamentsfernsehen oder im Internet 

übertragen werden. Es ist aber sichergestellt - wie 

Sie sehen -, dass ein Wortprotokoll erstellt wird. 

Es gibt ein Petitum von Herrn Dr. Mehnert, eine 

eigene Tonaufzeichnung anfertigen und nachträg-

lich ins Internet stellen zu dürfen. Aus Sicht des 

Vorsitzes sehen wir keinen Grund, dem nicht zu 

entsprechen. Ich erwähne das aber deshalb, weil 

- wenn ich das richtig sehe - jeder der hier Anwe-

senden damit einverstanden sein müsste. - Das 
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scheint der Fall zu sein. Also kann das so ge-

macht werden. 

Tagesordnungspunkt 2  

Beschlussfassung über die Tagesordnung und 

das Protokoll der 2. Sitzung 

Ich komme damit zur Tagesordnung, die wir 

Ihnen vorgeschlagen haben. Sie ist Ihnen zuge-

schickt worden; diesmal auch mit dem Vorlauf, 

den wir uns in aller Regel wünschen. 

Gibt es Anmerkungen zur Tagesordnung? - Das 

scheint nicht der Fall zu sein. Dann ist die Tages-

ordnung für heute so beschlossen. 

Wir haben Ihnen den Protokollentwurf der 2. Sit-

zung zugeleitet; das war am 23. Dezember 2014 

der Fall. Wir hatten gebeten, soweit Änderungs-

wünsche bestehen, uns diese bis zum 11. Januar 

2015 mitzuteilen.  

Wenn ich es richtig sehe, gibt es drei kleine Än-

derungswünsche von Herrn Professor Jäger. Ich 

habe sie mir heute Morgen angeschaut. Es han-

delt sich - das kann ich Ihnen versichern - um 

rein redaktionelle Änderungswünsche, sodass 

ich denke, dass wir diese so akzeptieren können, 

ohne sie noch im Einzelnen hier diskutieren zu 

müssen. 

Dann ist das Protokoll mit diesen drei redaktio-

nellen Änderungen so angenommen. 

Als Tischvorlage ist Ihnen vorab ein sogenanntes 

Beschlussverzeichnis betreffend die Arbeits-

gruppe 2 verteilt worden, welches die Geschäfts-

stelle, Frau Heyne, vorbereitet hat. Dies soll 

schlicht der Erleichterung des Geschäftsablaufs 

dienen und steht den Mitgliedern der Arbeits-

gruppe zur besseren Übersichtlichkeit zur Verfü-

gung. Daher herzlichen Dank an die Geschäfts-

stelle für diese Unterlage. 

Herr Jäger meldet sich. Bitte schön, Herr Jäger. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Wenn ich eine Bitte äußern 

dürfte: Es wäre sehr hilfreich, wenn diese nützli-

che Zusammenstellung gleich mit dem Protokoll 

verschickt werden könnte. Wenn wir uns darauf 

verständigen könnten, wäre ich Ihnen sehr dank-

bar. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Das ist ein gu-

ter Hinweis; das wird selbstverständlich so ge-

macht. 

Ich darf den nächsten Tagesordnungspunkt auf-

rufen. 

Tagesordnungspunkt 3  

Berichte: 

 Bericht über das Treffen der Vor-
sitzenden der Kommission mit 
den Vorsitzenden der AGs am 9. 
Januar 2015 in Hannover 

 

 Bericht über das Gespräch zwi-
schen K. Brunsmeier und M. Ri-
ckels (Nds. Umweltministerium, 
Hannover) zu Überlegungen zur 
Veränderungssperre 

 

 Bericht über das Gespräch zwi-
schen den Vorsitzenden der AG 2 
und dem BMUB (AL Dr. Cloosters, 
UAL Hart) am 8. Dezember 2014 

Dieser Tagesordnungspunkt führt verschiedene 

Berichte auf. Eines der Stichwörter lautet „Verän-

derungssperre“. Herr Minister Wenzel ist bereits 

anwesend. Wenn es Ihre Zeit erlaubt, Herr Wen-

zel, kommen wir dazu im Einzelnen unter Tages-

ordnungspunkt 5. Wir können diesen Punkt aber 

auch vorziehen - was Ihnen lieber ist. 

(Min Stefan Wenzel: Wir können gerne 

nach der Tagesordnung vorgehen!)  

Okay, dann bleiben wir bei der vorgesehenen Ta-

gesordnung und rufen diesen Punkt als Erstes un-

ter Tagesordnungspunkt 5 auf.  
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Aufgrund dieser Maßgabe denke ich, dass wir 

uns bei Tagesordnungspunkt 3 den dort an zwei-

ter Stelle genannten Bericht - Bericht über das 

Gespräch zwischen K. Brunsmeier und M. Ri-

ckels - ersparen können, weil sich dies inhaltlich 

überschneidet mit dem, was wir gerade für Ta-

gesordnungspunkt 5 vorgesehen haben. 

Es bliebe der Bericht über das Treffen der Vorsit-

zenden der Kommission mit dem Vorsitzenden 

der Arbeitsgruppen, welches am letzten Freitag, 

den 9. Januar 2015, in Hannover stattgefunden 

hat. 

Das Treffen war aus meiner Sicht und, wenn ich 

es richtig sehe, aus Sicht aller Beteiligten ein 

nützliches Treffen. Es wurde sehr offen disku-

tiert; die Themenpunkte wurden angesprochen, 

und zum Teil wurden die Dinge auch vorange-

bracht. 

Weil man das Treffen unter Leitung von Frau 

Heinen-Esser - Herr Müller war leider nicht ver-

fügbar; er war entschuldigt - als sehr nützlich an-

gesehen hat, hat man beschlossen, in absehbarer 

Zeit - in vier bis sechs Wochen; ein Termin ist 

noch nicht festgelegt - ein weiteres Treffen dieser 

Art stattfinden zu lassen.  

Auf der Tagesordnung standen verschiedene 

Punkte: Berichte aus den Arbeitsgruppen, dann - 

wie man sich denken kann - die Frage „Gutach-

tenvergabe, weiteres Verfahren“, Arbeits- und 

Rahmenbedingungen innerhalb der Kommission, 

die Jahresplanung für 2015, die Budgetplanung 

2015 und Sonstiges.  

Ein spezielles Augenmerk haben wir noch auf die 

Frage gerichtet: „Wie steht es mit der Erstellung 

des Berichts, der von dieser Kommission erwartet 

wird?“; denn das ist ja der zentrale Punkt der ge-

samten Arbeit.  

Die Arbeitsgruppen haben, wie gesagt, berichtet. 

Ich erspare mir jetzt den Bericht der Arbeits-

gruppe 2, jedenfalls im Einzelnen, weil der ja in-

nerhalb der heutigen Sitzung immer wieder re-

flektiert wird.  

Die Arbeitsgruppe 1 hat ebenfalls einen Bericht 

abgegeben, und zwar zum Thema „Öffentlich-

keitsbeteiligung/Bürgerbeteiligung“. Die Arbeits-

gruppe 3 hat die Anwesenden durch ihren Vor-

sitzenden Herrn Sailer unterrichtet.  

Ein wesentlicher Punkt der Diskussion war das 

Thema „Gutachtenvergabe“, und zwar unter dem 

Gesichtspunkt: Wie können wir die Gutachten-

vergabe so steuern, dass sie insbesondere effektiv 

gehandhabt wird? - Die Geschäftsstelle hatte dazu 

eine Unterlage vorbereitet, aus der sich der Ab-

lauf nach den Vorschriften ergibt. 

Wir unterscheiden in diesem Zusammenhang 

zwei wesentliche Schritte: In einem ersten 

Schritt muss ein konkreter Vorschlag gemacht 

werden, ein Gutachten zu erstellen. An sich 

müsste darüber auch die Kommission als solche 

beschließen, um dann später, in einem nächsten 

Schritt, zu beschließen, das Gutachten zu verge-

ben, welches dann durch die Bundestagsverwal-

tung rein formal-rechtlich vergeben wird. 

Wir sind übereingekommen, dass bei dem ersten 

Schritt - das Ganze kostet ja unheimlich viel Zeit, 

wenn man es so ablaufen lässt - die Vorsitzenden 

der Arbeitsgruppen oder mindestens sechs Mit-

glieder der Kommission die Möglichkeit haben, 

diesen Vorschlag anstelle der Kommission vorzu-

legen und zu beschließen, sprich: die Einleitung 

des Gutachtenverfahrens. 

Ich denke, dass von dieser Möglichkeit auch im 

Rahmen dieser Arbeitsgruppe nicht nur einmal 

Gebrauch gemacht werden wird.  

Weiter ist dargelegt worden, dass im Regelfall 

mindestens drei potenzielle Gutachter ins Auge 

gefasst werden müssen - so sind die Vorschriften 

-; es sei denn, es gestaltet sich so, dass - wohlge-
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merkt - im Einzelfall nur ein Gutachter in Be-

tracht kommt. Dieser Einzelfall muss dann be-

gründet werden.  

Die Bundestagsverwaltung bzw. der Bundestag 

hat mit einem Schreiben seines Präsidenten mit-

geteilt, dass Eilbedürftigkeit nicht schon allein 

deshalb gegeben ist, weil eine Sache zeitlich eil-

bedürftig ist. Es muss sich also um einen begrün-

deten Einzelfall handeln, der über Zeitnot als sol-

che hinausgeht. 

Wir hatten in der letzten Sitzung der Kommis-

sion zwei Gutachtensvorschläge seitens der Vor-

sitzenden vorliegen. Diese sind damals zurückge-

zogen worden. Sie werden nun gezielt aufgear-

beitet, und es ist damit zu rechnen, dass sie in 

der kommenden Kommissionssitzung erneut - 

aber dann eben in modifizierter Form - einge-

bracht werden. 

Die nächste Sitzung findet am 19. Januar 2015 

statt, also heute in einer Woche. 

Wir haben uns außerdem über die Arbeits- und 

Rahmenbedingungen unterhalten. Das haben wir 

auch in dieser Arbeitsgruppe schon häufiger ge-

tan. Es gibt mehrere Punkte, die - so möchte ich 

es einmal formulieren - schwierig zu handhaben 

sind.  

Da ist zunächst die Frage nach der Behandlung 

von Gästen, beispielsweise innerhalb der Arbeits-

gruppe. Das betrifft insbesondere die Arbeits-

gruppe 1. Fest steht: Soweit Nichtmitglieder als 

Sachverständige geladen werden - von irgendei-

ner Arbeitsgruppe oder auch von der Kommis-

sion -, gibt es in diesem Fall ein Entschädigungs-

geld in Höhe von 100 Euro. Wenn der oder die 

Betreffende hier einen Vortrag hält oder eine Ex-

pertise abgibt, fallen weitere 150 Euro an. 

Damit ist aber nicht das Problem gelöst, welches 

sich dadurch ergibt, dass, wie das bei der Ar-

beitsgruppe 1 der Fall ist, Gäste - jedenfalls bis 

zur Mitte dieses Jahres - regelmäßig ihre Zeit op-

fern, ihren Input bereitstellen und in der Sache 

permanent verfügbar sind. 

In diesem Zusammenhang ist am letzten Freitag 

erwogen worden, ob hier nicht Mittel aus dem 

Fonds „Öffentlichkeitsbeteiligung“ - eben unter 

dem Gesichtspunkt „Öffentlichkeitsbeteiligung“ - 

eine Lösungsmöglichkeit darstellen könnten. Wie 

gesagt, das ist erwogen worden; es muss noch nä-

her geprüft werden. 

Wenn ich es richtig verstanden habe, lautet die 

Ratio dabei schlicht: Wenn man - was ja aus-

drücklich der Auftrag der Kommission ist - den 

Dialog mit der Öffentlichkeit herstellt, dann muss 

auch schon während der Arbeit der Kommission 

der Dialog ermöglicht werden.  

Das bedeutet: Es gibt Beteiligte, es gibt Teilneh-

mer, die bereit sind, hier zur Verfügung zu stehen 

und dafür entsprechenden Aufwand zu treiben. 

Das ist die Überlegung. Ob sie jedoch tragfähig 

ist, und inwieweit sie genutzt werden kann, das 

kann noch nicht abschließend gesagt werden. 

Des Weiteren ist in der Sitzung am Freitag über 

das Thema „Budgetplanung“ gesprochen worden. 

Hier spielt das Stichwort „gegenseitige Deckungs-

fähigkeit der Einzelposten im Bundeshaushalt“ 

eine Rolle. Ich muss leider mitteilen, dass die ins 

Auge gefasste gegenseitige Deckungsfähigkeit der 

Einzelpositionen im Bundeshaushalt 2015 nicht 

gegeben ist. 

(Zuruf: Noch nicht!) 

Das ist unter verschiedenen Aspekten misslich, 

insbesondere wenn man sich vor Augen führt - 

worauf ich jetzt nicht im Einzelnen näher einge-

hen möchte -, dass zum Beispiel der Teilbereich 

„Öffentlichkeitsarbeit“ schon jetzt droht, an die 

Grenzen der verfügbaren Mittel zu gelangen, so-

dass man, wenn die Lage unverändert bliebe, 

Auslandsreisen oder Ähnliches wahrscheinlich 

nicht mehr ins Auge fassen könnte. 
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Am Freitag ist - in Anführungszeichen - „be-

schlossen“ worden, dass man alle Möglichkeiten 

und Wege ausschöpfen müsse und sollte, hier 

beim Vollzug des Bundeshaushalts 2015 eine fle-

xiblere Haltung oder Möglichkeit vorzusehen. Ob 

und wie das gelingt, ist eine zweite Frage; aber 

das ist eine Frage, die sicherlich auch die hier als 

Mitglieder anwesenden Bundestagsabgeordneten 

betrifft. Da wird sicher der eine oder andere aus 

der Kommission auf Sie zukommen.  

Die Kommissionsmitglieder - so ist es am letzten 

Freitag erörtert worden - werden darüber hinaus 

verschiedene, hoffentlich geeignete Ansprech-

partner identifizieren - über einige Personen ist 

auch schon gesprochen worden -, die man für 

diese Sache interessieren bzw. dann auch einset-

zen kann. 

Frau Kotting-Uhl, bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich finde es nicht nur 

sehr misslich, sondern mir ist das Ganze auch 

ziemlich unverständlich, weil eigentlich die 

Haushälter aller Fraktionen entsprechend sensi-

bilisiert waren. Mich würde einfach interessieren 

- da frage ich einmal Herrn Kanitz als Mitglied ei-

ner Koalitionsfraktion -, ob Sie wissen, was da 

vor sich gegangen ist und wie es zustande gekom-

men ist, dass sich das, was wir eigentlich be-

schlossen und angeregt haben, so nicht im Haus-

halt wiederfindet. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Herr Kanitz, 

bitte. 

Abg. Steffen Kanitz: Frau Kotting-Uhl, nein, das 

weiß ich nicht. Wir sind im Moment dabei, genau 

das zu eruieren, weil offensichtlich alle - sowohl 

Ihre als auch unsere - Berichterstatter eben nicht 

informiert worden sind. Es hat übrigens auch ei-

nen Beschluss gegeben - einen Entschließungsan-

trag des Umweltausschusses -, in dem wir uns 

klar dafür positioniert haben.  

Insofern verstehe ich das überhaupt nicht. Wir 

sind, wie gesagt, im Moment daran, das Ganze zu 

eruieren. Herr Steinkemper hat es gerade ja ein 

bisschen skizziert: Wohl alle sind daran interes-

siert, hier eine Lösung zu finden, die dabei hilft, 

das eigentlich Gewollte - nämlich mehr Mittel für 

die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung zu stellen 

- zu realisieren. 

Wie gesagt, wir bleiben dran. Vielleicht sollten 

wir dann noch einmal berichten, wenn wir wis-

sen, wie das Ganze gelaufen ist. Ich habe mit un-

serem zuständigen Haushälter im Umweltaus-

schuss, Christian Haase, gesprochen, der davon 

genauso überrascht war und gesagt hat: Das gibt 

es überhaupt nicht. 

Wir hatten eine klare Zusage unserer Haushälter; 

das war auch bei der SPD so, bei Ihnen ebenso. 

Da wurde gesagt: Wir wollen die gegenseitige De-

ckungsfähigkeit herstellen, die haushalterisch im 

Grunde überhaupt keine Auswirkungen hätte, 

weil wir ja im Budget bleiben. 

Daher - ich sage es noch einmal - verstehe ich das 

nicht. Im Ziel sind wir uns da völlig einig: Das 

geht so nicht. Wir wollen einen Weg finden, wie 

wir die gegenseitige Deckungsfähigkeit herstellen 

können. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Vielen Dank 

für diese zusätzlichen Hinweise. - Ich weiß, es ist 

eine anspruchsvolle Zielsetzung, die ich jetzt 

nenne; ich nenne sie trotzdem: Am kommenden 

Montag findet die Vollsitzung der Kommission 

statt. Vielleicht ist es möglich, bis dahin schon 

mehr zu wissen als heute. Es wäre wirklich gut, 

wenn wir in diesem Zusammenhang am kom-

menden Montag dann schon mehr Positives 

wüssten, was wir dann besprechen könnten. - So 

viel zum Thema „Budget“. 

Dann ist noch besprochen worden, wie die Ta-

gesordnung für die Sitzung am kommenden Mon-

tag aussehen soll. Zu erwähnen ist hier vielleicht, 

dass beabsichtigt ist, die Anhörung „Internatio-

nale Erfahrungen“, die vor Weihnachten statt-

fand, nochmals aufzuarbeiten und einer ersten 

Diskussion und Bewertung zu unterziehen. 
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Schließlich ist am Freitag besprochen worden, 

dass sogenannte größere Berichte - das muss 

wohlgemerkt kein schriftlicher Bericht sein - un-

ter dem Gesichtspunkt „Zeitaufwand“ und in-

haltliche Darlegungen für die einzelnen Arbeits-

gruppen innerhalb der Vollsitzung der Kommis-

sion vorgesehen werden sollen. 

Besprochen worden ist - ohne dass das im Einzel-

nen abschließend verbindlich festgelegt worden 

ist -, für die AG 1 einen solchen Bericht oder Ta-

gesordnungspunkt innerhalb der Kommission im 

Februar vorzusehen, für die AG 2 - also unsere 

AG - im März, und für die AG 3 im April respek-

tive Mai. 

Auch die Ad-hoc-Gruppe „Grundlagen und Leit-

bild“ wird in diesem Zusammenhang nochmals 

aufgerufen werden. Wenn ich es richtig mitbe-

kommen habe, soll das im März der Fall sein. 

Schließlich ist das Stichwort „Fristverlängerung“ 

angesprochen worden; gemeint ist die Fristver-

längerung für die Arbeit der Kommission. Da gab 

es noch kein einheitliches Meinungsbild. Wenn 

ich es richtig verstanden habe, gab es keine Mei-

nungsäußerung dahin gehend, dass man es bei 

der Frist zum Ende dieses Jahres belassen sollte; 

vielmehr hat sich, wenn ich es richtig verstanden 

habe, niemand dagegen ausgesprochen, die Frist 

im Rahmen der eigenen Möglichkeiten der Kom-

mission bis Mitte nächsten Jahres zu verlängern. 

Unterschiedlich waren die Auffassungen dazu, 

ob die Frist per Gesetz über den Zeitraum Mitte 

nächsten Jahres verlängert werden sollte und, 

wenn man sich dazu entschließen würde, zu wel-

chem Zeitpunkt und nach welchen internen Ver-

fahren dies zu erfolgen hätte. 

Die Stichworte, die in diesem Zusammenhang ge-

fallen sind, lauteten unter anderem: Diskontinui-

tät der Arbeit des Bundestages, damit auch der 

Gesetzgebungsverfahren. Wenn Gesetzentwürfe 

zur Umsetzung des Berichts oder der Vorschläge 

dieser Kommission erarbeitet werden, wäre das ja 

vom Bundestag zu initiieren. Üblicherweise - so 

kenne ich es jedenfalls aus vieljähriger Tätigkeit - 

erfolgt dies nicht selten auf dem Wege der soge-

nannten Formulierungshilfe, die die Bundesre-

gierung dann auf Bitte des Bundestages zu leisten 

hätte. 

Wenn man dann hinzunimmt, dass Gesetzent-

würfe der Anhörung durch die beteiligten Kreise 

bedürfen, dass Gesetzentwürfe in erster, zweiter 

und dritter Lesung durch den Bundestag be-

schlossen werden müssen - und in unserem Fall 

auch durch den Bundesrat -, dann kann man sich 

vorstellen, dass das ein Verfahren ist, welches 

insgesamt einen nicht zu unterschätzenden Zeit-

bedarf in Anspruch nimmt. 

Andererseits - und das waren auch gewichtige 

Punkte - wurde am Freitag in diesem Zusammen-

hang das Stichwort „die Arbeit muss solide sein“ 

genannt. Sie muss gut vorbereitet sein. Insbeson-

dere hat sich diese Kommission entsprechend ih-

rer Aufgabenstellung auf die Fahne geschrieben, 

eine Öffentlichkeitsbeteiligung mit Blick auf die 

Erarbeitung von Vorschlägen, die dann in Gesetz-

entwürfe münden sollen, schon im Rahmen der 

Arbeit der Kommission vorzusehen. 

All das kostet Zeit, das kostet Aufwand, und das 

steht letztendlich in einem Spannungsverhältnis. 

Hierfür hat jedoch niemand eine Patentlösung 

parat. 

Das also sind die Aspekte, die da eine Rolle spie-

len. Die Diskussion darüber ist noch nicht been-

det, sondern noch in vollem Gange. - So viel an 

Information über den erreichten Stand, wie er 

sich am letzten Freitag gestaltet hat. 

Fällt Ihnen jetzt noch etwas ein, Herr Bruns-

meier, worüber wir am Freitag gesprochen ha-

ben? - Wenn ich es richtig sehe, sind das die 

Punkte gewesen, die für die Arbeit dieser Ar-

beitsgruppe bedeutsam sind. Ich denke, ich habe 

Ihnen aus dem Gedächtnis heraus einen Abriss 

gegeben, wie sich die Dinge dargestellt haben. - 

Herr Gaßner, Sie haben auch teilgenommen. 
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Wenn Sie noch Anmerkungen haben, dann 

selbstverständlich. 

Hartmut Gaßner: Vielen Dank, Herr Vorsitzen-

der. - Ich möchte den einen Satz bezogen auf die 

Zeitplanung noch einmal unterstreichen - Sie ha-

ben die Diskussion tatsächlich so wiedergegeben, 

wie sie war -, dass wir da noch offen sind. 

Ich bitte nur alle, in den nächsten Tagen und Wo-

chen Folgendes einmal genau im Blick zu haben: 

Die Vorsitzenden haben sich wohl dahin gehend 

abgestimmt, dass wir zunächst einmal bis zum 

Sommer kommen sollten, um dann den Arbeits-

stand zu erkennen, der bis dahin erreicht ist.  

Das Ganze ist noch nicht weiter erörtert und be-

sprochen worden. Wenn man nämlich so vor-

geht, dann wissen wir bis zum Sommer nicht, 

wie lange die Kommission tatsächlich arbeitet. 

Und wenn wir im Sommer zu dem Ergebnis kom-

men, dass die Kommission möglicherweise einen 

längeren Zeitbedarf hat, dann würde dies erst im 

Herbst eingeleitet werden. 

Das bedeutet eine starke Verunsicherung. Des-

halb würde ich sagen: Wenn die Kommission o-

der die Arbeitsgruppe 2 hier nicht korrigierend 

eingreift - ohne dass ich sagen kann, wie, nur 

vom Prozedere her -, müssen wir uns über Fol-

gendes im Klaren sein: Wenn sich die Vorstellun-

gen der Vorsitzenden zur Vorstellung der Kom-

mission entwickeln, dann werden wir vor dem 

Herbst nicht wissen, wie lange die Kommission 

arbeitet.  

Wir können es auch umdrehen und können sa-

gen: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kommis-

sion nur bis Sommer 2016 arbeiten wird, ist seit 

dem Freitag sehr stark gestiegen. Das heißt für 

alle, die in Phasen denken und in Phasen planen, 

dass wir uns darauf einstellen müssten, wenn wir 

nicht noch einmal korrigierend eingreifen.  

Ich habe hier noch keinen Korrektivvorschlag; 

ich wollte nur noch einmal allen ganz deutlich 

machen, dass es sicher viele Fragen gibt, mit de-

nen man pragmatisch umgehen kann. Aber dieser 

Pragmatismus wird eine gewichtige Folge haben: 

eine schwere Planbarkeit und die hohe Wahr-

scheinlichkeit einer Arbeit nur bis Sommer 2016. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Herr Gaßner, 

ich bin Ihnen ausdrücklich dankbar für diesen 

Hinweis, den ich gerne noch einmal aufgreife 

und auch noch einmal verstärke. 

Wenn man den Bericht bis Mitte 2016 abliefern 

will - jetzt einmal als Arbeitshypothese -, dann 

bedeutet das, dass wir im Grunde jetzt schon an-

fangen müssten, an dem Berichtsentwurf zu ar-

beiten. Das ist bei dem Bericht der Arbeitsgruppe 

3 durch Herrn Sailer auch deutlich geworden, 

dass man da zwei „living documents“ in Arbeit 

hat, die fortgeschrieben werden, und die eine 

Grundlage bilden sollen für den Teil, den die Ar-

beitsgruppe 3 als Input in den Bericht zu liefern 

beabsichtigt. 

„Living document“ heißt: Man fängt eher be-

scheiden an, rüstet dieses „living document“ auf, 

vervollkommnet es und ergänzt es. Man hat auch 

die Möglichkeit, dieses „living document“ - so-

weit notwendig - zu korrigieren, zu revidieren 

und zu modifizieren. 

Wenn ich jetzt versuche, dies für die Arbeits-

gruppe 2 und deren Aufgabe zu reflektieren, 

dann kann ich sagen: Ein unmittelbarer Vergleich 

ist zwar nicht möglich, aber - wir kommen im 

Verlaufe der Tagesordnung noch dazu - die zent-

rale Aufgabe der Arbeitsgruppe 2 ist es, zu evalu-

ieren und gegebenenfalls Vorschläge zu machen, 

wie denn Gesetzesänderungen - insbesondere so-

weit sie für sinnvoll und notwendig erachtet wer-

den - aussehen könnten. 

Solche Vorschläge entstehen nicht von heute auf 

morgen. Von daher: Mit der Art und Weise, wie 

wir das Ganze bisher angegangen sind - nämlich 

schrittweise vorzugehen -, sind wir, so meine ich, 

auf dem richtigen Weg. Wenn ein Punkt im 

Grunde bereits spruchreif ist - und da gibt es ja 
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verschiedene Zeitaufwände, um bei unterschied-

lichen Aspekten zur Spruchreife zu kommen -, 

dann sollten wir das Ganze - soweit dafür im Ein-

zelfall ein Gutachten erforderlich ist - dann auch 

schnell spruchreif machen und auf den Weg brin-

gen. So können Teilaspekte schon einmal vorläu-

fig abgearbeitet werden, und wir können uns dem 

nächsten Teilaspekt zuwenden. 

Das heißt nicht, dass die abgearbeiteten Aspekte - 

wenn man klüger geworden ist oder zusätzliche 

Aspekte hinzugekommen sind - nicht noch ein-

mal modifiziert werden könnten. Das wäre jeden-

falls eine Arbeitsweise für diese Arbeitsgruppe, 

die ich mir gut vorstellen könnte. 

Aber was bedeutet das? Das bedeutet letztend-

lich, dass wir im Grunde schon jetzt damit begin-

nen müssten, hier in der Weise, wie ich es gerade 

zu erläutern versucht habe, Fleisch an die Dinge 

zu bringen. Ich kann nur an alle appellieren - 

aber ich denke, ich sehe hier weitgehend Einver-

ständnis -, einen Weg zu finden, hier schrittweise 

liefern zu können. 

Jetzt hatte sich Frau Kotting-Uhl gemeldet, dann 

Herr Brunsmeier. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich möchte den Appell 

sehr stark unterstützen. Wir haben einen Schluss-

punkt für die Arbeit der Kommission, der sich 

quasi natürlich ergibt; das ist das Ende der Legis-

laturperiode. Dann muss das alles fertig abge-

schlossen und abgegeben sein. Das ist völlig klar. 

Wir sollten die Sache auch nicht in den Bundes-

tagswahlkampf ziehen und da womöglich die Er-

gebnisse wieder zerreden lassen; denn wenn das 

losgeht, dann sind wir alle nicht mehr so ganz 

homogen miteinander, zumindest die politische 

Seite. 

Insofern haben wir theoretisch bis Mitte 2017 

Zeit. Ich bin sehr stark der Meinung, dass - so 

wie bei den Punkten „Suche eines Endlagers“ 

und „Genehmigung eines Endlagers“ - auch hier 

bei unserer Arbeit Gründlichkeit vor Schnellig-

keit gehen sollte. 

Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, die-

sen Druck aufrechtzuerhalten, der durch die bis-

herige gesetzliche Vorlage gegeben ist, zumal wir 

fast ein halbes Jahr später angefangen haben als 

ursprünglich vorgesehen. Zumindest dieses halbe 

Jahr müssten wir uns, auch im Sinne der Auftrag-

geber, noch zusätzlich geben. 

Ich hielte es für klug, wenn wir bei der Abgabe 

unserer sonstigen Empfehlungen für die frühzei-

tige Evaluierung - und so haben wir das meiner 

Erinnerung nach auch eigentlich vorgehabt - zu-

gleich die Fristverlängerung - am besten um ein 

Jahr - empfehlen. 

Dann bräuchten wir die sechsmonatige Verlänge-

rung, die dann auch weiterhin möglich ist, even-

tuell nicht in Anspruch zu nehmen. Für den Fall 

jedoch, dass wir auch diese bräuchten, ginge 

auch das. Wir hätten dann auf jeden Fall defini-

tiv schon einmal ein halbes Jahr länger, als wenn 

wir - basierend auf dem bisherigen Gesetzestext - 

die Verlängerung von sechs Monaten in An-

spruch nehmen. 

Mir ist völlig unverständlich, wie man auf die 

Idee kommen kann, die Sache jetzt nicht so anzu-

gehen, sondern das erst einmal im Raum stehen 

zu lassen. Das schafft Unsicherheit und führt ge-

nau zu dem, was Sie, Herr Steinkemper, eben 

dargelegt haben. Das heißt: Planbarkeit und 

Gründlichkeit sind absolut notwendig für uns.  

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Vielen Dank. - 

Noch einmal zur Sitzung am letzten Freitag. Ich 

bin mir nicht sicher - ich persönlich jetzt -, ob ich 

die Vorsitzenden der Veranstaltung am letzten 

Freitag - die der Kommission - so interpretiere, 

wie Sie das jetzt getan haben, Herr Gaßner. Das 

ist mir in der Deutlichkeit so jedenfalls nicht klar 

geworden. Das sage ich nur, damit nicht viel-

leicht Dinge in einer Art und Weise zugeordnet 

werden, die vielleicht nicht so gemeint gewesen 

ist. Das weiß ich aber nicht.  
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Jetzt Herr Brunsmeier und dann Herr Kanitz. 

Klaus Brunsmeier: Vielen Dank, Herr Steinkem-

per. - Sie hatten es ja angesprochen: In der Dis-

kussion gab es durchaus unterschiedliche Sicht-

weisen. Ich darf mich in diesem Zusammenhang 

outen, dass ich mich eher dafür ausgesprochen 

habe, noch einmal einen Blick darauf zu werfen, 

was in welcher Zeit leistbar ist. 

Herr Jäger hatte in der letzten Sitzung schon ei-

nen richtigen und wichtigen Hinweis gegeben. 

Man kann natürlich nicht nur einfach so sagen: 

„Wir machen jetzt länger“, sondern man muss 

das sozusagen passend zum Arbeitsprogramm ab-

bilden. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir bei 

den weiteren Überlegungen zum Arbeitspro-

gramm und zu dessen Ablauf dieses Thema mit 

in den Fokus rücken. 

Es gibt drei gute Argumente, von denen Frau Kot-

ting-Uhl schon zwei genannt hatte. Zunächst: 

Wir haben eine ganze Zeit später angefangen, 

und zwar unter schwierigen Bedingungen; das 

darf ich auch persönlich noch einmal sagen. Wir 

haben zudem ein durchaus ambitioniertes Pro-

gramm vor uns; das sage ich mit Blick auf das, 

was wir bisher in diesem Zusammenhang schon 

erreicht haben. 

Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir die-

sen Zeitraum, der uns vom Gesetzgeber her mög-

lich gemacht wurde, noch einmal genau in den 

Fokus rücken, und prüfen, ob nicht in diesem 

vorgegebenen Zeitfenster - auch mit Blick auf die 

nächste Bundestagswahl - eine Veränderung 

möglich ist. Das werden wir unter den Vorsitzen-

den und auch in der Kommission noch einmal 

diskutieren müssen.  

Wir sind alle gut beraten, die Zeit, die uns tat-

sächlich zur Verfügung steht, auch in Anspruch 

zu nehmen. Ich würde jedenfalls noch einmal 

sehr dafür werben wollen. Darüber werden wir 

heute sicherlich noch einmal diskutieren kön-

nen, wenn wir zu den Notwendigkeiten für kurz-

fristige Gesetzesänderungen kommen. 

Wir befinden uns noch in der Diskussion. Ich 

würde sehr dafür werben, dass wir uns hierfür ei-

nen gewissen Zeitraum nehmen. Wir müssen 

aber, ganz im Sinne von Herrn Jäger, gute Argu-

mente dafür haben, wie wir das anständig be-

gründen; denn einfach nur zu sagen: „Verlänge-

rung“, das geht natürlich nicht. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Entschuldi-

gung, ich muss noch eine Unterlassungssünde 

zugeben. Herr Staatssekretär Flasbarth vom 

BMUB ist zwischenzeitlich zu uns gestoßen. 

Herzlichen Dank, dass Sie es ermöglicht haben, 

heute zu kommen.  

Wir haben heute einen speziellen Punkt vorgese-

hen; das wäre der nächste Tagesordnungspunkt. 

Ich weiß nicht, ob es Ihre Zeit erlaubt - falls ja, 

dann würde ich diesen gerne noch vorher zu 

Ende führen.  

(Sts Flasbarth nickt) 

- Ich sehe Zustimmung. Dann machen wir das so. 

- Jetzt hat Herr Kanitz das Wort. 

Abg. Steffen Kanitz: Anknüpfend an das, was 

Herr Brunsmeier gesagt hat, möchte ich Folgen-

des sagen:  

Zum Ersten. Ich glaube, wir sind uns einig, dass 

wir die Zeit bekommen sollen, die wir benötigen. 

Das ist richtig, das haben wir auch im Entschlie-

ßungsantrag - Frau Kotting-Uhl, Herr Zdebel - am 

Anfang formuliert. 

Zum Zweiten: Ich glaube - und das war ja auch 

Konsens in der Kommission -, es wäre unklug, 

gleich mit dem ersten Wunsch zur Evaluierung 

an den Gesetzgeber heranzutreten und zu sagen: 

„Wir brauchen mehr Zeit“, ohne gleichzeitig zu 

erklären, warum, und ohne den Hinweis darauf, 

was wir bisher schon geleistet haben. 

Wir haben, glaube ich, in der Kommission schon 

viel geleistet, aber wir sind uns auch einig: Das 

ist nach außen im Einzelnen vielleicht noch 
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nicht ersichtlich, weil wir zunächst einmal sehr 

viele Gespräche geführt haben, ohne etwas zu 

verschriftlichen. 

Daher meine ich: Wir sollten diese Diskussion 

gar nicht zu vertieft führen. Sie gehört auch in 

die Kommission, dort müssen wir sie führen, da 

ist sie richtig. Mein Plädoyer: Wenn es um den 

Evaluierungsbedarf des Gesetzes geht, reicht es 

nicht, wenn ich zu meinen Kollegen gehe und 

sage: Liebe Freunde, gleich vorweg: Uns ist auf-

gefallen, wir haben viel zu wenig Zeit, wir brau-

chen mehr Zeit. - So geht das nicht, das funktio-

niert politisch nicht. 

Ein weiterer Punkt: Ich würde den Vorschlag des 

Vorsitzenden gerne aufgreifen, zu sagen: Wir 

brauchen ein schrittweises Vorgehen. Wir sollten 

durchaus schon damit beginnen, im Sinne eines 

Berichtes Dinge zu erarbeiten, festzustellen und 

festzuhalten.  

Ich bin - wie einige andere hier auch - zugleich 

Mitglied der Arbeitsgruppe 3, und in der Tat: 

Dieses „living document“ bietet die Gewähr, dass 

man das eine oder andere, was hier beschlossen 

oder besprochen wird, schon einmal nieder-

schreibt. Das muss ja noch keinen Berichtscha-

rakter haben, aber man hat immerhin schon et-

was, worauf man zurückgreifen kann. Und wenn 

dann die Frage kommt: „Was habt ihr denn schon 

gemacht?“, kann man zumindest schon auf etwas 

verweisen. 

Ich fände es gut, wenn wir uns darauf einigen 

könnten, hier in der Arbeitsgruppe ähnlich zu 

verfahren. So viel dazu. 

Des Weiteren, Herr Steinkemper, hatten Sie ge-

rade gesagt, in dem Gespräch mit den Vorsitzen-

den - Stichwort: „Gutachtenvergabe“ - habe man 

sich darauf geeinigt, dass auch die Vorsitzenden 

einer AG selbst dieses Gutachtenverfahren ansto-

ßen können. Was heißt das konkret und im Ein-

zelnen?  

Heißt das: nach Diskussion in der AG, also nach-

dem wir hier diskutiert und gesagt haben: „Wir 

wollen folgendes Gutachten anstoßen“? Treten 

Sie mit dem Wunsch an die Kommission heran? 

Machen Sie das aufgrund eigener Überlegungen? 

Bitte erläutern Sie den Hintergrund dieser Regel 

etwas genauer, damit wir verstehen, wie dieses 

Verfahren angestoßen wird.  

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Die Geschäfts-

stelle hat dazu am Freitag eine kurze Unterlage 

verteilt, die aber nur reflektiert, wie die rechtli-

che Situation aussieht. Und dieser Punkt, den Sie 

angesprochen haben, Herr Kanitz, ist eine Modi-

fizierung. 

Der Sache nach ist es so, dass ein Gutachten-

wunsch an die Kommission herangetragen wird 

und die Kommission dann darüber diskutiert - 

sei es in der Arbeitsgruppe, sei es in der Vollsit-

zung oder wie auch immer.  

Dann ist in einer Kommissionssitzung über den 

Gutachtensvorschlag sowie über die Abgabe ei-

nes verbindlichen Angebots nebst Exposé zu be-

schließen. Und um diesen Beschluss geht es. Da 

ist ins Auge gefasst bzw. vereinbart worden, dass 

anstelle der Kommission gegebenenfalls die AG-

Vorsitzenden selbst, hilfsweise sechs Mitglieder, 

hierüber befinden können. 

Abg. Steffen Kanitz: Ich habe eine Zwischen-

frage.  

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Okay. 

Abg. Steffen Kanitz: Heißt das, alle AG-Vorsit-

zenden? Oder sechs AG-Vorsitzende? Können 

das auch zwei machen? Mich interessiert nur, ob 

wir dann der Geschäftsordnung Rechnung tragen, 

die da sagt: Sechs Mitglieder der Kommission 

müssen ein Gutachten anstoßen. - Ich glaube, es 

wäre wichtig, wenn wir das täten. Ich gehe ja da-

von aus, dass das der Fall ist. Deswegen interes-

siert mich die Regelung.  
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Vorsitzender Hubert Steinkemper: Moment, wir 

müssen „anstoßen und beschließen“ unterschei-

den von „ist zu vergeben“. Hier geht es um das 

Anstoßen. Mein Verständnis aus der Sitzung war, 

dass da für den Anstoß sechs Mitglieder ausrei-

chen, die einer entsprechenden Meinung sind, o-

der die beiden Vorsitzenden der jeweiligen Ar-

beitsgruppe. So habe ich das verstanden. Also, da 

genügen zwei Mitglieder. Aber das steht nicht in 

Widerspruch zur Geschäftsordnung, weil es eben 

nur um den Anstoß geht. 

Abg. Steffen Kanitz: Anstoß und Beschluss in der 

Kommission? - Okay. Verstanden, danke. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Herr Jäger. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Ich hätte zu diesem Punkt 

auch noch eine Ergänzung. Einiges ist jetzt schon 

geklärt worden aufgrund Ihrer Anmerkungen und 

den Fragen von Herrn Kanitz. Ich denke - das ist 

ein Vorschlag -, das Selbstverständnis sollte so 

sein - jetzt mal für diese Arbeitsgruppe gespro-

chen -, dass wir über Gutachtenvorschläge zu-

nächst in dieser Arbeitsgruppe diskutieren und 

Sie, Herr Steinkemper, als Vorsitzender dann in 

dem Sinne verfahren, wie Sie es gerade beschrie-

ben haben. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Vorsitzende 

sind gut beraten, so zu verfahren.  

Prof. Dr. Gerd Jäger: Gut. - Der zweite Punkt be-

trifft das Arbeitsprogramm und insbesondere die 

Fristverlängerung bzw. die Frist, die wir uns ins-

gesamt in der Kommission setzen. Herr Bruns-

meier, vielen Dank, dass Sie noch einmal er-

wähnt haben, worüber wir uns gemeinsam ausge-

tauscht haben, und was ich auch ein Stück weit 

angeregt habe.  

Mir scheint sehr wichtig zu sein, dass wir das 

Ganze nach der Bottom-up-Methode aufbauen, 

dass wir sagen: „Wir haben uns ein Bild ver-

schafft, wir sind dabei, die Dinge abzuarbeiten“, 

und daraus den Zeitbedarf ableiten, den wir se-

hen. Erst wenn das klar erkennbar ist, können 

wir entsprechende Beschlüsse initiieren. 

Ich hielte es für sehr wichtig, dass die drei Ar-

beitsgruppen das jeweils selbst angehen. Ich weiß 

aus der Arbeitsgruppe 1, dass dort ein wichtiger 

Fortschritt erzielt worden ist, indem man ver-

sucht hat, das Feld rückwärts aufzuspannen. Es 

geht entscheidend darum, rechtzeitig in die Öf-

fentlichkeit zu gehen und den Prozess zu starten. 

Da läuft uns die Zeit nach außen hin weg. 

Es gibt verschiedene sehr gute Phasenmodelle. 

Daran, denke ich, kann man sich durchaus orien-

tieren, auch als Arbeitsgruppe 2. Ich würde anre-

gen, dass wir uns hier in der Arbeitsgruppe 2 - 

das könnten wir unter Tagesordnungspunkt 7 tun 

- speziell auf diesen Punkt konzentrieren, - 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Das haben wir 

ohnehin auf der Tagesordnung. Ich werfe nur ei-

nen Blick auf Herrn Flasbarth. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: - und uns fragen: Können 

wir denn mit dem Zeithorizont, der uns vom Ge-

setzgeber gegeben ist, angesichts der derzeitigen 

Planung zurechtkommen, oder können wir nicht 

damit zurechtkommen? Dann müssten wir das 

thematisieren. Aber das sollte erst einmal die Ar-

beitshypothese sein. Ich würde anregen, dass wir 

diese Frage nachher bei Tagesordnungspunkt 7 

noch einmal aufgreifen. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Okay, dann 

machen wir das so.  

Wenn es jetzt zu dem Bericht der Arbeitsgrup-

penvorsitzenden und Vorsitzenden der Kommis-

sion keine Anmerkung mehr gibt, möchte ich nur 

einen kurzen Hinweis darauf geben, dass das Ge-

spräch, welches wir in der letzten Sitzung dieser 

Arbeitsgruppe ins Auge gefasst hatten - nämlich 

das Gespräch der beiden Vorsitzenden, Herrn 

Brunsmeier und mir, mit dem BMUB -, stattge-

funden hat, und zwar am 8. Dezember 2014. Aus 

unserer Sicht, Herr Brunsmeier, war es ein sehr 
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nützliches, hilfreiches Gespräch, ein offener Ge-

danken- und Meinungsaustausch. 

Wenn ich es richtig verstanden habe, besteht bei-

derseits die Absicht, dies zu gegebener Zeit in ge-

eigneter Weise fortzusetzen. Letztendlich sitzen 

wir ja von den Sachaufgaben her mehr oder we-

niger in einem großen gemeinsamen Boot oder 

Schiff. Je besser das Schiff Kurs hält, umso besser 

ist es für alle Beteiligten.  

Wir haben das Stichwort „Behördenstruktur“ an-

gesprochen; das wird gleich noch ein spezielles 

Thema sein. Ebenfalls angesprochen wurde das 

Stichwort „Veränderungssperre“. Das möchte ich 

nicht weiter vertiefen; aber wenn ich die Kolle-

gen aus dem BMUB richtig verstanden habe, se-

hen Sie hier die Möglichkeiten der Änderung o-

der des Verzichts auf eine Veränderungssperre 

aus derzeitiger Sicht eher skeptisch. 

Wir haben weiter angesprochen die Stichworte 

„Europarecht/EU-UVP-Richtlinie“, „strategische 

UVP“ und einen möglichen Änderungsbedarf für 

die Gesetzgebung. Außerdem haben wir noch den 

Bereich „Export oder Nichtexport von Atom-

müll“ angesprochen. 

Über all das haben wir offen und sine ira et stu-

dio diskutiert. Wir waren nicht immer einer Mei-

nung, aber wir haben den Meinungsaustausch so 

gestaltet, dass ich am Schluss die Veranstaltung 

jedenfalls wissender und besser informiert und 

mit einem besseren Gesamtblick verlassen habe. 

Ich hatte das Gefühl, dass dies für alle Beteiligten 

zutraf. 

Herr Cloosters und Herr Hart, nochmals vielen 

Dank, dass Sie uns das ermöglicht haben. 

Wenn dazu keine weiteren Wortmeldungen vor-

liegen sollten - das scheint der Fall zu sein -, 

dann rufe ich den nächsten Tagesordnungspunkt 

auf. 

Tagesordnungspunkt 4 
 
Schwerpunktthema „Behördenstruktur“ 
im Rahmen der Evaluierung des Stan-
dAG 

Ich möchte Sie, Herrn Staatssekretär Flasbarth, 

nun bitten, das Wort zu nehmen. 

Sts Jochen Flasbarth: Vielen Dank, Herr Steink-

emper. Meine Damen und Herren, ich bin der 

Einladung sehr gerne gefolgt und freue mich, 

dass die Gespräche, die Sie eben erwähnt haben, 

Herr Steinkemper, offenbar als nützlich empfun-

den werden. Ich kann Ihnen auch für die Zukunft 

gerne zusagen, dass wir der Kommission und ih-

ren Arbeitsgruppen selbstverständlich immer zur 

Verfügung stehen, um die Informationen beizu-

steuern, die Sie für Ihre Beratungen für nützlich 

halten. 

Das Thema „Endlagerorganisation“ war auch in 

den Plenumssitzungen der Kommission schon 

Gegenstand; zweimal war ich dabei selbst zuge-

gen. Ich hatte damals, bei der letzten Sitzung, an-

gekündigt, dass wir uns in der Phase befinden, in 

der wir die Behördenorganisation so weit über-

prüft haben, dass wir jedenfalls zu dem Schluss 

gekommen sind, dass aus unserer Sicht Ände-

rungsbedarf angezeigt ist. 

Nach unserer Einschätzung ist das Ganze im Au-

genblick noch nicht optimal aufgestellt, um die 

vielfältigen Aufgaben im Endlagerbereich zu-

künftig gut, sachgerecht, so zügig wie möglich 

und mit so wenig Sand im Getriebe wie möglich 

voranzubringen. Das betrifft nicht nur das Wär-

melager für wärmeentwickelnde Abfälle, sondern 

auch die Endlagerprojekte, die wir ansonsten 

noch haben. 

Insbesondere denke ich hier an Schacht Konrad - 

ein Projekt, das äußerst zeitkritisch ist, das in der 

Region natürlich mit viel Sensibilität, durchaus 

auch mit Skepsis und Besorgnis verfolgt wird. 

Gleichzeitig gibt es die große Sorge mindestens 

bei allen Landesumweltministern bzw. denjeni-
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gen, die in den Ländern für Atomfragen zustän-

dig sind, und die über Atomkraftwerke und Zwi-

schenlager verfügen, dass wir mit der Fertigstel-

lung von Konrad so schnell wie möglich voran-

kommen, damit dann die Einlagerungen der für 

Konrad vorgesehenen schwach und mittel radio-

aktiven Abfälle vorgenommen werden können. 

Darauf weise ich in der Einleitung noch einmal 

hin, weil wir der Meinung sind, dass die gesamte 

Endlagerorganisation so aufgestellt sein muss, 

dass sie jedenfalls das Potenzial hat, über einen 

längeren Zeitraum eine optimale Organisations-

struktur darzustellen, um all diese Aufgaben 

wahrzunehmen. 

Wir haben Ihnen ein kurzes Papier übermittelt, 

das Ihnen unseren derzeitigen Diskussionsstand 

grob vermittelt. Genauso grob sieht es im Augen-

blick auch aus. Wir sind da so ein bisschen um 

Balance bemüht, da wir einerseits die Dinge na-

türlich zügig angehen wollen, auf der anderen 

Seite aber auch nicht die Möglichkeiten und 

Chancen verstreichen lassen wollen, die darin 

bestehen, den Input von der Endlagerkommis-

sion, aber auch von dieser Arbeitsgruppe zu er-

halten. 

Deshalb ist es, glaube ich, besonders nützlich, 

dass wir uns jetzt austauschen, und deshalb bin 

ich auch besonders gespannt auf Ihre Fragen und 

Anregungen zu unserem weiteren Prozess. 

Eine entscheidende Rolle in unseren Überlegun-

gen spielt die Frage, wie wir zukünftig Betreiber 

und Betriebsführungsgesellschaft aufstellen. Die 

Betreiberfunktion liegt für die Endlager beim BfS, 

das sich wiederum für die Erledigung der Aufga-

ben als Betriebsführungsgesellschaft der DBE 

bzw. der Asse GmbH bedient.  

Hier sehen wir aus mehreren Gründen einen Ver-

änderungsbedarf. Einerseits müssen wir den 

Trennungsgrundsatz zwischen Betreiber und Re-

gulator befolgen. Das wollen wir so angehen, dass 

wir die Betreiberfunktion aus dem BfS herauslö-

sen und zusammen mit den Betriebsführungsge-

sellschaften DBE und Asse GmbH in ein Unter-

nehmen überführen. Das ist dann der Betreiber 

mit allen Betreiberfunktionen, einschließlich der 

unmittelbaren Ausführung durch die Betriebs-

führungsgesellschaften.  

Das Umsetzen eines solchen Ansatzes ist sozusa-

gen das Kernstück unserer Überlegungen. Das 

setzt voraus, dass wir uns mit denjenigen ver-

ständigen, die die DBE im Augenblick ausma-

chen. Das ist neben der Beteiligungsgesellschaft 

des Bundes mit 25 % die GNS und damit die 

EVU. Ohne eine Einigung mit diesen Unterneh-

men ist das Kernstück unserer Überlegungen nur 

äußerst schwer umzusetzen, vermutlich gar 

nicht, jedenfalls nicht in den Zeiträumen, die wir 

im Blick haben. 

In einem informellen Gespräch kurz vor Weih-

nachten habe ich dies den Unternehmen kurz er-

läutert, so wie ich es jetzt hier auch tue. Das 

wurde allerdings nicht diskutiert, sondern ich 

habe es einfach nur angekündigt, dass es solche 

Überlegungen gibt. Das ist, glaube ich, auch fair, 

insbesondere mit Blick darauf, dass deren Vertre-

ter - ich nenne hier Herrn Jäger und Herrn Fi-

scher - in diesem Kreis hier sitzen. Und wenn 

man dann über deren Köpfe hinweg hier berich-

ten würde, wäre uns das nicht als das ganz rich-

tige Vorgehen erschienen. Wir haben es aber 

noch nicht diskutiert, sondern die Diskussion auf 

einen Zeitpunkt nach dieser Sitzung vertagt, um 

uns dann intensiver mit diesen Dingen zu befas-

sen. 

Eine weitere Frage ist dann - das finden Sie in 

dem letzten Absatz, nur kurz gestreift -, wie wir 

die Zuständigkeiten für Genehmigungen und für 

die Regulierung sehen. Wir haben die Genehmi-

gungszuständigkeiten für das Standortauswahl-

verfahren durch das Standortauswahlgesetz beim 

BfE angesiedelt. Das macht es naheliegend, das 

BfE auch mit den anderen Zuständigkeiten im 

Bereich von Genehmigungen auszustatten.  
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Das alles könnte theoretisch auch beim BfS ge-

bündelt werden; das will ich gar nicht verhehlen. 

Wir verfolgen hier jetzt diesen Ansatz, weil sich 

der Gesetzgeber entschieden hat, die Genehmi-

gungszuständigkeit im Standortauswahlverfahren 

beim BfE anzusiedeln und bei dieser Behörde 

dann auch alle anderen Genehmigungszuständig-

keiten zu bündeln, sodass das Bundesamt für 

Strahlenschutz dann die originäre Bundesoberbe-

hörde im fachlichen Bereich des Strahlenschut-

zes wäre. 

Das ist noch nicht zu Ende diskutiert; da sind 

auch andere Varianten denkbar. Aber das ist im 

Augenblick der Stand unserer Überlegungen. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Vielen Dank, 

Herr Staatssekretär Flasbarth, für diesen Bericht. 

Ich muss kein Hellseher sein, um zu prognosti-

zieren, dass es Wortmeldungen gibt. - Herr Ka-

nitz, Herr Brunsmeier, Herr Minister Wenzel, in 

der Reihenfolge, und Frau Kotting-Uhl. 

Abg. Steffen Kanitz: Herr Staatssekretär, erst ein-

mal vielen Dank für Ihren Bericht und auch vie-

len Dank dafür, dass Ihre Überlegungen schon 

wesentliche Teile dessen beinhalten, was wir 

hier auch in der Anhörung der Endlagerkommis-

sion besprochen haben, nämlich die klare Tren-

nung, die Vereinheitlichung mit dem Ziel, eine 

Struktur zu schaffen, die auch langfristig Bestand 

hat. Ich glaube, daran sind wir alle interessiert, 

um die zeitkritischen Pfade zu identifizieren und 

möglicherweise auch vernünftig aufzustellen.  

Meine Frage ist die nach dem Zeitplan; Sie haben 

es schon angesprochen. Gibt es Überlegungen, 

wie schnell eine solche Organisationsform umge-

setzt werden könnten? Das wäre der eine Punkt. 

Wann und in welcher Form könnte mit den Un-

ternehmen, den EVUs, gesprochen werden?  

Was wären denn aus Ihrer Sicht - Sie haben ge-

sagt, es gab ein informelles Gespräch - möglicher-

weise Punkte, von denen die EVUs oder die GNS 

sagen: Das möchten wir aber schon gewährleistet 

haben, wenn wir da mitmachen? - Sie sind ja bis-

her Eigentümer, und insofern ist - Stichwort: Wie 

kommen wir zu Entscheidungen? - möglicher-

weise Transparenz notwendig, um diese Dinge 

auch im Einvernehmen mit den EVUs herzustel-

len. Da würde mich interessieren, wie der Zeit-

plan aussieht. 

Eine abschließende Frage zum Trennungsgrund-

satz. BfE und BfS stehen bisher in der Organisa-

tion und in der Aufsicht des BMUB. Sehen Sie 

auch in der neuen Organisationsform eine ein-

heitliche Aufsicht durch das BMUB? Oder 

könnte man auch darüber nachdenken, dass die 

Betreibergesellschaft bei einem Ministerium 

hängt und die Genehmigungsbehörde möglicher-

weise bei einem anderen Ministerium? Wäre das 

überhaupt notwendig, um dem Trennungsgrund-

satz gerecht zu werden, oder ist das aus Ihrer 

Sicht nicht notwendig? Erst einmal vielen Dank. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Ich denke, 

wir sammeln zunächst noch ein bisschen. - Herr 

Brunsmeier. 

Klaus Brunsmeier: Herr Staatssekretär, auch von 

mir zunächst herzlichen Dank für die Vorlage. 

Ich glaube, dass sie ein wichtiger erster Impuls 

ist, nachdem die Frage nach der Behördenstruk-

tur durch die Anhörung am 3. November 2014 

doch ziemlich in den Vordergrund gerückt ist. Es 

ist jetzt eine der wichtigen Aufgaben, das Thema 

„Behördenstruktur“ für die ersten Vorschläge zur 

Evaluierung und Weiterentwicklung des Gesetzes 

mit auf die Agenda zu nehmen. Insofern hilft es 

uns sehr, dass wir erste Schritte in diese Rich-

tung gehen können. 

Ich möchte die Vorschläge, die jetzt zur Zusam-

menführung von Betreiber- und Betriebsfüh-

rungsgesellschaft gekommen sind, sehr begrüßen. 

Dies kann ein wichtiger Schritt für ein mögliches 

zukünftiges Vertrauen sein; denn ich halte es für 

sehr wichtig, dass hier ein neues Unternehmen 

gegründet wird, das diesen Vertrauensvorsprung 

bekommen kann.  
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In diesem Zusammenhang halte ich es ebenfalls 

für sehr wichtig, dass sich dieses Unternehmen 

in ausreichend staatlicher Hand befindet, das 

heißt, dass es in eine staatliche Form überführt 

werden muss, in der es privatwirtschaftlich ge-

führt wird. Diese Aufgabe, die Rolle des Staates, 

muss ganz klar an erster Stelle stehen und sicher-

gestellt sein.  

Insofern halte ich Ihren Vorschlag, den Sie uns 

hier unterbreitet haben, schon für sehr gut. Wenn 

er auch noch durch diesen staatlichen Teil er-

gänzt werden könnte, dann wäre ich Ihnen sehr 

dankbar. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Staatlicher 

Teil gleich Gesellschaft, oder wie? 

Klaus Brunsmeier: Ich meine, dass diese Gesell-

schaft in staatlicher Hand geführt werden kann. 

Wenn Sie uns dazu noch einmal Ihre derzeitigen 

aktuellen Überlegungen geben könnten? Darüber 

hinaus wäre es, glaube ich, ein gutes Zeichen des 

Neuanfangs.  

In der Vordiskussion zum Standortauswahlgesetz 

war ein Thema immer die Abstimmungs-, die 

Schnittstellenprobleme zwischen diesen neuen 

Bundesämtern. In diesem Zusammenhang wäre 

meine Frage, ob Sie sich vorstellen können, dass 

es ein Bundesamt bleiben kann - um eben diese 

Schnittstellenprobleme zu minimieren -, das ei-

nerseits den Strahlenschutz übernimmt, wie Sie 

das gerade skizziert haben, andererseits aber 

auch die Aufgaben der atomrechtlichen Aufsicht, 

wie Sie das jetzt für das BfE in Aussicht gestellt 

haben, unten, im zweiten Spiegelstrich bzw. 

Spiegelpunkt. Daher meine konkrete Frage: Wäre 

es nicht auch denkbar, das Ganze zur Schnittstel-

lenminimierung in einem Bundesamt zusammen-

zuführen? 

Meine dritte Frage - ich denke, dazu wird auch 

Minister Wenzel gleich noch etwas sagen -: Wie 

sehen Sie in diesen ersten Überlegungen die zu-

künftige Rolle und Aufgabe der Länder? Wie ist 

das Zusammenspiel mit den Ländern? Ich wäre 

Ihnen dankbar, wenn Sie hier noch ein paar Hin-

weise zum aktuellen Stand Ihrer Diskussion ge-

ben könnten. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Ich denke, 

wir sammeln für die erste Runde noch weiter; 

wir sollten es aber auch nicht überfrachten. Ich 

habe hier noch Wortmeldungen von Herrn Wen-

zel, Herrn Hörnschemeyer und Herrn Gaßner. Da-

her schlage ich vor, dass wir jetzt noch Herrn 

Wenzel dazu nehmen und dann erst einmal 

Herrn Flasbarth Gelegenheit geben, darauf zu ant-

worten.  

Min Stefan Wenzel: Vielen Dank, Herr Vorsitzen-

der. Vielen Dank auch an Sie, Herr Flasbarth, für 

den Vortrag und das Papier. 

Zum Ersten möchte ich an dieser Stelle begrüßen, 

dass das BMUB damit seine Feststellung konkre-

tisiert, dass es Änderungsbedarf gibt. Das ist auf 

jeden Fall schon einmal ein Punkt, der wichtig 

ist, festzuhalten: Wir sprechen jetzt über das Wie 

und nicht mehr über das Ob. 

Zweitens will ich noch einmal feststellen, dass 

meines Erachtens die jetzige Rechtskonstruktion, 

die die DBE als Verwaltungshelfer führt, europa-

rechtswidrig ist. Wenn man sich die Konstruk-

tion anschaut, stellt man fest: Sie ist schon viele 

Jahrzehnte alt. Mittlerweile haben wir ein Beihil-

ferecht und ein Vergaberecht, mit dem wir hier 

bei anderer Gelegenheit schon intensiv Bekannt-

schaft gemacht haben. 

Man muss sich nur einmal vergegenwärtigen, 

was der Vorsitzende eben zur Rechtsgrundlage 

bei der Vergabe eines Gutachtens über wenige 

Tausend Euro ausgeführt hat. Wenn man sich 

dann auf der anderen Seite vergegenwärtigt, dass 

hier quasi die Hälfte oder zwei Drittel des BfS-

Haushalts - also etliche Millionen Euro - seit 

Jahrzehnten praktisch ohne Ausschreibung an 

die DBE geht, und es dann eine Vertragskonstruk-

tion gibt, die vorsieht, dass auf die Kosten eine 
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Marge aufgeschlagen wird, dann muss man sa-

gen: Das ist eine Konstruktion, die es sonst ei-

gentlich in keinem Vertragsrecht gibt. 

Das heißt: Sie produzieren so viel Kosten, wie Sie 

wollen, und Sie bekommen sozusagen eine Ver-

waltungspauschale oder Gewinnmarge oben 

drauf. Das schafft völlig irrationale Anreize. Es 

führt nämlich dazu, dass der Akteur, je mehr 

Kosten er produziert, umso mehr Gewinn macht. 

Wenn Sie viel Kosten produzieren, haben Sie am 

Ende als Unternehmen mehr Gewinn, als wenn 

Sie weniger Kosten produzieren. 

Es ist also auch im Sinne des Haushaltsrechts ein 

völlig irrationaler Ansatz, der hier in diesen alten 

Verträgen kodifiziert ist. Aus diesem Grund 

hielte ich es für angezeigt, wenn die Bundesregie-

rung schlicht und einfach durch eine Kündigung 

zum Ausdruck bringen würde, dass sie hier sozu-

sagen einen rechtskonformen Zustand herstellen 

möchte.  

Darüber hinaus muss man sehen, dass die heu-

tige Konstruktion, was den Geist und Buchstaben 

des Standortauswahlgesetzes angeht, höchst 

problematisch ist. Hier befinden sich die Abfall-

verursacher sozusagen in einer ganz besonderen 

Poleposition. Wir haben in den Beratungen, die 

die Kommission bereits geführt hat, festgestellt, 

dass wir für das Verfahren eine unbedingte 

Glaubwürdigkeit bei den durchführenden Institu-

tionen, bei den Verfahrensführerinnen benötigen. 

Dazu gehört eben auch, dass an all den Stellen, 

bei denen es hinterher zu Richtungsentscheidun-

gen, zu Weichenstellungen oder zu Bewertungen 

kommt - oder sei es auch nur zu Fragen der Eig-

nung, die ja, wie wir aus der Vergangenheit wis-

sen, höchst strittig sein können -, Institutionen 

benötigt werden, die über lange Zeiträume hin-

weg so konstruiert sind, dass sie glaubwürdig 

bleiben. Insofern freue ich mich, dass das BMUB 

hier erst einmal den Änderungsbedarf festgestellt 

hat, und ich hoffe, dass wir in diese Richtung ge-

langen können. 

Bezüglich der Vorschläge, die hier gemacht wur-

den, bin ich der Auffassung, dass eine Priorität 

darin liegen muss, diese Konstruktion mit der 

DBE zu beenden. Ich finde es richtig, hier zu ei-

ner Betriebsführungsgesellschaft zu kommen, die 

das Ganze sozusagen aus einem Guss macht. 

Diese müsste nach meinem Dafürhalten eine 

hundertprozentige Tochter der öffentlichen Hand 

sein. Das war ja auch bei der DBE einmal so; sie 

ist dann später privatisiert worden. Die Ur-

sprungskonstruktion war einmal anders. Das 

müsste man meines Erachtens rückgängig ma-

chen. 

Bei dem letzten Punkt sollte man meines Erach-

tens „BfS/BfE“ schreiben, mit Schrägstrich da-

zwischen. Ich glaube, es wäre sinnvoll, noch ein-

mal folgende Frage zu stellen: Braucht man am 

Ende zwei oder eine Aufsichts- und Regulie-

rungsbehörde, die auch BfS/BfE heißen könnte? 

Braucht man daneben eine Betriebsführungsge-

sellschaft in öffentlicher Hand, aber einheitlich, 

ohne private Beteiligung Dritter? Das könnte aus 

meiner Sicht deutlich zielführender sein als das, 

was wir heute an Rechtskonstruktionen haben.  

Darüber hinaus gibt es einige Anforderungen, die 

wir in jedem Fall erfüllen müssen. Deswegen 

noch einmal meine Fragen an Herrn Flasbarth, 

wie weit Sie mit diesem Vorschlag das Tren-

nungsgebot wahren, und welche Überlegungen es 

gibt, eine mögliche erneute Privatisierung zu ver-

hindern. 

Man muss sich vorstellen: Wenn wir beispiels-

weise eine Betreibergesellschaft schaffen würden, 

die zu 100 Prozent in öffentlicher Hand steht, 

müssten wir natürlich verhindern, dass - was 

weiß ich - in fünf oder zehn Jahren eine andere 

Mehrheit im Bundestag wieder auf den Gedanken 

kommen könnte: Das privatisieren wir mal eben 

aus haushaltspolitischen Gründen - - 

(Mdgt. Gerrit Niehaus: Dann wird das doch 

noch mehr getrennt!) 
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- Ja, das ist immer die Frage: Wer kriegt es dann 

in die Hand, wer kontrolliert es dann? - Man 

sollte sich vorher gut überlegen, was für Möglich-

keiten man schafft. Das hängt natürlich auch mit 

der Rechtsform zusammen. Es gibt ja durchaus 

Rechtsformen, die das verhindern, und Rechts-

formen, die das erleichtern.  

Insofern wäre das meine dritte Frage, ob es da 

schon Vorüberlegungen bezüglich der Rechts-

form gibt. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Vielen Dank, 

Herr Wenzel. - Herr Flasbarth, das war jetzt ein 

bunter Strauß von Aspekten. 

Sts Jochen Flasbarth: Vielen Dank. - Vorweg will 

ich sagen, dass ich ja bewusst formuliert habe: 

Das ist der derzeitige Stand unserer Überlegun-

gen. - Damit meine ich das Haus, das BMUB. Das, 

was ich Ihnen hier vortrage, und was auch zu Pa-

pier gebracht worden ist, ist nicht ressortabge-

stimmt. Das würde, glaube ich, in einem jetzigen 

Stadium auch keinen Sinn machen.  

Irgendwie befindet man sich da in einem Kreis, 

und da muss man sich mal entscheiden. Wir ha-

ben logischerweise die Ressorts, die damit insbe-

sondere befasst sind - vor allem BMWi und BMF 

-, darüber in Kenntnis gesetzt, aber hierüber noch 

nicht intensiver diskutiert. Es war mir wichtig, 

Ihnen zu vermitteln, dass dies im Augenblick die 

Überlegungen des federführenden Ressorts sind. 

Herr Kanitz, was die Zeiträume angeht: Ich bin 

Kohlenpötter, am liebsten habe ich immer alles, 

was ganz schnell geht. Deshalb wollen wir jetzt 

sehr zügig nach dieser Runde hier die Gespräche 

mit den EVU aufnehmen und möglichst schnell 

zu Entscheidungen kommen, die sicherstellen, 

dass bereits in dieser Legislaturperiode die Ar-

beitsfähigkeit in einer neuen Organisationsform 

gewährleistet ist. 

Das habe ich ursprünglich einmal nicht für ehr-

geizig gehalten, aber als ich dann in die Zeitpläne 

geblickt habe, habe ich erkannt: Es ist doch ehr-

geizig. Es wäre jedoch wichtig, dass wir diese 

Frage sorgfältig, zugleich aber auch zügig be-

trachten und zu einer Entscheidung führen. 

Eine der ganz entscheidenden Stellgrößen - und 

da greife ich etwas auf, was in den verschiedenen 

Redebeiträgen von unterschiedlichen Seiten be-

leuchtet worden ist - ist die Frage: Wie kommt 

man zu einer solchen Entscheidung? - Ich sagte 

bereits in meinem Eingangsstatement: Wir möch-

ten erreichen, dass wir uns mit den EVU verstän-

digen. Wir wollen ein Einvernehmen herstellen 

über die Art und Weise, wie wir zu diesem Er-

gebnis kommen. 

Das schließt bestimmte Vorgehensweisen - jeden-

falls nach meiner Lebenserfahrung - aus, nämlich 

als Erstes, besonders rabiat aufzutreten. Vielmehr 

gilt es, zunächst einmal zu hören: Was sind ei-

gentlich die Interessen der EVU? Was wollen die? 

Können die sich so etwas überhaupt vorstellen? 

Gibt es Interessen, die wir berücksichtigen müs-

sen, unabhängig von der Frage, wie die konkrete 

Endlagerorganisation aufgestellt ist?  

Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass 

über die bisherige DBE die Möglichkeit zu Einbli-

cken in Kostenstrukturen, beispielsweise bei 

Konrad, besteht. Wenn man ein hundertprozenti-

ges Staatsunternehmen hat oder eine Anstalt - ich 

glaube, darauf war der Hinweis von Minister 

Wenzel gerichtet -, dann ist dieser unmittelbare 

Einblick nicht mehr gegeben.  

Ich stelle mir vor, dass das ein Punkt von Inte-

resse sein könnte. Es ist allerdings bisher noch 

nicht so thematisiert worden. Ich will Ihnen da-

mit nur sagen, in welche Richtung wir denken. 

Und da muss man schauen: Kann man solche In-

teressen - es mag andere geben - eigentlich in un-

sere Überlegungen mit einbinden? Gibt es For-

men, mit denen sichergestellt werden kann, dass 

das eine getan wird, ohne beispielsweise die 

Transparenz in der Kostenstruktur zu verlieren? 



 
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 

gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 

Arbeitsgruppe 2  
Evaluierung 

 
 
Protokoll der 3. Sitzung Seite 21 von 57 
am 12. Januar 2015 

Wenn man ein Einvernehmen erreichen will, 

dann muss man zunächst einmal zuhören und 

dann schauen, ob der Weg gangbar ist. Und nur, 

wenn er so nicht gangbar ist, kommt man zu der 

Abwägung: Ist uns der Veränderungsprozess so 

viel wert, dass wir ihn notfalls auch streitig ge-

hen würden? 

Das ist jetzt aber auch kein indirekter Hinweis, 

dass wir das so wollen, sondern ich glaube, die 

gesamte Veranstaltung Endlagerkommission ein-

schließlich ihrer Arbeitsgruppen, die gesamte 

Frage: „Wie führen wir den Konsens, den es in 

der Gesellschaft nun glücklicherweise gibt, dann 

in allen Facetten so weiter, dass es ein Konsens 

bleibt?“, legt zunächst einmal nahe, dass man 

nach gemeinsam beschreitbaren Lösungswegen 

sucht. 

Unsere Vorstellung ist, dass die neue Betreiber- 

und Betriebsführungsgesellschaft beliehen wird; 

das heißt: beliehen durch eine oberste Bundesbe-

hörde. Das müsste nicht zwingend das BMUB 

sein, das könnte theoretisch auch das für die Be-

teiligungsverwaltung des Bundes zuständige 

oberste Bundesbehörde sein, also mit anderen 

Worten: das BMF. 

Es spricht aber nach unseren bisherigen Prüfun-

gen auch nichts dagegen - es würde also dem 

Trennungsgrundsatz nicht widersprechen -, 

wenn das BMUB die beleihende Arbeitseinheit 

bzw. das beleihende Ministerium für die Betrei-

bergesellschaft wird. 

Was die Rolle der Länder angeht, ist es so, dass 

wir nach unseren bisherigen Überlegungen im 

Verhältnis zu den Ländern zunächst einmal alles 

so belassen, wie es ist; das heißt beispielsweise 

die Zuständigkeit für Konrad so, wie sie vorgese-

hen ist: dass sie erst zu einem späteren Zeitpunkt 

auf das BfE - so ist es ja im Augenblick im Stand-

ortauswahlgesetz niedergelegt - übergeht. Ebenso 

verhält es sich mit Morsleben. 

Das würden wir so belassen, allerdings offen blei-

bend für den Aspekt: Wenn es im Lichte der wei-

teren Debatte aus Sicht der Länder Änderungsbe-

darf gibt, dann kann man sich das natürlich vor-

stellen. Wir wollen diese Frage nach der Organi-

sationsstruktur nur nicht mit weiteren Fragen be-

lasten. Wenn sich das dann als sinnvoll erweist, 

sind wir dafür jedenfalls offen. 

Zur Frage von Herrn Wenzel nach der Euro-

parechtswidrigkeit: Das ist ein bisschen in dem 

Kontext zu sehen, was ich vorhin schon gesagt 

habe: Wir suchen jetzt erst einmal das Gespräch. 

Wir haben uns natürlich die Verträge angesehen, 

wir haben uns angesehen, unter welchen Um-

ständen man überhaupt kündigen kann. Das alles 

haben wir aber zunächst nur getan, um uns sach-

kundig zu machen, nicht als Verhandlungsposi-

tion. 

Deshalb glaube ich: Wenn wir, wie eben be-

schrieben, zu einer guten Einigung kommen kön-

nen, dann sind die Fragen nach Europarechts-

widrigkeit, Kündbarkeit usw. nicht mehr ganz so 

wichtig. 

Mit der Frage, wie man sicherstellen kann, dass 

es bei einem staatlichen Unternehmen bleibt oder 

zumindest bei einem staatlich dominierten - das 

will ich will nicht zu sehr vorprägen; da sind wir 

in der Tat nach wie vor offen - und wie man das 

für die Zukunft sicherstellen kann, haben wir uns 

- das muss ich ehrlich sagen - bisher noch nicht 

befasst. 

Ich weiß, dass die Sache bei einer Anstalt anders 

aussehen würde. Ich glaube aber, dass wir, wenn 

wir den Weg über die Beleihung gehen, in jedem 

Fall sicherstellen können, dass der staatliche Ein-

fluss hinreichend groß ist. Ich kann mir, ehrlich 

gesagt, auch nicht vorstellen, dass, wenn man am 

Ende des jetzigen Prozesses zu einer stabilen 

Endlagerorganisationsform kommt, die die Zu-

stimmung der Beteiligten findet, dann eine ver-

änderte Mehrheit im Bundestag es als Erstes für 
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dringlich hält, das alles wieder über Bord zu wer-

fen. Aber wir gehen diesem Hinweis gerne auch 

noch einmal nach. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Vielen Dank. - 

Es liegen weitere Wortmeldungen vor. Als Nächs-

tes hatte sich Herr Hörnschemeyer gemeldet, 

dann Herr Gaßner.  

Franz-Gerd Hörnschemeyer (IGBCE): Vielen 

Dank, Herr Vorsitzender. - Im Prinzip hat der 

Herr Staatssekretär mit seinen Antworten schon 

etwas vorweggenommen. Ich möchte aber trotz-

dem noch zwei, drei Anmerkungen machen. 

Erste Anmerkung. Mir ist beim Durchlesen aufge-

fallen: Wir reden, wie ein Blick auf die Projekte 

zeigt, eigentlich nicht über ein Endlager für wär-

meentwickelnde Abfälle, sondern im Konkreten 

primär über Asse, Konrad und Morsleben. Da ar-

beiten im Moment auch die meisten Menschen. 

Herr Minister Wenzel hat es vorhin gesagt, und 

auch ich glaube, dass man an die Frage nach dem 

Ob einen Haken machen kann. Es wird sicherlich 

eine Diskussion dazu geben, und die sollte man, 

wenn man Erfolg haben will und eine effiziente 

Organisation errichten will, üblicherweise im 

Konsens führen. Für alles andere sehe ich kaum 

Möglichkeiten.  

Dazu die Anmerkung - das klang auch an -, dass 

auch heute schon ein Bundesunternehmen bzw. 

der Bund als Gesellschafter beteiligt und natür-

lich auch im Aufsichtsrat vertreten ist, genau wie 

das Land Niedersachsen. 

Die EWN befasst sich seit der Wiedervereinigung 

mit Fragen wie Kernenergierückbau, aber auch 

Zwischenlagerung etc. Ich glaube, dass man bei 

den Überlegungen zu einer neuen Organisation 

sicherlich die Energiewerke Nord - soweit ich 

weiß, ist das ist eine hundertprozentige Tochter 

des BMF - berücksichtigen sollte, denn da liegen 

einschlägige Erfahrungen vor. 

Zweite Anmerkung. Außerdem sollte man Fol-

gendes berücksichtigen: Ich will da jetzt nicht in 

der Historie herumwühlen, aber die DBE ist ja 

eine Zweckgründung, die es, glaube ich, bundes-

weit nur einmal gibt, weil sie einen ganz be-

stimmten Zweck verfolgt, der etwas Besonderes 

ist. Und neben einer staatlichen Beteiligung, 

Mehrheitsbeteiligung oder was auch immer ist es 

auch wichtig, dass man einen direkten Bezug zur 

Industrie, zum industriepolitischen Know-how 

hat.  

Das war vor 30 Jahren richtig, und das ist auch 

heute noch richtig; denn es gilt nicht nur, politi-

sche Fragen zu klären, sondern am Ende des Ta-

ges sind auch technische Fragen zu beantworten. 

Da hat die Industrie so einiges zu bieten, jeden-

falls hat sie üblicherweise einen gewissen Vor-

sprung vor Behörden. Das sollte man auch be-

rücksichtigen. 

Dritte Anmerkung. Ich möchte als Vertreter des 

DGB nur darauf hinweisen: Wir reden auch über 

1 500 bis 2 000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

wenn wir alles zusammenziehen - DBE, Asse; 

was in der Behörde ist, weiß ich jetzt nicht. Die 

Rede ist jedenfalls von roundabout 1 500 bis 

2 000 Leuten, mit Auftragsverteilung, mit Gewer-

ken etc., Bergbauspezialgesellschaften, die teil-

weise ein sehr spezifisches Know-how haben, 

das man so ohne Weiteres am Markt nicht ein-

kaufen kann; denn es gibt für diesen Bereich 

kaum einen Markt. Das ist einfach so. Das sollte 

man bei den Diskussionen berücksichtigen.  

Ich halte es für absolut geboten, dass wir hoffent-

lich irgendwann einmal zu effizienteren Organi-

sationsformen kommen. Man muss auch immer 

genau schauen, wo denn die Ineffizienzen liegen. 

Das scheint mir noch nicht ausdiskutiert; denn 

üblicherweise gehören mindestens zwei zum 

Spiel. - Vielen Dank.  

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Vielen Dank 

für diesen Beitrag. - Als Nächstes hatte sich Herr 

Gaßner und dann Frau Kotting-Uhl gemeldet. 
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Hartmut Gaßner: Vielen Dank. - Ich habe zwei 

Hinweise, zu denen vielleicht Herr Flasbarth 

noch einmal Stellung nehmen kann. Der erste ist: 

Ich glaube, dass es sehr gut ist, wenn wir uns da-

rauf verständigen, eine neue Betreiberstruktur zu 

bekommen. Es ist auch sicherlich zielführend, 

das Einvernehmen zu suchen.  

Es ist - sowohl im engeren Sinne politisch, als 

auch insbesondere für die Kommission und die 

Arbeitsgruppe - zielführend, nicht nur darauf 

warten zu müssen, ob sich dieses Einvernehmen 

herstellt. Ich möchte noch einmal sagen: Dieses 

Ziel möchte ich nicht infrage stellen, aber wir 

sollten jetzt nicht nur zuschauen, ob und inwie-

weit Einvernehmen erzielt werden kann, sondern 

wir sollten eine Art paralleles Vorgehen anden-

ken. 

„Paralleles Vorgehen“ könnte auch bedeuten, 

dass man eine Gesellschaft gründet, die Asse 

GmbH mit dieser Gesellschaft verschmilzt, die 

Kolleginnen und Kollegen, die beim BfS arbeiten 

und die Vorhabenträgeraufgaben beim BfS wahr-

nehmen, zu dieser Gesellschaft hinzufügt; und 

dass die Landesvertragsverhältnisse mit der DBE 

von dieser Gesellschaft übernommen werden 

müssten, sollten die Überlegungen von Herrn Mi-

nister Wenzel nicht greifen. Dann wäre man 

nicht abhängig von der DBE. 

Ich sage es jetzt zum dritten Mal: Es geht mir 

nicht darum, etwa kein Einvernehmen zu su-

chen, aber ich glaube, wir sind hier alle schlecht 

beraten, wenn wir nicht auch eine Vorstellung 

entwickeln, nach der wir vorschlagen, dass es 

eine Bundesgesellschaft gibt und dass diese Bun-

desgesellschaft so mit Leben gefüllt wird, dass sie 

erstens einmal die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter von BfS aufnimmt, die notwendig sind, 

zweitens die von der Asse-GmbH und dass sie 

drittens ein offensives Angebot formulieren kann, 

sollte die Arbeit mit der DBE weiterhin auf Ver-

tragsverhältnissen mit dem bekannten Schnitt-

stellenproblem beruhen. 

Ich glaube, dass wir da besser sind, sonst könn-

ten wir keinen Appell machen, außer dass wir sa-

gen: Wir hoffen, dass die Gespräche zu einem 

Einvernehmen führen. - Das ist der eine Punkt. 

Der zweite Punkt ist folgender: Ich glaube, dass 

die nächsten Monate eine Lockerung bringen 

sollten im Hinblick auf das Verhältnis BfS - BfE 

und im Zusammenhang mit dem Schlagwort 

„Trennungsgrundsatz“. Meiner Meinung nach 

wurde das Thema „Trennungsgrundsatz“ eigent-

lich mit dem Standortauswahlgesetz in dem 

Sinne einvernehmlich gelöst, weil klar ist: Es gibt 

einen Vorhabenträger, und es gibt eine Genehmi-

gungsaufsichtsbehörde. 

Diese Genehmigungsaufsichtsbehörde ist in einer 

längeren politischen Auseinandersetzung als BfE 

benannt worden. Wenn die Vorhabenträgerschaft 

nicht beim BfS liegt, muss man wirklich noch 

einmal überlegen, ob es nicht irgendwelche poli-

tischen Lockerungsübungen gibt, um darauf zu 

verzichten, aus dem BfS alle Aufgaben des Vor-

habenträgers auszugliedern und jetzt auch noch 

daran zu gehen, aus dem BfS - Herr Hörn-

schemeyer hat es gerade angesprochen - viel-

leicht 300 oder 400 Leute - insgesamt sind es ja 

1 000 - auszugliedern, um ein neues Bundesamt - 

nämlich das BfE - zu bilden, statt zu sagen: Das, 

was wir jetzt schon an Sachverstand zusammen 

haben, das lassen wir zusammen. 

Ich sage es noch einmal: Es ist ja eindeutig, dass 

das BfS dann keine Vorhabenträgerrolle mehr 

hat. Macht man jetzt aber aus dem BfS „nur“ eine 

Strahlenschutzbehörde, dann hat das meiner 

Meinung nach mit unserer Aufgabenstellung ei-

gentlich nicht so viel zu tun, denn es gibt aus 

meiner Sicht keinen zwingenden Grund, jetzt das 

BfE aufzubauen. 

Das BfE hat eine klare politische Funktion ge-

habt, innerhalb des Standortauswahlgesetzes ein-

deutig Position zu beziehen: Es soll eine Tren-

nung geben zwischen Vorhabenträger und Regu-

lator. Das scheint mir gegessen zu sein. Ich 

glaube nicht, dass noch irgendjemand dagegen 
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anargumentiert. Die zusätzliche Verstärkung die-

ses Grundsatzes dadurch, dass man das Ganze 

jetzt behördenmäßig doch auseinanderlegt und 

das BfS faktisch irgendwo zwischendurchfällt, 

bedeutet: Es ist dann weder Vorhabenträger, noch 

ist es Genehmigungsbehörde - es hat eigentlich 

mit „Endlager“ gar nichts mehr zu tun.  

Das kann eine Position sein; aber man sollte sie 

dann nicht aus dem Trennungsgrundsatz ablei-

ten. Da schaue ich auch die Parlamentarier an, 

die in der vergangenen Legislaturperiode sehr in-

tensiv für eine hohe Plausibilität gerungen haben, 

um das BfE dergestalt aufzustellen, um hier eine 

markante Trennung zu setzen. 

Wenn wir aber zu dieser Betreibergesellschaft 

kommen würden, müssten wir überlegen: Wie 

sieht eine sinnvolle Strukturierung des Personals 

aus? Was ist eine sinnvolle Strukturierung des 

Know-how? Ist es zeitnah wirklich sinnvoll, jetzt 

eine völlig neue Bundesoberbehörde zu gründen, 

die dann diese Aufgaben mit völlig getrennten 

Personalbeständen noch einmal neu aufbaut? - 

Dies gebe ich zu bedenken. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke sehr. - 

Frau Kotting-Uhl. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Vielen Dank. - Ich 

möchte mich zunächst bei Ihnen bedanken, Herr 

Flasbarth, dass Sie bereits so gut aufgegriffen ha-

ben, was in dieser Anhörung doch sehr eindeutig 

vorgetragen wurde, und dass jetzt auch Überle-

gungen, die in der Kommission stattfinden, und 

die eigentlich schon eine klare Richtung aufzei-

gen, wie die Empfehlungen zur Frage nach der 

Behördenstruktur wohl aussehen werden, von 

Ihnen aufgegriffen werden. Das zeigt, dass sich 

Gespräche und Überlegungen im BMUB mit dem, 

was in der Kommission passiert, wirklich gut 

verzahnen. 

Ich möchte zunächst mit dem Komplex „Be-

hörde“ anfangen. - Auch ich finde, dass man vor 

allem unter haushalterischen und Effizienzgrün-

den schauen muss, ob es mehr Sinn macht, mit 

zwei Behörden zu operieren, oder ob nicht doch 

nur eine Behörde Sinn macht. Es kommt jetzt 

schließlich noch eine Betreibergesellschaft dazu, 

was ursprünglich so nicht vorgesehen war. 

Es ist ja so, dass das Bundesamt für Strahlen-

schutz bisher einerseits mit der Betreiberfunk-

tion, andererseits mit Genehmigungen und der 

Aufsicht im Zusammenhang mit dem Strahlen-

schutz eine eher uneinheitliche Struktur hatte - 

anders, als es jetzt zukünftig aussehen würde, 

falls man sich dafür entscheidet, die Genehmi-

gungsaufsichtsbehörde im Bundesamt für Strah-

lenschutz zu belassen. Das wäre eine deutlich 

einheitlichere Struktur, als den Strahlenschutz 

zu beaufsichtigen und da Genehmigungen auszu-

sprechen - eben auch bei der Endlagerung -, als 

es bisher ist. Insofern, finde ich, spricht einiges 

für die Überlegung, wirklich genau hinzu-

schauen.  

Ich will noch einmal auf den ökonomischen As-

pekt und den Effizienzaspekt hinweisen. Bei der 

DBE haben wir bisher ein - ich sage mal - sehr ei-

genartiges Konstrukt, was eigentlich bei allen, die 

zum ersten Mal darauf stoßen, zu einem Aha-Er-

lebnis führt, dass so etwas überhaupt möglich ist. 

Ich fände es sehr gut, wenn im Zuge dieser Be-

hördenstrukturevaluierung und Neusortierung 

auch dieses eigenartige Konstrukt vielleicht einer 

neuzeitlichen und zukunftsfähigen Konstruktion 

zugeführt wird. 

Herr Hörnschemeyer, ich mache mir keine Sor-

gen um die Menschen, die bisher in diesen unter-

schiedlichen Gesellschaften arbeiten, denn sie 

werden sehr gesucht sein - noch mehr in der Zu-

kunft, wenn die Frage „Endlager für hoch radio-

aktiven Müll“ tatsächlich Gestalt annimmt. Ich 

glaube jedenfalls nicht, dass es für die heute in 

den unterschiedlichen Gesellschaften Arbeiten-

den weniger Arbeitsplätze geben wird. Vielmehr 

wird da eher Mangel an Arbeitskräften herrschen, 

die dringend gebraucht werden. 
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Als Letztes: Herr Flasbarth, Sie haben auf die Ab-

stimmungen mit den EVU hingewiesen und ha-

ben auch den Aspekt „Einblick in die Kosten-

strukturen“ angeführt. Da will ich aus meiner Er-

fahrung als Abgeordnete sagen: Der Einblick in 

Akten - welcher Art auch immer; seien sie kos-

tenrelevant, seien es andere Hintergründe - ist bei 

öffentlichen Einrichtungen und Gesellschaften 

erheblich einfacher als bei privatwirtschaftli-

chen. 

Immer wenn ich dort nachfrage, stoße ich schnell 

ans Ende und bekomme keine Antwort mehr, 

wenn irgendwelche privatwirtschaftlichen Be-

lange berührt sind. Da wird der umgekehrte Weg 

sehr viel einfacher sein.  

Mich würde die Meinung und Einschätzung von 

Herrn Jäger zum Abstimmungsbedarf mit EVU 

sehr interessieren - wir haben ja heute einen 

hochrangigen Vertreter der EVU bei uns. Da 

würde mich interessieren, Herr Jäger, wie Sie das 

sehen, und wie Sie den Möglichkeiten, in diese 

Richtung zu gehen, so wie es sich hier in den Ge-

sprächen ein Stück weit herausschält, persönlich 

gegenüberstehen. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke sehr. - 

Im Augenblick habe ich auf der Rednerliste noch 

eine Wortmeldung von Herrn Niehaus. Das war 

es dann. Ich glaube, das können wir noch zusam-

menfassen. 

Mdgt. Gerrit Niehaus: Ich finde an der Diskus-

sion immer interessant, wie intensiv man die 

Probleme gerade zur Behördenstruktur schon in 

der langjährigen Vorbereitung des Gesetzes erör-

tert hat, auch in sehr großem Kreis, und wie vie-

les jetzt wiederkommt, aber mit ganz anderen 

Vorzeichen. 

Aber es ist ja gut, dass wir alle insgesamt 

schlauer werden, und deswegen - - 

(Zuruf: Manchmal zumindest! - Heiterkeit) 

- Das setze ich einfach voraus, dass es ein Prozess 

des Schlauerwerdens ist. Deswegen: In diesem 

Prozess finde ich es genau richtig, dass man jetzt 

bei der Struktur anfängt, auf der tatsächlichen 

Handlungsebene - also bei dem sogenannten bis-

herigen Verwaltungshelfer -, und diese Struktur 

jetzt eigentlich richtig anpackt.  

Deswegen kann ich sagen, dass ich da den Vor-

schlag bzw. die ersten Überlegungen des Bundes-

umweltministeriums für sehr richtig halte. Es gab 

auf dieser Ebene nicht nur die Schnittstelle zwi-

schen der Betriebsführung im BfS und den Be-

treibergesellschaften.  

Dieses Problem hatte man ja bisher mit dem 

Standortauswahlgesetz überhaupt nicht ange-

packt. Das wäre nach dem Gesetz genauso geblie-

ben: Betreiber wäre das BfS geworden, und die 

Schnittstelle zum Verwaltungshelfer wäre so ge-

blieben wie bisher. 

Da gibt es viele Reibungsverluste - das hört man 

aus fachkundiger Quelle immer wieder -, die we-

niger daraus resultieren, dass diese Gesellschaft 

zu 75 Prozent, glaube ich, der Betreiberseite ge-

hört. Wie man so hört, hat der Eigentümer ähnli-

che Probleme wie die Betriebsführung. Deswegen 

bin ich da guter Hoffnung, dass man mit den 

Kernkraftwerksbetreibern, mit den Energieversor-

gungsunternehmen zu einer Lösung kommt, die 

zu zielorientierterem Handeln führt. Da gibt es 

insoweit keinen Interessenkonflikt zwischen Be-

treiberseite und staatlicher Seite. Das sieht man 

insbesondere am Verfahren Konrad, wo alle ein 

Interesse daran haben, dass das Verfahren zügig 

vorangeht.  

Jetzt gilt es - was Ihr Vorschlag auch mit einbe-

zieht -, zu überlegen: Wie macht man es denn auf 

der Behördenseite? Gerade diese Diskussion hat 

schon eine lange Tradition aufgrund des Tren-

nungsgrundsatzes. Seit man damals das Bundes-

amt für Strahlenschutz in der Mehrheit unbe-

dingt als Betreiber haben wollte, braucht man ja 

das Bundesamt für Entsorgung. 
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Das ist jetzt aufgrund des Trennungsgrundsatzes - 

das wurde schon mehrmals angesprochen - voll-

kommen überflüssig. Wenn eben die Betreiber-

funktionen aus dem Bundesamt für Strahlen-

schutz herausgehen, dann ist es nicht notwendig, 

eine weitere Behörde zu gründen; es sei denn, 

man hätte vielleicht aus der Vergangenheit die 

Erwartung, dass das zu mehr Effektivität führt. 

Ich habe allerdings meine Zweifel, ob ein weite-

res Bundesamt auch mit den Umstrukturierungs-

prozessen, die da erforderlich wären, wirklich zu 

mehr Effektivität führte. Ich würde deswegen 

dazu raten, dass man bei den Strukturen bleibt, 

aber eben das Bundesamt für Strahlenschutz zu 

einer echten Behörde umstrukturiert und nicht 

zu dieser Mischform aus Betreiber und Genehmi-

gungsbehörde bzw. Aufsichtsbehörde. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper:  Vielen Dank, 

Herr Niehaus. - Herr Flasbarth. 

Sts Jochen Flasbarth: Vielen Dank. - Das dreht 

sich jetzt doch alles sehr stark um die Frage 

BfS/BfE; das war auch die Frage von Minister 

Stefan Wenzel, die ich vorhin gar nicht beant-

wortet hatte. Das hatte ich jetzt ganz obenan ge-

stellt; aber dann kam es ohnehin noch von allen 

Seiten. 

Ich will als Erstes vorweg sagen - und nicht nur, 

weil es politisch korrekt ist, sondern weil ich das 

so empfinde -: Wir haben ein großes Vertrauen in 

die Arbeit des BfS. Das ist eine Behörde, die - sa-

gen wir mal - sehr viele, sehr schwierige Projekte 

zu handeln hat. Ich war früher Kollege von Wolf-

ram König und habe manchmal gedacht: Mein 

Gott, dessen Aufgaben - da bin ich aber froh, dass 

ich die nicht auch noch in meinem Bereich zu er-

ledigen habe. 

Mir ist es sehr wichtig, festzustellen: All unsere 

Überlegungen sind nicht davon getrieben, dass 

wir an der Arbeit, die im BfS geleistet wird - von 

den Mitarbeitern, aber auch von der Hausspitze -, 

irgendeine Form von Kritik hätten.  

Es ist richtig - das hatte ich auch schon gesagt -, 

wenn man unseren Überlegungen folgt, wenn 

man zu einem Ergebnis kommt und eine Organi-

sation, ein Unternehmen gründet, das die Betrei-

berfunktion des BfS und die Verwaltungshelfer-

funktion übernimmt, dass nach dem Trennungs-

grundsatz keine zwei Bundesoberbehörden benö-

tigt werden. Das ist wahr. 

Wir haben uns jetzt so genähert, dass wir erst ein-

mal geschaut haben: Was ist denn in der letzten 

Legislaturperiode einvernehmlich beschlossen 

worden? Was muss davon geändert werden, um 

zu einer besseren Aufstellung der Endlagerorga-

nisation zu kommen, und was muss man nicht 

zwingend ändern? 

Zwingend ist eine Änderung der Entscheidung 

aus der letzten Legislaturperiode nicht, die be-

sagt, dass es zwei Behörden gibt, nämlich das BfS 

und das BfE. Man kann das Ganze gut auch in 

zwei Behörden führen. Deshalb haben wir gesagt: 

Wir gehen jetzt erst einmal so daran, dass wir an 

der Struktur, die in der letzten Legislaturperiode 

geschaffen worden ist, so wenig wie möglich än-

dern. 

Denn es gibt ja auch - sagen wir mal - immer die-

jenigen, die sich mit bestimmten Entscheidungen 

identifiziert haben - einige sitzen hier, andere sit-

zen woanders -, und letztendlich zeigt die Erfah-

rung, dass Abschiednehmen von Entscheidun-

gen, die man einmal mitgetragen hat, auch nicht 

immer ganz leicht ist. 

Damit sage ich im Kern Folgendes: Wir sind in 

dieser Frage einigermaßen leidenschaftslos. 

Wenn die Impulse aus Ihren Kreisen - von den 

Fraktionen, auch innerhalb der Bundesregierung, 

von den anderen Häusern - so beschaffen sind, 

dass man sagt: „Jetzt unterschätzt mal nicht un-

sere Leidensfähigkeit, was den Abschied von 

früheren Entscheidungen angeht“, dann sind wir 

da offen. 

Wenn wir aber merken, dass das zu viel Sand ins 

Getriebe bringt, sodass uns das Monate, wenn 
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nicht Jahre, kostet, dann würde ich umgekehrt 

die Frage stellen: Ist es wirklich zwingend, das 

Ganze in einer Behörde zu führen, oder könnte 

man es nicht auch in dieser Zweigleisigkeit be-

lassen? 

Damit habe ich sicherlich eine Menge von dem 

abgedeckt, was hier an unterschiedlichen Beiträ-

gen gekommen ist.  

Ich will noch einmal auf den Beitrag von Herrn 

Hörnschemeyer eingehen. Sie haben auf die 

1 500 Beschäftigten hingewiesen. Das sind Leute, 

die natürlich auch mitbekommen, worüber wir 

hier gerade diskutieren, und bei denen das nicht 

immer nur ein Gefühl von Sicherheit auslöst. 

Auch deshalb müssen wir zusehen, dass wir die 

Entscheidungen schnell vorangetrieben bekom-

men, damit wir wieder Sicherheit herstellen. 

Dass die Jobs nicht in Gefahr sind, ist ohnehin 

klar; denn die Arbeiten werden eher mehr als we-

niger. Also, da muss sich niemand Sorgen ma-

chen. 

Gleichwohl: Wenn über Veränderungen in Struk-

turen nachgedacht wird, ist das für Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer immer etwas, was zu-

nächst mit Unruhe versehen ist, und das berech-

tigterweise.  

Das spricht übrigens auch dafür, Herr Gaßner, 

sich ernsthaft auf den einvernehmlichen Weg zu 

begeben. Wenn ich nämlich in anderen Katego-

rien denken würde, wäre auch die Überführung 

von Personal nicht leichter - so will ich es einmal 

sagen. Deshalb ist das etwas, was wir wirklich 

sehr ernsthaft diskutieren wollen.  

Wie es eben auch von Herrn Niehaus gesagt wor-

den ist, halte ich es auch nicht für ausgeschlos-

sen. Es gibt deutlich schwierigere Punkte; doch 

die Interessensübereinstimmung sollte schon 

ziemlich hoch sein. Das sehe ich auch so, wie Sie 

es gesagt haben.  

Es ist aber nicht ausgeschlossen - und das wäre ja 

auch nicht abwegig; es ist auch nicht verboten -, 

zu sagen: An dieser Stelle sehen wir durchaus 

eine Möglichkeit der Einigung; aber wir haben 

gerade so viele Bälle des Streits mit euch in der 

Luft, dass wir jetzt keine - sagen wir mal - Einzel-

entscheidungen oder Abschichtungen von Prob-

lemen vornehmen. 

Das alles ist denkbar; wir haben die Gespräche 

noch nicht geführt. Ich kann nur noch einmal 

wiederholen, dass es für uns eine ganz hohe Be-

deutung hat, den Weg einer Einigung zu gehen, 

weil man dann in der weiteren Folge deutlich 

schneller vorankommt. 

Habe ich jetzt noch irgendwas übersehen? - Es 

ist, glaube ich, alles erledigt. - Vielen Dank. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Vielen Dank, 

Herr Flasbarth. - Herr Wenzel. 

Min Stefan Wenzel: Ich hatte mich noch kurz ge-

meldet. - Ganz im Sinne dessen, was Herr Nie-

haus gesagt hat, würde ich dann auch, wenn man 

es so vollziehen würde, die Notwendigkeit für 

zwei Behörden nicht mehr sehen. Denn dann 

hätte man eine eindeutige Betreibergesellschaft 

und eine eindeutige Aufsicht- und Regulierungs-

behörde.  

Insofern sehe ich mich da auch nach dem Beitrag 

von Herrn Flasbarth betätigt, dass man in der jet-

zigen Arbeitssituation gedanklich hinter das 

„BfE“ im letzten Spiegelstrich „Schrägstrich BfS“ 

- also BfE/BfS - schreiben könnte. Ich würde 

dann erst einmal hoffen, dass die Gespräche da 

vorankommen. 

Gleichwohl war es mir wichtig, hier noch einmal 

meine Rechtsauffassung deutlich zu machen. Am 

Ende des Tages ist das doch für uns alle die 

Messlatte. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Herr Jäger, wollten Sie noch Stellung nehmen? 
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Sie müssen nicht, deshalb frage ich. Ich greife es 

bloß auf, weil es angesprochen wurde. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Da Frau Kotting-Uhl mich 

gefragt hat, will ich natürlich gerne eine Antwort 

geben. Ich möchte vorwegeschicken: Herr Staats-

sekretär Flasbarth, ich begrüße sehr, was Sie aus-

geführt haben: dass es einen ersten Informa-

tionsinput von Ihrer Seite gegeben hat, in welche 

Richtung die Vorstellungen gehen.  

Sie haben auch klargemacht, dass das noch nicht 

im Einzelnen diskutiert worden ist. Insofern fin-

det jetzt natürlich eine Diskussion in den Häu-

sern statt. Die Überlegungen für entsprechende 

Gespräche werden vorbereitet.  

Vielleicht jetzt nur so viel, um es heute sehr kom-

pakt zu machen: Es gibt zwei wesentliche Motive 

im Zusammenhang mit der Veränderung: Zum ei-

nen ist da der Trennungsgrundsatz, und zum an-

deren brauchen wir eine sehr effiziente Organisa-

tion. Daran haben wir natürlich ein extremes In-

teresse. Als Verursacher und Finanzierer sind wir 

an vielen Stellen gefordert und von daher natür-

lich an einer effizienten Struktur interessiert. 

Herr Wenzel, Sie haben eben einige Kommentare 

gemacht, die mich förmlich dazu reizen, darauf 

mit eigenen Kommentaren zu entgegnen. Aber 

ich verkneife mir das jetzt. Nur ein Hinweis viel-

leicht: Sie haben gesagt, dass man so viele Kosten 

produziert, wie es aus unternehmerischem Inte-

resse irgendwie geht, und haben uns dann in 

dem Zusammenhang als Gesellschafter in der 

Poleposition gesehen. - Am Ende müssen wir das 

alles bezahlen. Das heißt: Es ist mit Sicherheit 

kein besonderes Motiv, aus der Vertragssituation 

möglichst viele Kosten zu produzieren - im Ge-

genteil.  

„Effizienz“ ist das Stichwort. Frau Kotting-Uhl, 

wenn Sie mich persönlich fragen: Ich wäre da 

durchaus optimistisch; ich würde jedenfalls so 

an die Sache herangehen wollen, dass es hier 

eine Lösung geben kann, die aber richtigerweise - 

auch das hat Staatssekretär Flasbarth angedeutet - 

unsere Interessen ebenfalls mit berücksichtigen 

muss.  

Wir haben eine Gesellschafterfunktion und tra-

gen auch Verantwortung. Das bringt nicht nur 

Kosten mit, sondern auch die Effizienz der Orga-

nisation. Da kann man versuchen, sich einzubrin-

gen. Und viel wichtiger noch - Herr Hörn-

schemeyer es hat angesprochen -: Es wird ein ge-

wisses Know-how benötigt, um die Arbeit zu er-

ledigen, die zu erledigen ist. 

Auch da sehen wir uns bis dato als Gesellschaft, 

als Gesellschafter im weitesten Sinne verpflich-

tet, die Gesellschaft entsprechend zu unterstüt-

zen. Das wären Punkte, die als Interessen identi-

fiziert werden und in den Gesprächen einer Lö-

sung zugeführt werden müssen. Ich bin da zu-

nächst durchaus optimistisch. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Vielen Dank. - 

Herr Hörnschemeyer, bitte.  

Franz-Gerd Hörnschemeyer (IGBCE): Vielen 

Dank. - Lassen Sie mich nur ein, zwei ergänzende 

Anmerkungen machen. Ich glaube, dass der Weg 

über eine beliehene Gesellschaft sicherlich so ge-

staltbar ist, dass die Schnittstellenthemen, die 

jetzt im Moment vielleicht noch nicht so optimal 

laufen, dann entsprechend aufgearbeitet werden 

können. 

Dabei sollten die vorliegenden Erfahrungen ein-

fließen. Vielleicht können wir hierzu einen Be-

richt von den beiden Betroffenen bekommen: 

zum einen von der Behörde BfS und zum ande-

ren von der betroffenen Gesellschaft DBE. Da hat 

es, glaube ich, umfangreiche Untersuchungen ge-

geben. Ich weiß, dass es sie gibt, ich kenne nur 

deren Inhalt nicht. Daraus könnte man lernen für 

die neue Struktur, für die neue eventuell zu grün-

dende beliehene Gesellschaft. 

Des Weiteren halte ich es in der Tat für ganz 

wichtig; was der Herr Staatssekretär angedeutet 

hat. Das Thema ist nun einmal da; das ist jetzt in 
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der Welt. Die Kolleginnen und Kollegen erwarten 

auf absehbare Zeit irgendwann eine Antwort. 

Ich halte es für richtig; jetzt nicht unter Zeitdruck 

zu arbeiten. Es gibt auch noch ein paar andere 

Themen, über die man etwas in der Presse lesen 

kann: Kernenergie, Stiftung - oder was immer da 

andiskutiert worden ist -, dass der Staat etwas 

übernimmt, wie auch immer. Damit würde sich 

die Lage insgesamt sowieso ändern. 

Aber die Kollegen erwarten sicherlich ein paar 

Hinweise, auch was die Sicherheit der Arbeits-

plätze angeht, die, glaube ich, gegeben ist. Ande-

rerseits gibt es einen Markt für Geowissenschaf-

ten, für Montanwissenschaften. Hier gibt es nur 

eine relativ knappe Anzahl von Leuten. Damit 

die uns nicht abwandern, sollten wir zu gegebe-

ner Zeit vernünftige Antworten finden. 

Wir wissen nämlich, wie schwierig es war, in be-

stimmten geo- und montanwissenschaftlichen 

Bereichen Leute zu finden - Geomathematik ist 

nicht jedermanns Sache. Das ist eine relativ 

knappe Ware, die es zu betreuen gilt.  

Da müssen wir vernünftige Antworten finden. 

Wir kennen ja auch gute Beispiele: die EWN, si-

cherlich auch die Wismut GmbH, aber auch die 

LBV oder LMBV, also die Sanierung, alles rein 

staatlich - das halte ich bei der Kernenergie im 

neuen Sinne nicht für so sinnvoll -; die arbeiten 

durchaus effizient. Das liegt also nicht an den 

Unternehmen und an den Leuten. 

Offensichtlich sind wir hier bei dem Thema der 

atomaren Endlagerung angekommen. Das soll ja 

auch etwas mit Politik zu tun haben, und mitun-

ter treten dann schon mal Spannungen auf, die 

im normalen Berufsleben so nicht auftreten. - 

Vielen Dank. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Ich denke, wir können die Diskussion zu die-

sem Punkt, wenn keine weiteren Wortmeldungen 

mehr vorhanden sind, damit abschließen. 

Ihnen, Herr Staatssekretär Flasbarth, noch einmal 

ganz herzlichen Dank, dass Sie es ermöglicht ha-

ben, zu uns zu kommen und die derzeitige Sicht-

weise und die Erkenntnisstände des Ministeri-

ums vorzutragen.  

Wir haben gehört: Vieles ist schon im Fluss oder 

noch im Fluss. Wenn ich es richtig deute, ohne 

es überinterpretieren zu wollen: Der Wille, jeden-

falls an diesem Tisch, zu einer konstruktiven Lö-

sung zu kommen, das Interesse an einer kon-

struktiven, tragfähigen Lösung ist allseits deut-

lich geworden. 

Die Sichtweisen sind verständlicherweise und 

sinnvollerweise zum derzeitigen Zeitpunkt nicht 

immer schon hundertprozentig deckungsgleich. 

Aber insgesamt, meine ich, haben wir heute ei-

nen guten Überblick über den derzeitigen Stand 

der Dinge bekommen. 

Mit Blick auf die Arbeitsgruppe möchte ich einen 

Verfahrensvorschlag machen, um die Dinge wei-

ter voranzutreiben. Ich finde, die Diskussion hat 

uns heute ermöglicht, dass wir es wagen können, 

im Anschluss daran einen Vorschlag im Sinne ei-

nes Entwurfs zu entwickeln und an die Kommis-

sion heranzutragen. Wir haben von verschiedener 

Seite gehört, dass Eilbedürftigkeit besteht. 

Ein letzter Punkt in diesem Zusammenhang war 

das Stichwort „Personal“. Ich kann die Unruhe 

verstehen, die gegebenenfalls entsteht. Aber das 

ist nicht der einzige Punkt, der anzeigt, dass die 

Dinge vorangetrieben werden sollen.  

Es gibt einen weiteren Punkt, und der ist ganz 

simpel: Meine langjährige Erfahrung zeigt: Wenn 

das Eisen heiß ist - hoffentlich ist heiß -, dann 

sollte man es schmieden und nicht erst warten, 

bis es wieder erkaltet; denn die Bedenkenträger 

haben immer wieder neue oder andere Ideen in 

die verschiedensten Richtung. 

Der letzte Punkt in diesem Zusammenhang: Es 

wäre, so denke ich, für die Kommission gut, 
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wenn sie im Sinne eines eingangs schon skizzier-

ten schrittweisen Vorgehens einen bestimmten 

Schritt konkret weiter vorantreiben könnte. Das 

bedeutet wohlgemerkt nicht, dass ein Windhund-

rennen - um einen saloppen Ausdruck zu gebrau-

chen - zwischen Kommission und zuständiger 

Bundesregierung abgehalten werden sollte. 

Wohlgemerkt, für mich als Vorsitzenden - aber 

auch insgesamt - sollte das Interesse groß sein, 

hier eilfertig den begonnenen Dialog in sinnvol-

ler Weise fortzusetzen und fruchtbar zu machen. 

Daher möchte ich vorschlagen - da werfe ich ei-

nen Blick auf die Geschäftsstelle -, als Erstes ein-

mal einen Entwurf zu machen im Sinne von 

Stichworten und Eckpunkten. Das müssen gar 

nicht so viele sein.  

Nur am Rande: Ich denke, jedenfalls aus derzeiti-

ger Sicht, dass sich die Arbeitsgruppe und letzt-

lich auch die Kommission verheben würde, 

wenn sie zu diesem Punkt den Versuch unter-

nehmen wollte, einen Gesetzesentwurf zu formu-

lieren, der alle Facetten umfasst. Wenn man sich 

die Dinge ein wenig näher anschaut - das habe 

ich getan -, stellt man fest: Das ist eine Vielzahl 

von Facetten, die hier zu regeln sind, an die man 

auf den ersten Blick gar nicht denkt.  

Aus meiner Sicht wäre es aber sinnvoll und not-

wendig, an dieser Stelle einen Aufschlag zu ma-

chen, und zwar im Sinne des Entwurfs eines Eck-

punktepapiers. Da möchte ich die Geschäfts-

stelle, wenn Sie einverstanden sind, bitten, bis 

zur nächsten Sitzung - und das sind nur noch ein 

paar Tage - zu versuchen, einmal eine kurze 

Skizze in Abstimmung mit den Vorsitzenden die-

ser Arbeitsgruppe zu entwickeln. Dann sehen 

wir, wie sich die Dinge weiterentwickeln. 

Herr Wenzel, Sie hatten sich gemeldet. 

Min Stefan Wenzel: Ich wollte nur noch einmal 

sagen, dass ich die Notwendigkeit sehe, dass wir 

ganz konkret über Gesetzestexte sprechen. Es hat 

sich ja auch bei der Genese dieses Gesetzes ge-

zeigt, dass am Ende jedes einzelne Wort eine Be-

deutung entfalten kann.  

Ich kenne das aus dem niedersächsischen Land-

tag; da haben wir mit einem Gesetzgebungs- und 

Beratungsdienst eine Institution, die so etwas in 

hervorragender Weise erledigt. So würde ich mir 

das auch hier vorstellen, sodass wir zu gegebener 

Zeit entweder Formulierungen vom BMUB auf 

dem Tisch haben oder selber Formulierungen fin-

den. Am Ende sollten wir jedenfalls schon über 

die konkreten Formulierungen sprechen, weil ge-

rade bei dieser Materie sonst im vieles Ungefäh-

ren verbleibt. Und das wäre nicht sinnvoll. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Als jemand, 

der 35 Jahre lang Gesetze gemacht hat, habe ich 

ein gewisses Verständnis für diese Einlassung, 

Herr Wenzel. Ich wollte vorhin zum Ausdruck 

bringen: Wir fangen lieber erst einmal klein an, 

und dann entwickeln wir das Ganze weiter, be-

vor wir versuchen, von Anfang an das große Rad 

zu drehen und dabei über zwei Sprossen nicht 

hinauskommen. Das war die Ratio der Überle-

gungen, die ich gerade angestellt habe. - Herr 

Flasbarth. 

Sts Jochen Flasbarth: Vielen Dank. - Wenn ich 

einmal unsere Sichtweise einbringen darf: Ich 

finde es gut, wie Sie das zusammengefasst und 

offenbar empfunden haben. Für die weitere Ar-

beit ist es sicher günstig, gerade nicht in einen 

Wettlauf zu verfallen, sondern lieber zu prüfen: 

Ist unser Anliegen, die Arbeit der Kommission 

mit unserem Tun möglichst gut zu verzahnen - 

das heißt in der Schrittfolge, dass Sie wissen, wo 

wir gerade stehen -, und zwar so weit, dass wir 

Ihre Überlegungen huckepack nehmen können 

und dann in unseren Entscheidungen weiter vo-

ranschreiten können? 

Insofern wäre es aus meiner Sicht sehr hilfreich, 

wenn die Kommission jetzt schon in der Lage 

wäre, sich auf Eckpunkte zu verständigen. Das 

gibt uns Richtungssicherheit, sodass wir dann 
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auch die weiteren Schritte in dem weiter zu-

wachsenden Vertrauen miteinander gehen kön-

nen. Das wäre, glaube ich, die richtige Schritt-

folge. Eckpunkte jetzt, in relativ kurzer Zeit, wä-

ren für uns sehr hilfreich. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Herr Brunsmeier. 

Klaus Brunsmeier: Ich möchte das sehr unter-

stützen und deswegen noch einmal dafür wer-

ben, dass wir uns trauen sollen, zur nächsten Sit-

zung der Arbeitsgruppe 2 mit Unterstützung der 

Geschäftsstelle - das hatten wir auch auf dem 

Vorsitzendentreffen so besprochen, dass die Ge-

schäftsstelle das leisten kann und leisten soll - 

ein Eckpunktepapier zu erstellen.  

Es wird in gewisser Form ein paralleler Prozess 

bleiben; einerseits hier, was die Arbeitsgruppe 

und die Kommission betrifft, und andererseits 

was das Gesetzgebungsverfahren, die Bundesre-

gierung und den Bundestag betrifft.  

Aber ich glaube, es ist schon richtig und wichtig, 

dass wir jetzt sehr kurzfristig ein Eckpunktepa-

pier auf den Weg bringen. Das muss ja auch for-

mal von der Kommission beschlossen werden. 

Das ist der zentrale Schritt. Deswegen ist es wich-

tig, dass wir als Arbeitsgruppe 2 dieses Eckpunk-

tepapier für die nächste Sitzung vorliegen haben, 

sodass wir es noch einmal intensiv diskutieren 

und daraus einen Vorschlag für die Kommission 

entwickeln können. Denn nur durch den Be-

schluss der Kommission bekommt es das Ge-

wicht, das erforderlich ist in der weiteren Diskus-

sion, parallel zu den anderen Diskussionen. 

Wenn das Eckpunktepapier vorliegt, sollten wir 

in der bisher bewährten Art und Weise fortfah-

ren; das wäre jedenfalls mein Vorschlag. Das Pa-

pier von Ihnen heute hat sehr dazu beigetragen, 

dass diese Diskussion wirklich konstruktiv paral-

lel vorangetrieben wurde. Dann sollten wir auch 

das weiter ins Auge fassen, was Herr Minister 

Wenzel im Hinblick auf konkrete Formulierun-

gen vorgeschlagen hat. 

Entscheidend ist jedoch, dass die Kommission 

diese Änderung des Standortauswahlgesetzes in 

Bezug auf die Behördenstruktur als einen Punkt 

der kurzfristigen Evaluierung mit identifiziert 

und wir damit in der Lage sind, das Ganze ent-

sprechend weiter voranzubringen. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Können wir das als Schlusswort zu diesem Ta-

gesordnungspunkt betrachten, dem ich mich voll 

inhaltlich anschließe? - Herr Flasbarth, noch ein-

mal ganz herzlichen Dank, dass Sie uns zur Ver-

fügung gestanden haben.  

(Beifall) 

Mit Blick auf die weitere Gestaltung des Ablaufs 

der heutigen Veranstaltung schaue ich ein biss-

chen auf Herrn Wenzel. Herr Wenzel, ist es Ihnen 

recht, wenn wir jetzt unmittelbar den Tagesord-

nungspunkt 5 anschließen, soweit es das Stich-

wort „Veränderungssperre“ betrifft? Dann ma-

chen wir vielleicht anschließend eine Pause. 

Danke schön.  

Tagesordnungspunkt 5 
 
Fortsetzung der Auswertung der Anhö-
rung zur Evaluierung am 3. November 
2014 einschließlich Identifizierung von 
möglichem Änderungs- bzw. Gutachten-
bedarf  
(z. B. zu: UVP-Richtlinie/Europarecht; 
Export von Atommüll; Änderung des 
Grundgesetzes; Veränderungssperre; 
Fristverlängerung Kommissionsarbeit; 
Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

Min Stefan Wenzel: Herzlichen Dank, Herr Vor-

sitzender. - Sie hatten ja in der letzten Sitzung, 

bei der mich Frau Rickels vertreten hat, schon 

über dieses Thema beraten, und dazu auch einige 

Überlegungen vorgestellt, die wir in der Vergan-

genheit angestellt haben. Auch Herr Brunsmeier 

hat sich dazu noch einmal mit Frau Rickels bera-

ten, wie der Einladung zu entnehmen ist. 



 
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 

gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 

Arbeitsgruppe 2  
Evaluierung 

 
 
Protokoll der 3. Sitzung Seite 32 von 57 
am 12. Januar 2015 

Wir haben Ihnen heute eine Vorlage mitgebracht, 

wo wir noch einmal vertiefend einige rechtliche 

Aspekte rund um das Thema „Veränderungs-

sperre“ betrachten. Wir haben die Situation, dass 

die Veränderungssperre ausläuft, und zwar am 

16. August 2015. 

Bislang hat das BMUB signalisiert, dass es die 

Notwendigkeit sieht, die Veränderungssperre zu 

verlängern. Ich glaube aber, dass es gute Gründe 

gibt, von diesem Vorhaben abzusehen, und 

würde Sie auch gerne davon überzeugen, dass es 

in unser aller Sinne wäre, wenn wir einen sol-

chen Weg finden könnten. 

Ich weiß, dass das BMUB sich hier die Überle-

gungen und die Entscheidungen nicht einfach ge-

macht hat, und dass man auch sehr sorgfältig un-

terschiedliche Möglichkeiten geprüft hat, mit die-

ser Situation umzugehen. Gleichwohl möchte ich 

an dieser Stelle noch einmal vertiefend darauf 

eingehen. 

Einerseits haben gleich zu Beginn, schon bevor 

das Gesetz erlassen wurde, viele Akteure immer 

wieder argumentiert: Ja, wir müssen und wollen 

von der weißen Landkarte ausgehen. - Da ist im-

mer wieder, gerade aus der betroffenen Region 

rund um Lüchow-Dannenberg und den benach-

barten Bundesländern, die in der Nähe dieses 

Standortes Gorleben leben, gesagt worden: Ja, 

weiße Landkarte - aber da ist immer noch ein 

Punkt auf dieser Landkarte; und dieser Punkt ist 

dadurch belastet, dass in der Vergangenheit viele 

Entscheidungen getroffen wurden, die dazu füh-

ren könnten oder befürchten lassen mussten, 

dass gerade dieser Ort am Ende zwangsläufig 

wieder ausgewählt werden könnte. 

Damit verbunden war insbesondere die Befürch-

tung, dass andere Regionen entweder gar nicht 

erkundet werden, nicht vertieft erkundet werden, 

nicht unterirdisch erkundet werden oder dass es 

überhaupt keinen Vergleich gibt. Damit verbun-

den ist auch die Frage: Gilt das, was im Standort-

auswahlgesetz steht - nämlich gleich vorne in § 1 

-, dass alle Orte der Bundesrepublik grundsätz-

lich infrage kommen?  

Dann gibt es vier Paragrafen, die beschreiben, wie 

Gebiete bzw. Standorte ausgeschlossen werden 

können. Zuerst wird in § 13 beschrieben, dass 

ungünstige Gebiete definiert werden, die dann 

ausgeschlossen werden. Bis zum Zeitpunkt des 

Ausschlusses sind aber theoretisch alle Flächen 

Optionsflächen.  

Es ist nicht nur im Interesse der Region Gorleben, 

Wendland und Lüchow-Dannenberg und Umge-

bung, sondern auch im Interesse des Landes Nie-

dersachsen, dass tatsächlich alle Flächen in 

Deutschland dafür infrage kommen. Wir sollten 

nicht in eine Situation geraten, wo andere Flä-

chen beispielsweise überplant oder unbrauchbar 

gemacht werden. 

Deswegen ist es nach unserer festen Überzeugung 

notwendig, darüber nachzudenken, wie man 

praktisch dem gesamten Geist und den Buchsta-

ben des Standortauswahlgesetzes gerecht wird, 

und in einer Materie, die durchaus noch einige 

Jahre beanspruchen wird, sicherstellen kann, 

dass diese unterschiedlichen Optionen am Ende 

alle geprüft werden können.  

Deswegen schlagen wir vor, über eine Lösung 

nachzudenken, die sicherstellt, dass tatsächlich 

das, was in § 1 des Gesetzes steht, hinterher auch 

zum Tragen kommt. Das wird auch, wenn man 

sich das Ganze von der rechtlichen Seite her an-

schaut, eine zentrale Frage sein, egal welcher Ort 

am Ende zur Auswahl kommt: Ist tatsächlich 

nach Alternativen gesucht worden? Ist in den je-

weiligen Gesteinsarten nach Alternativen gesucht 

worden? Sind die Erkundungsergebnisse in ver-

gleichbarer Tiefe und in vergleichbarer wissen-

schaftlicher Durchdringung erfolgt? 

Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel vergegenwärti-

gen, wie Dänemark bei der Auswahl eines Stan-

dortes für ein Lager für radioaktive Abfälle vor-

geht, dann stellen Sie fest, dass man dort eine 

deutliche Zahl von Standorten ins Auge fasst und 
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vergleicht. Ich kenne das dänische Verfahren 

nicht so vertieft, aber auf den ersten Blick unter-

scheidet es sich doch deutlich von dem, was wir 

in der Vergangenheit in Deutschland erlebt ha-

ben. 

Auf der anderen Seite haben wir die Situation, 

dass mit § 29 Abs. 2 Standortauswahlgesetz ein 

Paragraf vorliegt, der gerade für Gorleben die Of-

fenhaltung regelt, der also sagt: Hier muss der 

Standort offengehalten werden. - Das war ein 

hochstrittiger, heftig diskutierter Paragraf, weil es 

eben auch sehr starke Stimmen gab, die gesagt 

haben: Gorleben ist damals völlig willkürlich 

ausgewählt worden. - Ein Auswahlverfahren, das 

damals durchgeführt wurde, hatte unter den letz-

ten 26 in der Auswahl befindlichen Standorten 

gerade nicht Gorleben. Und dann ist in einem 

nicht durchsichtigen Verfahren Gorleben plötz-

lich reingedrückt worden.  

Deshalb muss allein schon aus verfahrenstechni-

schen Gründen Gorleben für alle Ewigkeit aus-

scheiden. Diese Position hat sich damals nicht 

durchgesetzt. Stattdessen hat man sich auf diesen 

Grundsatz und die Prämisse der weißen Land-

karte verständigt, die aber implizit erfordert, dass 

das tatsächlich gelebt wird. 

Dann gibt es noch den § 29 Abs. 2, der die Offen-

haltung für Gorleben sicherstellt. In Verbindung 

mit § 48 Abs. 2 Bundesberggesetz können An-

träge auf Zulassung von Betriebsplänen dann ab-

gelehnt werden, wenn das überwiegende öffentli-

che Interesse dem entgegensteht. 

Denkbar wäre - das ist ein Vorschlag, den wir 

hier in der Vorlage machen -, dass man die Siche-

rung eines bundesweit tatsächlich ergebnisoffe-

nen Auswahlverfahrens nach dem StandortAG 

auch noch einmal durch einen Bundestagsbe-

schluss bekräftigt. Der Bundestag als Bundesge-

setzgeber könnte eine solche Auslegung des Bun-

desberggesetzes in einem Beschluss originär fest-

stellen und damit veranlassen, dass die Bergbe-

hörden das Ganze einheitlich auslegen.  

Wir sind der Überzeugung, dass es dann einer 

Veränderungssperre schlicht und einfach nicht 

mehr bedarf. Darüber hinaus muss man auch se-

hen: Die alte Veränderungssperre diente der Si-

cherung der Standorterkundung. Die Standorter-

kundung ist aber nach dem jetzigen Recht gar 

nicht mehr zulässig, und schon von daher verbie-

tet sich eine Verlängerung der jetzigen Verände-

rungssperre. 

Ich würde mich freuen, wenn wir an dieser Stelle 

alles versuchen, um hier zu einer gemeinsamen 

Auffassung zu kommen, weil es gerade der 

Glaubwürdigkeit des gesamten Prozesses sehr gut 

tun würde, bzw. - um es anders herum auszudrü-

cken - es fast zwingend ist, hier die Glaubwürdig-

keit des gesamten Prozesses sicherzustellen. Dem 

könnte ein gemeinsames Vorgehen an dieser 

Stelle sehr helfen. - So weit zunächst von meiner 

Seite. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Vielen Dank, 

Herr Wenzel, für diesen Bericht und auch für die 

Übermittlung der Unterlage.  

Ich muss einräumen, dass ich die Unterlage - 

weil ich versucht habe, Ihnen aufmerksam zuzu-

hören - noch nicht im Einzelnen lesen konnte, si-

chere aber zu, dass ich mir alle Mühe geben 

werde, die Vorlage zu studieren, nachzuvollzie-

hen und entsprechend zu beraten und zu evaluie-

ren. Aber das nur als Vormerkung. 

Jetzt gibt es Wortmeldungen: Herr Kanitz, Herr 

Miersch. Zunächst Herr Kanitz. 

Abg. Steffen Kanitz: Vielen Dank. - Herr Vorsit-

zender, mir geht es ähnlich wie Ihnen. Herr Wen-

zel, Ihnen als Vertreter des niedersächsischen 

Umweltministeriums zunächst vielen Dank, dass 

Sie sich Gedanken gemacht haben und dass Sie 

sich mit diesem wichtigen Vorschlag auseinan-

dergesetzt haben.  

Es ist ja völlig klar, in welche Richtung das zielt. 

Wir haben eben eine faktische Ungleichbehand-

lung, allein schon deswegen, weil Gorleben im 
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Verfahren ist und bleibt, wir gleichzeitig aber 

sozusagen die Schere im Kopf haben, dass wir ei-

gentlich noch keine anderen Standortregionen 

kennen dürften und insofern keine Verände-

rungssperre in Deutschland haben können. Das 

ist völlig nachvollziehbar. 

Jetzt ist es aber so - so geht es mir jedenfalls -, 

dass ich Ihren Vorschlag im Moment noch nicht 

im Einzelnen nachvollziehen kann. Die Darstel-

lung ist gut und vernünftig, aber ich glaube, es 

wäre sehr hilfreich, wenn wir dazu auch die 

Sichtweise des Ministeriums bekämen, wie das 

dort eingeschätzt wird: Ist das, was wir gewollt 

haben im Standortauswahlgesetz, durch diesen 

Vorschlag abgedeckt oder nicht? Das ist das Ent-

scheidende. 

Deshalb wäre mein Vorschlag, zunächst einmal 

einen Bericht des Ministeriums zu diesem Punkt 

zu hören. Wenn der jetzt noch nicht gegeben wer-

den kann - was ich sehr gut verstehen könnte, 

weil ich davon ausgehe, dass Sie diesen Vor-

schlag auch erst jetzt auf den Tisch bekommen 

haben -, dann doch bitte in der nächsten Sitzung, 

sodass wir dann gemeinsam sozusagen im Lichte 

dieser Erkenntnisse diesen Vorschlag diskutieren 

können. 

Denn für mich ist es im Moment jedenfalls so, 

dass ich eine Diskussion in einem luftleeren 

Raum führen würde. Ich könnte sagen: „Das hört 

sich vernünftig an“; aber ob das, was wir gewollt 

haben im Standortauswahlgesetz, nämlich dass 

Gorleben potenziell jedenfalls nicht ausgeschlos-

sen wird, damit erreicht wird, das kann ich zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen. Deshalb 

fände ich es hilfreich, wenn wir eine Einschät-

zung des Ministeriums bekämen. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Herr Miersch, 

bitte.  

Abg. Dr. Matthias Miersch: Ich will das nicht un-

nötig verlängern, denn im Kern schließe ich mich 

den Ausführungen des Kollegen Kanitz an. Ich 

will aber noch einmal betonen, dass ich glaube, 

dass diese Frage von Minister Wenzel durchaus 

zu Recht exponiert dargestellt worden ist, weil es 

für die Frage, inwieweit wir eine Gleichbehand-

lung der Standorte und damit auch eine Glaub-

würdigkeit im Verfahren erzielen, eine sehr zent-

rale ist, gerade auch, was das Bundesland Nieder-

sachsen angeht. 

Deswegen sind es die Überlegungen allemal wert, 

dass wir uns hier damit auseinandersetzen. Es 

scheint durchaus auch um Auslegungsfragen zu 

gehen, wenn ich die Anregung des Papiers richtig 

verstehe, dass der Bundestag gegebenenfalls 

durch einen Beschluss quasi noch einmal eine 

Auslegung vornehmen soll. 

Im Hinblick auf die Gesetzeshygiene würde  ich 

sagen: Als Abgeordneter nehme ich keine Ausle-

gung vor, sondern würde dann eher darauf drän-

gen, dass wir das Bundesberggesetz klarstellen. 

Sonst ergänzen wir uns gegenseitig. Von der Sys-

tematik her, vom Ziel sind wir dann sicherlich 

voll einer Meinung.  

Ich würde nur meinen: Wenn es da Unsicherhei-

ten gibt, dann hilft es wenig, wenn der Beschluss 

im Rahmen eines Entschließungsantrages sagt, 

wie der Bundestag es gemeint haben könnte. Das 

heißt für mich: Da müssen wir an dieser Stelle 

klar Flagge zeigen.  

Deswegen, Herr Cloosters, auch meine Bitte nach 

einer Stellungnahme. Möglicherweise ist es zu 

viel verlangt, dazu heute schon eine abschlie-

ßende Stellungnahme zu bekommen. Ich bin jetzt 

in den Streitigkeiten nicht drin; ich weiß nicht, 

ob es augenblicklich in Deutschland zum Bei-

spiel bei den Landesbergämtern unterschiedliche 

Auslegungen gibt, oder ob im Schrifttum bei-

spielsweise Streitigkeit darüber herrscht, was es 

mit § 48 auf sich hat. 

Aber ich bin sehr wohl bereit, gerade im Rahmen 

der Evaluierung - denn das wäre eine Möglich-

keit, die wir vor die Klammer des großen Ab-

schlussberichtes ziehen können - eine Anregung 

an den Bundestag als Gesetzgeber zu geben, 
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wenn sich mit einer Gesetzesklarstellung Kon-

flikte beseitigen ließen. Dann wäre das sicherlich 

ein guter Schritt. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke sehr. - 

Frau Kotting-Uhl und Herrn Jäger habe ich noch 

auf der Liste.  

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich möchte zunächst zu 

der Vorlage etwas ganz Formelles sagen: Für die 

Aufbewahrung später ist es immer hilfreich, zu 

wissen, von wem und wann etwas kam. Das 

möchte ich einfach einmal anregen. 

Vielleicht kann man so etwas demnächst auch 

ein bisschen früher vorlegen; ich hätte es gerne 

gelesen, bevor wir darüber debattieren. Aber Ste-

fan Wenzel hat ja noch einmal ausführlich vorge-

tragen, was hier in Kurzform drin steht.  

Ich verstehe völlig, dass sich jetzt erst noch ein-

mal alle damit befassen wollen. Ich stimme Herrn 

Miersch weitgehend zu, der ja schon Möglichkei-

ten angedeutet hat, wie man damit umgehen 

kann oder was im politischen Raum damit pas-

sieren kann.  

Grundsätzlich will ich nur noch einmal sagen: 

Neben den festgeschriebenen Aufgaben, die uns 

das Gesetz gibt und die wir in den AGen bearbei-

ten, haben wir auch die große Aufgabe, Vertrauen 

aufzubauen. Das wissen wir alle; darüber haben 

wir auch schon gesprochen.  

Die Frage ist, wie weit es uns gelingt, diesen sehr 

dunkelgrauen Fleck Gorleben auf der weißen 

Landkarte, soweit es irgend möglich ist, den an-

deren potenziellen Standorten, die wir im Ver-

lauf des Verfahrens identifizieren, anzunähern. 

Eine Gleichbehandlung wird nie möglich sein, 

aber die Ungleichbehandlung so weit wie mög-

lich zu verringern, das ist eine unserer Aufgaben.  

Deswegen würde ich die Frage nach der Nicht-

verlängerung oder Erneuerung der Veränderungs-

sperre doch sehr wohlwollend betrachten - aus-

gehend von unserer Aufgabe des Vertrauensauf-

baus - und wirklich sagen: Nur wenn sich absolut 

gravierende No-Gos ergeben, dann können wir 

sagen: Da geht man vielleicht wieder den Weg 

der Veränderungssperre.  

Ich sehe das im Moment noch nicht. Das Papier 

von Stefan Wenzel zeigt auch noch einmal auf, 

warum das eigentlich nicht notwendig ist. Ich 

persönlich stehe dem sehr wohlwollend gegen-

über, weil ich glaube, dass das ein hilfreicher 

Baustein ist. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Herr Jäger, bitte. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Ich möchte nur noch einen 

Aspekt ergänzen und ansonsten auch den Vor-

rednern zustimmen, dass eine Einschätzung ins-

besondere des BMUB zu diesem Vorschlag si-

cherlich sehr hilfreich wäre, nachdem wir alle 

Gelegenheit hatten, uns damit zu beschäftigen. 

Mein Hinweis geht noch einmal in die folgende 

Richtung: Herr Minister Wenzel, ich finde, Sie 

haben mit Recht eingangs darauf hingewiesen, 

was das primäre Ziel ist: eine weiße Landkarte zu 

sichern in dem Sinne, dass wir in die Lage ver-

setzt werden, die nach den Sicherheitskriterien 

zunächst einmal beste Lösung zu finden. Das 

wäre das primäre Ziel. 

Die Geschichte ist nun einmal so gelaufen, wie 

sie gelaufen ist. Wir haben Gorleben, und von da-

her ist eine hundertprozentige Gleichbehandlung 

wahrscheinlich nie möglich. So verstehe ich Sie 

auch, Frau Kotting-Uhl. Deswegen würde ich die 

Zielsetzung einer Gleichbehandlung potenzieller 

Standorte auf jetzt noch vollkommen weißer 

Landkarte mit Gorleben ein Stück weit vielleicht 

nicht relativieren, aber doch in die zweite Ebene 

der Zielsetzung einsortieren. 

Wichtig scheint mir zu sein, dass wir die weiße 

Landkarte möglichst umfänglich so lange sichern, 

bis wir sicher sein können: das ist jetzt die Aus-

wahl. Wenn es uns gelingt, bis dahin Gorleben 
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genauso zu behandeln wie andere potenzielle 

Standorte, ist es gut. Wenn das aber nicht gelingt, 

dann wäre es aus meiner Sicht der falsche Weg, 

den umgekehrten Schluss zu ziehen, und nur, 

weil es an anderen Standorten rechtlich nicht 

machbar ist, dann in Gorleben darauf zu verzich-

ten und bestimmte Dinge aufzugeben, die später 

möglicherweise noch von Wert wären. 

Primäres Ziel in einer Abschichtung wäre dann 

auch die Stoßrichtung dieser Alternativen: Wel-

che Möglichkeiten gibt es, die möglichst nahe an 

dieses Ziel der Veränderungssperre kommen, an 

anderen Standorten, idealerweise auf die gleiche 

Höhe? Das muss die primäre Stoßrichtung der 

jetzt anstehenden Aufgabe sein. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Zunächst 

Herr Brunsmeier, und dann erhält selbstverständ-

lich der BMUB auch noch Gelegenheit, soweit er 

mag, dazu Stellung zu nehmen. 

Klaus Brunsmeier: Ich würde zunächst gerne 

noch einmal sagen wollen, dass mit dem Blick 

von außen sehr genau geschaut wird, was diese 

Kommission und natürlich auch diese AG zum 

Thema „Gorleben“ macht, und wie wir uns hier 

insbesondere zum Thema „Veränderungssperre“ 

stellen.  

Insofern möchte ich noch einmal sehr dafür wer-

ben, was auch Frau Kotting-Uhl im Sinne von 

Vertrauensbildung gesagt hat, nämlich dass wir 

uns mit dieser Fragestellung entsprechend ausei-

nandersetzen. Ich denke, wir sind zunächst ein-

mal sehr dankbar, dass wir jetzt den Aufschlag 

aus Niedersachsen haben. Es bedeutet einen sehr 

wichtigen Impuls, dass uns das heute vorliegt. 

Wir werden darüber heute aber nicht abschlie-

ßend diskutieren und Dinge festlegen können. 

Aber wir sollten versuchen, uns zu verständigen, 

wie wir es organisatorisch weiter bearbeiten. 

In diesem Sinne wäre es sehr hilfreich, wenn wir 

uns dies für die nächste Sitzung als zentrales 

Thema mit auf die Tagesordnung nehmen, und 

zwar in dem Sinne, dass wir zunächst einmal 

probieren, ob wir uns als AG in der Lage sehen, 

dazu ein entsprechendes Eckpunktepapier zu 

machen. Das ist ja die zentrale Frage: Gibt es hier 

gegebenenfalls noch rechtlichen Beratungsbe-

darf? Gibt es einen rechtlichen Diskurs? Ist das 

ein denkbarer Weg oder nicht? Müssen wir das 

Ganze noch einmal stärker von dritter Seite be-

leuchten lassen? 

Das wären Fragen, von denen ich denke, dass wir 

sie in der nächsten Sitzung auf die Tagesordnung 

nehmen sollten, dann können wir das auch gut 

vorbereiten. Das können wir heute aufgrund der 

Kurzfristigkeit der Vorlage nicht leisten. Ich wäre 

sehr dankbar, wenn dazu von Ihnen, Herr Cloos-

ters, auch eine Stellungnahme zur nächsten Sit-

zung vorliegen könnte. Das sollten Sie jetzt nicht 

aus der Hüfte machen, sondern lieber auf dieses 

Papier bezogen ausgearbeitet, damit wir das in 

unsere Beratungen und Überlegungen mit einbe-

ziehen können. 

Ich glaube aber, wir müssen auf dem Schirm ha-

ben, dass von außen sehr genau beobachtet wer-

den wird, wie wir uns in der Kommission mit der 

Frage der Veränderungssperre Gorleben beschäf-

tigen. Deswegen möchte ich sehr dafür werben, 

dass wir das noch einmal vertiefend in der 

nächsten Sitzung auf die Tagesordnung nehmen. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Gibt es wei-

tere Wortmeldungen aus dem Kreis der Mitglie-

der? - Wenn das nicht der Fall ist, hat selbstver-

ständlich das BMUB Gelegenheit, soweit es dazu 

heute in der Lage ist, eine kurze Stellungnahme 

abzugeben. 

Dr. Wolfgang Cloosters (BMUB): Vielen Dank, 

Herr Steinkemper. - Meine Damen und Herren, 

gerne greife ich den Punkt auch von unserer Seite 

noch einmal auf. Zunächst einmal stelle ich aber 

fest, dass Sie in Ihren Beiträgen in einem Punkt 

doch im Wesentlichen übereinstimmen, und 

zwar liegt die Übereinstimmung nach meiner 

Wahrnehmung darin, dass dieser Punkt hier 

heute nicht abschließend beraten werden kann, 

sondern vertiefter Betrachtung bedarf. 
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Dies gilt auch für das BMUB. Herr Wenzel, ich 

habe Ihre Argumentation verfolgt, Ihre Ausfüh-

rungen, welche Möglichkeiten Sie sehen oder an-

denken, mit denen ein gleichwertiges Ergebnis 

erzielt werden könnte, das dem entspricht, wozu 

wir nach § 29 Abs. 2 des Standortauswahlgeset-

zes gesetzlich verpflichtet sind. Ich glaube, das 

muss im Einzelnen diskutiert werden. 

Einen Punkt möchte ich vielleicht herausgreifen, 

den Sie, Herr Miersch, auch angesprochen haben. 

Auf den ersten Blick scheint es mir vertieft be-

trachtungsbedürftig, ob denn wirklich ein Bun-

destagsbeschluss mit einem feststellenden Inhalt, 

der wie eine Norm zu interpretieren sei, hier die 

Lösung des Problems sein kann. Das scheint mir 

unter rechtssystematischen und juristischen As-

pekten und Methoden außerordentlich problema-

tisch, aber abschließend möchte ich das heute 

noch nicht bewerten.  

Zweiter Punkt. Sie sprechen in Ihrem Papier an, 

dass man eine Reihe von Möglichkeiten suchen 

sollte, wie die Aufgabe anders gelöst werden 

könnte. Wenn ich das recht sehe, haben Sie sel-

ber noch keine entsprechenden Schritte vertieft 

identifiziert, sondern einen ersten Aufschlag ge-

macht. Ob es darüber hinaus weitergehende gibt, 

würde mich interessieren, also, ob auch von Ihrer 

Seite hier weitergehende Schritte gesehen wer-

den. Das sollte, glaube ich, vertieft diskutiert 

werden. 

Zusammenfassend schließe ich mich damit Ihrer 

Conclusio an: heute keine abschließende Bewer-

tung dieses Vorschlages, sondern später eine ver-

tiefte Befassung damit. Ich kann Ihnen von unse-

rer Seite auch ein Statement zu dieser Einschät-

zung für die nächste Sitzung zusagen, dass Sie 

also als Beratungsunterlage von uns eine Stel-

lungnahme dazu bekommen, wie wir die Mög-

lichkeiten einschätzen. - Vielen Dank.  

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Herr Wenzel, wollten Sie noch etwas sagen? 

Min Stefan Wenzel: Ich danke noch einmal, Herr 

Cloosters, auch für Ihre Anmerkungen. Natürlich 

haben wir verschiedene Optionen abgewägt. Wir 

sind aber im Kern der Auffassung, dass § 29 Abs. 

2 Standortauswahlgesetz in Verbindung mit § 48 

Abs. 2 Berggesetz eigentlich sehr deutlich ist.  

Man könnte im Sinne von Herrn Miersch überle-

gen, auch das Berggesetz zu ändern, käme dann 

aber zeitlich kaum noch vor den Juli und müsste 

dann ohnehin diese Frage so oder so entschei-

den. Außerdem würde man damit eine zweite 

Rechtsmaterie in das Standortauswahlgesetz ein-

führen, die dann später immer im Spannungsver-

hältnis stehen würde.  

Deshalb halte ich es an dieser Stelle für sinnvol-

ler, beim Standortauswahlgesetz zu bleiben. Dort 

sagt eben § 29 Abs. 2: Der Standort wird offenge-

halten. Das Berggesetz wird sozusagen nur ergän-

zend herangezogen. 

Ich stelle mir aber natürlich auch die Frage, wel-

che Überlegungen notwendig sind, um tatsäch-

lich sicherzustellen, dass nicht der gesamte Rest 

des Bundesgebietes in 20 Jahren durch Fracking, 

Gasförderung, Rohstoffförderung, CCS - oder was 

auch immer in 20 Jahren kommen mag oder nicht 

kommen mag - praktisch faktisch ausgeschlossen 

wird. Daran müssen der Gesetzgeber und auch 

die Regierung ein großes Interesse haben, weil 

wir sonst in einen Bereich der Rechtsunsicher-

heit kämen, wenn es faktisch keine Alternative 

gäbe. Dann würde dieses gesamte Gesetzesvorha-

ben scheitern.  

Das übersteigt ein bisschen unsere Kompetenzen 

in Niedersachsen. Da sehe ich uns alle gemein-

sam in der Pflicht, zu überlegen, wie wir das ge-

währleisten können. Aus diesem Gedanken her-

aus ist auch dieser Vorschlag geboren, weil er 

noch einmal bekräftigt, dass man entsprechend 

verfahren will, gerne auch zusammen mit dem 

Bundesrat.  

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Herr Miersch. 
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Abg. Dr. Matthias Miersch: Ich möchte noch et-

was ergänzen, weil der Kollege Wenzel zu Recht 

darauf hinweist, dass ein Gesetzgebungsverfah-

ren immer Zeit braucht.  

Das Thema „unterirdische Raumplanung“ ist ein 

Thema, das schon an mehreren Stellen eine Rolle 

spielt. Ohne dass ich mich jetzt dem Gesetzge-

bungsmechanismus zu intensiv widmen oder 

auch vorgreifen will, weil ich da nicht allein ent-

scheidend bin, kann ich jedoch sagen: Wenn ich 

den Zeitplan richtig sehe, werden wir uns in der 

ersten Jahreshälfte mit dem Bundesberggesetz 

auch aufgrund der Fracking-Problematik beschäf-

tigen müssen - nicht nur in der Regierung, wo es 

im Februar dazu wohl einen Beschluss für einen 

Gesetzentwurf geben soll, sondern dann auch im 

Parlament.  

Deswegen will ich das an dieser Stelle noch ein-

mal betonen. Damit will ich die andere Diskus-

sion nicht überfrachten; ich sehe diese Probleme 

sehr wohl. Aber lediglich ein Auslegungsbe-

schluss des Bundestags über ein Bundesgesetz - 

da habe ich so meine Bedenken. Wir erwägen 

durchaus alle Möglichkeiten, aber da bin ich 

doch Dogmatiker; darum wollte ich darauf hin-

weisen. In diesem Fall wähle ich dann doch lie-

ber die Reinform, und dann müssen wir Farbe be-

kennen im Parlament.  

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Okay. - Ich 

denke, soweit heute möglich, ist alles dazu gesagt 

worden, was gesagt werden konnte. Wir sind sehr 

dankbar, dass das BMUB bereit und willens ist, 

an der Sache intensiv weiter mitzuwirken. Wir 

sind auch sehr dankbar, dass Sie in Aussicht ge-

stellt haben, rechtzeitig für die nächste Sitzung 

dieser Arbeitsgruppe ein entsprechendes Papier 

vorzulegen. Jeder hier am Tisch ist willens und 

in der Lage, sich intensiv mit diesem Problem 

weiter zu befassen. 

Wo die eigentliche Problematik liegt und dass sie 

vielleicht nicht vielschichtig, aber doch mehr-

schichtig ist, ist heute sehr deutlich geworden, 

sodass das Interesse dahin gehen muss, wirklich 

intensiv an einer Lösung zu arbeiten. 

Dann schließen wir diesen Punkt von Tagesord-

nungspunkt 5 ab. Wenn Sie einverstanden sind, 

machen wir jetzt eine Viertelstunde Pause und 

setzen die Sitzung danach fort.  

(Unterbrechung von 12.00 Uhr bis 12.15 

Uhr)  

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Meine Damen 

und Herren, wir wollen jetzt die Sitzung fortset-

zen. Wir waren bei Tagesordnungspunkt 5 und 

hatten als Erstes das Stichwort „Veränderungs-

sperre“ für heute abschließend behandelt, sodass 

die unter Tagesordnungspunkt 5 genannten wei-

teren Punkte aufzurufen wären. Wir hatten in 

diesem Zusammenhang einen Klammerzusatz ge-

macht, als Merkposten sozusagen:  

1. UVP-Richtlinie/Europarecht 

2. Export von Atommüll 

3. GG-Änderung 

4. Veränderungssperre  

5. Fristverlängerung Kommissionsarbeit 

6. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Der Punkt „Veränderungssperre“ ist, wie gesagt, 

für heute behandelt. 

Soweit erforderlich, möchte ich vorschlagen, 

dass wir das Stichwort „Fristverlängerung“ noch 

einmal kurz aufgreifen; wir haben es ja schon 

sehr eingehend unter einem früheren Tagesord-

nungspunkt diskutiert. 

Dann können wir, wenn Sie einverstanden sind, 

in folgender Reihenfolge vorgehen: als Zweites 

„Europarecht“, als Drittes „Export von Atom-

müll“, als Viertes „Änderung des Grundgesetzes“ 
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und als Fünftes „Öffentlichkeitsbeteiligung“, wo-

bei die Öffentlichkeitsbeteiligung ein Aspekt ist, 

den wir für die nächste Zeit mit der Arbeits-

gruppe 1 gemeinsam in den Blick nehmen. 

Wir haben vorgesehen, dass am 11. Februar 2015 

unsere nächste Arbeitsgruppensitzung stattfindet 

und diese zum Teil eine gemeinsame Arbeits-

gruppensitzung mit der Arbeitsgruppe 1 sein 

wird. Dafür haben wir in einer bisherigen Ab-

sprache maximal zwei Stunden vorgesehen, von 

13 Uhr bis 15 Uhr, als ersten Punkt. 

Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise einverstan-

den sind, rufe ich noch einmal den Punkt „Frist-

verlängerung“ auf. Wir hatten die verschiedens-

ten Aspekte beleuchtet, unter anderem das Für 

und Wider über den Zeitpunkt hinaus, den die 

Kommission im Sinne einer Verlängerung selbst 

bestimmen kann, nämlich den 30. Juni 2016.  

Das möchte ich jetzt nicht alles wiederholen; wir 

haben es heute Morgen schon behandelt. Das Ge-

dächtnis sollte so frisch sein, dass das noch im 

Blick ist. Das bedeutet zugleich einen gewissen 

Appell, dies bei den jetzt erfolgenden Wortmel-

dungen zu berücksichtigen, und das, was bereits 

gesagt wurde, nicht ohne Not nochmals zu wie-

derholen Also: Feuer frei! Wer möchte sich mel-

den? 

Hartmut Gaßner: Herr Steinkemper, ich möchte 

nicht wiederholen, was wir schon gesagt haben, 

sondern es geht mir darum, ob und inwieweit wir 

uns dazu verstehen, zu einer Entscheidung zu 

kommen.  

Es gibt sehr unterschiedliche Varianten, zu einer 

Entscheidung zu kommen. Eine naheliegende 

wäre gewesen, in der nächsten Kommissionssit-

zung darüber zu beraten. Für die nächste Kom-

missionssitzung ist das aber wahrscheinlich 

nicht vorgesehen. Eine Möglichkeit könnte darin 

bestehen, dass wir in der übernächsten Kommis-

sionssitzung darüber beraten, im Kontext mit 

dem Konzept der Öffentlichkeitsbeteiligung.  

Zu den isoliert aus der Sicht der Öffentlichkeits-

beteiligung zu betrachtenden Phasen gibt es eine 

schriftliche Vorlage, die auch noch keine Ent-

scheidung trifft, sondern nur Varianten aufzeigt. 

Herr Müller ist jetzt auch da. Ich denke an das, 

was Sie nicht mehr so deutlich erinnert haben, 

wie ich es erinnert habe, nämlich dass Frau Hei-

nen-Esser sagte, sie hätte mit Herrn Müller über 

ein pragmatisches Vorgehen gesprochen, nach 

dem Motto: Jetzt sehen wir erst einmal, wie weit 

wir mit der Arbeit bis zum Sommer kommen, 

und dann entscheiden wir weiter. 

Diesen Pragmatismus, den ich auf der einen Seite 

sehr schätze, habe ich heute Morgen so interpre-

tiert, dass er praktisch dahin führen wird, dass 

wir hier nicht zu einer Entscheidung kommen, 

einen Verlängerungsantrag beim Bundestag zu 

stellen, unter anderem aus den Gründen, die Herr 

Kanitz genannt hat. Auch ich könnte es mir mo-

mentan schwer vorstellen.  

Das heißt faktisch - weil jeder sich ein bisschen 

wegduckt und keiner sich trauen kann; das ist 

kein böser Wille, sondern das ist objektiv so -, 

dass wir wohl nicht dazu kommen, das Ganze ak-

tuell intensiver zu behandeln. Dann gibt es die 

andere Vorstellung von Frau Kotting-Uhl: klares 

Votum, an den Bundestag herantreten, ein Jahr 

Verlängerung. 

Wenn wir nicht zu solch einem klaren Votum 

kommen können und nicht wiederholen wollen, 

was wir heute Morgen gesagt haben, nämlich 

dass es verschiedene Positionen gibt, dann läuft 

es praktisch darauf hinaus, dass die Kommission 

ihre eigene Möglichkeit auf Verlängerung noch 

einmal nutzen wird - das unterstelle ich - und 

wir im Sommer 2016 zum Ende kommen. 

Das heißt also, dass die Tatsache, dass wir uns 

nicht so richtig trauen - nicht so richtig trauen 

können - und noch kein vollständiges Bild ha-

ben, in Verbindung mit einem bestimmten Prag-

matismus praktisch genau dazu führen wird, 

denn niemand wird in der Sitzung im Juli sagen: 
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Jetzt rufen wir den Bundestag an, damit er im Ok-

tober beschließt, dass wir das Ganze verlängern. 

Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich, weil 

wir dann ja im Oktober eigentlich wiederum 

schon so weit sein müssten, dass wir im Dezem-

ber fertig sind.  

Das ist momentan eine Art Zirkel. Es ist gut, dass 

noch zwei Teilnehmer neu dazugekommen sind. 

Da können wir mal sehen, ob es noch neue Bei-

träge gibt.  

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Herr Miersch. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Die Gefahr ist, dass 

man als Neuhinzugekommener etwas wiederholt, 

was bereits gesagt worden ist. Deswegen wollte 

ich mich eigentlich zurückhalten. Aber ich wun-

dere mich ein bisschen über die negative 

Schwingung, die in dem Wortbeitrag eben durch-

klang, nach dem Motto: Wir trauen uns nicht. 

Ich glaube, wir können durchaus Frau und 

Manns genug sein, um zu sagen: Wir sehen jetzt, 

wie weit wir in den nächsten Schritten kommen. 

Für politisch verwerflich hielte ich es, wenn der 

Verlängerungsantrag isoliert für sich das Erste 

wäre, was aus dieser Kommission kommt.  

Wir haben eben das Thema „Veränderungs-

sperre“ besprochen; da gibt es eine erste gute 

Vorlage von Herrn Wenzel. Ich traue uns zu, dass 

wir in der Kommission, in der AG und dann wie-

der in der Kommission in den nächsten Monaten 

zu einer klaren Empfehlung kommen. 

Vorhin wurde schon über die Behördenstruktur 

und ein Eckpunktepapier gesprochen. Es ist nach 

meiner Auffassung möglich, hier bis zum Som-

mer zu einer Beschlussfassung in der Kommis-

sion zu kommen. Dann hätten wir schon zwei in-

haltliche Punkte sowie den der Öffentlichkeitsar-

beit und könnten einen vierten Punkt - Wie ver-

halten wir uns in Sachen „Zeitpunkt Kommis-

sion“? - mit unterbringen.  

Der Sommer 2015 - um nicht falsch verstanden 

zu werden - wäre für mich ein Zeitpunkt, zu dem 

wir - Stichwort: „Evaluierung“ - deutlich vor ei-

nem Abschlussbericht Punkte an den Gesetzgeber 

herantragen können, um so auch den Gesetzgeber 

in die Lage zu versetzen, vor einem Abschlussbe-

richt schon mit den Kommissionszwischenergeb-

nissen umzugehen. 

Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es 

ohne Weiteres möglich wäre, bis zum Ende des 

Jahres auch im Bundestag zur Frage „Verlänge-

rung der Kommissionsarbeit“ gegebenenfalls ge-

setzgeberisch tätig zu werden.  

Vorhin habe ich herausgehört, dass Frau Kotting-

Uhl für eine deutliche Verlängerung plädiert hat. 

Im politischen Raum muss man auch immer be-

rücksichtigen, dass der Wahlkampf nicht erst im 

September 2017 einsetzt. Was ich nicht möchte, 

ist, dass diese Arbeit in irgendeiner Form darun-

ter leidet. 

Wir sind uns hier sicherlich alle einig, dass wir 

das nicht machen wollen; aber ich glaube, es gibt 

etliche, die sich vielleicht nicht mehr an diesen 

Konsens gebunden fühlen. Dann hielte ich es für 

ehrlicher - aber das ist jetzt sehr weit gedacht -, 

dass wir, wenn wir erkennen, dass die Kommis-

sion nicht fertig werden kann, dann auch dem 

Gesetzgeber sagen: Leute, es ist noch nicht so 

weit; wir haben im Abschlussbericht die und die 

Punkte, wir raten aber dringend - das ist jetzt 

aber Kaffeesatzleserei -, diesen einmal begonne-

nen Prozess auch über Jahre hinweg noch weiter 

fortzusetzen, in Form einer wie auch immer gear-

teten Gruppe oder einer Kommission. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Herr Zdebel, hatten Sie sich gemeldet? - Bitte 

schön. 

Abg. Hubertus Zdebel:  Danke, Herr Vorsitzen-

der. - Da kann ich eigentlich nur nahtlos an-

schließen. Ich habe die ganze Zeit über eigentlich 

schon gesagt: Gründlichkeit geht vor Geschwin-

digkeit. Wenn ich mir überlege, dass wir hier auf 
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der Suche nach einer Lösung sind, die, wie es im 

Gesetz steht, eine Million Jahre halten soll, dann 

bin ich in dieser Auffassung bestärkt, dass es 

eben darum geht, vor allen Dingen gründlich zu 

arbeiten. 

Vor Weihnachten hatten wir noch eine Kommis-

sionssitzung. In dieser Kommissionssitzung ist, 

glaube ich, von etlichen Beteiligten gesagt wor-

den - unter anderem auch von mir, wenn ich 

mich recht erinnere -, dass es darauf ankäme, 

jetzt die Arbeit der Kommission insgesamt etwas 

stärker zuzuspitzen, weil wir uns um bestimmte 

Fragen ein bisschen wie um die heiße Kartoffel 

herumdrücken. Das ist jedenfalls mein Eindruck. 

Auf der anderen Seite hat Herr Miersch natürlich 

recht: Es macht keinen Sinn, jetzt in den Bundes-

tag zu gehen und als einzigen Evaluierungsvor-

schlag zum Standortauswahlgesetz zu sagen: Die 

Kommission braucht mehr Zeit. - Das können Sie 

natürlich gerne machen. Ich würde es aber für 

irre halten, mit einem solchen Ansinnen zu kom-

men, ganz abgesehen von dem ganzen öffentli-

chen Eindruck, der dadurch entstehen würde. 

Auf der anderen Seite gibt es aber bestimmte 

Punkte, die bereits auf dem Weg sind. Wenn tat-

sächlich in einem Paket zusammengefasst wer-

den könnten, was dann an Evaluierungsvorschlä-

gen vonseiten der AGs bzw. letztlich der Kom-

mission vorliegt, dann böte dies möglicherweise 

die Chance, um damit zu plädieren: Die Kommis-

sion hat bisher etwas gebracht; wir brauchen aber 

noch mehr Zeit, um möglicherweise noch weitere 

Fortschritte zu erzielen. 

Dann würde das Sinn machen; dann könnte ich 

mir sogar folgende Frage vorstellen: Warum muss 

die Kommission eigentlich schon zum Ende die-

ser Legislaturperiode mit ihrer Arbeit fertig sein? 

Denn dann setzt man sich schon wieder solch ei-

nem Zeitdruck aus, was dem Thema überhaupt 

nicht angemessen ist. 

Ich halte es durchaus für vermittelbar, dass es um 

eine Lösung geht, die unter verschiedensten As-

pekten sehr kompliziert ist. Alleine die Äußerung 

von Herrn Thomauske bei der letzten Kommissi-

onssitzung - dass wir wahrscheinlich sehr viel 

länger Zeit brauchen werden, bis es in Deutsch-

land überhaupt ein Endlager gibt, und dass es 

sehr euphemistisch ist, wenn im Gesetz formu-

liert wird, diese Suche in zwei Jahrzehnten abge-

schlossen zu haben - müsste doch eigentlich alle 

ans Denken setzen, dass man dann möglicher-

weise, um einen wirklich vernünftigen Weg zu 

finden, eventuell mehr Zeit braucht. 

Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass wir ge-

nau hierüber entscheiden müssten. Wenn es ge-

lingt, ein solches Paket auf den Weg zu bringen, 

dann bestünde sicherlich auch die Chance, dass 

vielleicht sogar der Bundestag im Konsens be-

schließen könnte, dass die Kommission die Ar-

beit über den vorgesehenen Zeitraum hinaus fort-

setzen kann.  

Das müsste aber auch schon vor der Sommer-

pause möglich sein, denn ansonsten wird es 

wirklich schwierig, dann im Herbst noch zu ver-

suchen, so etwas auf den Weg zu bringen. Das 

müsste nach meiner Einschätzung vor der Som-

merpause noch passieren. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke sehr. - 

Frau Kotting-Uhl, und Herr Brunsmeier hatte 

sich auch noch gemeldet. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich bin jetzt ganz dank-

bar, dass Hubertus Zdebel diesen Aspekt noch 

eingebracht hat, damit einfach einmal klar wird, 

dass die Sichtweisen sehr heterogen sind, und 

nicht nur die Frage umfassen: Verlängern wir 

jetzt ein halbes Jahr oder nicht? 

Ich will auch in Richtung Matthias Miersch noch 

einmal sagen: Von niemandem war je die Absicht 

geäußert worden, dass wir jetzt an den Bundestag 

herantreten und singulär eine Fristverlängerung 

wollen, sondern die Fristverlängerung ist immer 
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im Kontext mit einer ersten gesamten Evaluie-

rung zu betrachten. Das kann natürlich nicht der 

einzige Punkt sein. Zuerst kommen die inhaltli-

chen Punkte, von denen wir sagen: Die wollen 

wir schon frühzeitig evaluieren - darüber reden 

wir auch gleich noch -, und dann kommt die 

Fristverlängerung sozusagen dazu. 

Hubertus, ich bin absolut mit Matthias Miersch 

der Meinung - und habe das auch heute Vormit-

tag schon so ausgedrückt -, dass diese Ergebnisse 

nicht in den Bundestagswahlkampf geraten dür-

fen. Ich bin mir aber nicht sicher, dass wir in ei-

ner nächsten Legislaturperiode die Rahmenbe-

dingungen in Bundestag und Bundesregierung 

noch einmal so hinbekämen, dass wir diese Kom-

mission überhaupt haben und dass wir gemein-

sam an dieser Wahnsinnsaufgabe arbeiten kön-

nen.  

Insofern habe ich ein großes Interesse daran und 

halte es für absolut notwendig, dass wir zum 

Ende dieser Legislaturperiode den besagten Be-

richt vorlegen. Aber - und deswegen will ich es 

noch einmal sagen - ich würde wirklich relativ 

konkret beantragen, dass wir die Frist in diesem 

Passus in § 3 Abs. 5 StandAG: „Die Kommission 

beschließt bis zum 31. Dezember 2015 den Be-

richt zum Standortauswahlverfahren möglichst 

im Konsens …“ um ein Jahr verlängern, nicht um 

ein halbes, denn die Frist geht bis Ende 2015.  

Man muss die Verlängerung um ein halbes Jahr 

nicht von vorherein mit einberechnen, sondern 

die ist ja für den Notfall gedacht. Wenn wir jetzt 

verlängern, dann hätten wir Zeit bis Ende 2016, 

und ich glaube, dass wir diese Zeit brauchen. Die 

brauchen wir schlichtweg. Und selbst dann kann 

es noch notwendig sein, dass wir die Verlänge-

rung um sechs Monate in Anspruch nehmen, die 

dann nach wie vor im Gesetz stehen würde. Dann 

wären wir im Sommer 2017 fertig. Das wäre 

schon knapp; das geht in den Bundestagswahl-

kampf hinein; das ist richtig. Deswegen muss es 

unser Bestreben sein, bis Ende 2016 fertig zu 

werden.  

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Herr Bruns-

meier. 

Klaus Brunsmeier: Vielen Dank. - Ich denke, 

diese Diskussion, dass die Verlängerung dann 

nur ein Punkt ist, das ist gelaufen; das sollten wir 

auch nicht mehr weiter verfolgen.  

Wir haben uns bei dem Vorsitzendentreffen zu-

sammengesetzt, um auch über die Jahresplanung 

und die Arbeits- und Rahmenbedingungen zu 

diskutieren. Dazu werden die Vorsitzenden für 

die nächste Kommission einen Vorschlag ma-

chen, also zur Rahmenarbeitsplanung, die sozu-

sagen das Gerüst bildet, in dem wir uns dann be-

wegen. Diese Arbeits- und Rahmenbedingungen 

haben dann nicht nur einen inhaltlichen Teil, 

sondern die haben auch eine zeitliche Perspek-

tive, bis wann welche Anhörung, welche Aus-

wertung, welche Reisen, welche Zusammenfas-

sung usw. zu leisten ist. 

Ich denke, die Diskussion war bisher sehr stark 

von Beiträgen aus der AG 3 geprägt. Die AG 3 un-

terscheidet sich insofern von der AG 1 und der 

AG 2, als sie sehr stark auf vorhandene Informati-

onen und Kenntnisse aus dem AkEnd zurückgrei-

fen kann, diese mit einer aktuelleren, wissen-

schaftlicheren Bewertung unterlegt und dann 

sehr schnell auf einen guten Weg bringen kann. 

Bei der AG 1 und der AG 2 gestaltet sich das et-

was schwieriger. Die AG 1 hat ein völlig neues 

Arbeitsfeld, was die Öffentlichkeitsbeteiligung 

betrifft. Und wir sehen ja bei der AG 1, wie 

schwierig es jetzt ist, das Ganze in dem Zeitraum 

umfassend und inhaltlich glaubwürdig abzuwi-

ckeln.  

Auch bei uns ist ja nicht im Sommer dieses Jah-

res Schluss, sondern wir haben jetzt als ersten 

Schritt sozusagen eine erste Evaluierung und 

erste Änderungsvorschläge vorliegen, was ja 

nicht heißt, dass wir nicht noch eine Menge wei-

terer Themen im Laufe des Jahres vor uns haben; 

Stichwort: Kosten oder andere Fragen, woran wir 

auch arbeiten müssen. 
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Insofern glaube ich, dass wir gut beraten sind - 

ganz in dem Sinne, wie Herr Jäger es gesagt hat -, 

wenn wir uns mit Blick auf die Planung dieser 

Kommissionsarbeit und die damit verbundenen 

Zeitabläufe, insbesondere aber mit unserer eige-

nen Glaubwürdigkeit, was die Öffentlichkeitsbe-

teiligung betrifft, und dann noch einmal mit den 

Zeiträumen beschäftigen. 

Ich würde mir wünschen, dass wir den Druck im 

Kessel hochhalten für einen ersten Entwurf eines 

Berichts und natürlich auch diesen ersten Ent-

wurf eines Berichts ernsthaft mit der Öffentlich-

keit diskutieren. Wie sonst soll Öffentlichkeitsbe-

teiligung stattfinden? Das heißt also, wir brau-

chen den hohen Druck, um bis zu einem be-

stimmten Zeitpunkt auch eine entsprechende 

Qualität zu erreichen. Dann können wir mit der 

Öffentlichkeit darüber diskutieren. 

Wir brauchen dann aber auch die Zeit, um das, 

was uns die Öffentlichkeit dann sagt, noch ein-

mal abschließend zu diskutieren und zu ent-

scheiden: Das greifen wir auf, und das greifen wir 

aus den oder den Gründen nicht auf. Wir haben 

dann die Möglichkeit, den Bericht abschließend 

in die Form zu bringen, wie wir ihn dann 

schließlich übergeben. 

Ich halte es für völlig ausgeschlossen, dies bis 

zum bisher im Gesetz vorgesehenen Zeitablauf zu 

schaffen. Deswegen plädiere ich sehr dafür, dass 

wir uns über Verlängerungsmöglichkeiten ver-

ständigen. Ich bin sehr dafür, dass wir das im Zu-

sammenhang mit der Arbeitsplanung tun, dass 

wir das stimmig machen und dass wir die we-

sentliche Begründung darauf legen, einen ersten 

Entwurf mit der Öffentlichkeit diskutieren zu 

wollen und eine Beteiligung möglich machen. 

Das ist auch aus unserem Selbstverständnis her-

aus sehr wichtig. 

Damit bin ich sehr schnell bei Frau Kotting-Uhl, 

was den Zeitablauf betrifft. Insofern meine ich, 

wir sollten uns diese Zeit auch nehmen. 

Wir könnten durchaus so vorgehen, den pragma-

tischen Vorschlag, den Frau Heinen-Esser im 

Vorsitzendentreffen gemacht hat, aufzugreifen 

und noch einmal vertiefend zu diskutieren. Dar-

aus können wir dann, wenn das Arbeitspro-

gramm der Kommission klarer wird, für eine der 

nächsten Sitzungen einen Vorschlag zum Zeitab-

lauf erstellen. Dann wissen wir, was uns die Vor-

sitzenden vorlegen werden. So müssen wir nicht 

heute sagen: „Wir tun es oder wir tun es nicht“, 

denn ich glaube, dass es ganz wichtig wäre, das 

Ganze noch einmal abzustimmen.  

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Wenn keine weiteren Wortmeldungen vorlie-

gen, habe ich noch eine kurze Anmerkung: Meine 

Präferenz hatte ich ja eingangs deutlich gemacht; 

die will ich jetzt nicht wiederholen. 

Es gibt valide Gründe pro und contra; das Ganze 

ist eine Gemengelage. Aber vielleicht gibt es eine 

gemeinsame Sichtweise, nach dem, was wir 

heute Morgen besprochen haben, und nach dem, 

was wir auch am Freitag in der Vorsitzenden-

runde besprochen haben, nämlich: ans Werk, ans 

Werk, ans Werk! 

Das gilt für jede Arbeitsgruppe, und das gilt für 

die Kommission insgesamt und für alle, die dazu 

mittelbar oder unmittelbar einen Beitrag leisten 

können und wollen. Das schließt auch die Fragen 

von Gutachtenvergaben - soweit sinnvoll und 

notwendig - ein, und zwar nicht irgendwann, 

sondern alsbald.  

Wenn wir so verfahren, wenn wir dies als Wahl-

spruch oder Leitspruch für uns in dieser Arbeits-

gruppe nehmen, würde das bedeuten, die Punkte, 

die abarbeitungsfähig sind, schnellstmöglich ab-

zuarbeiten. Das hatte ich heute Morgen schon er-

wähnt. Das heißt ja nicht, dass wir sie nicht zum 

gegebenen Zeitpunkt wieder aufgreifen könnten - 

aber so könnten wir schon einmal etwas in einen 

Kasten hineingeben, von dem man sagen kann: 

Das haben wir so weit, und das ist ein bestimm-

tes Ergebnis, das aus Sicht der Kommission vor-

zeigbar ist.  
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Wenn wir so vorgehen, dann ergibt sich mit Blick 

auf die zentrale Fragestellung eine bessere Mög-

lichkeit, diese zu beantworten, als wir das im Au-

genblick können. - Herr Wenzel. 

Min Stefan Wenzel: Im Sinne dessen, was Herr 

Brunsmeier eben gesagt hat, wäre der Versuch si-

cher sinnvoll, möglichst schnell zu konkretisie-

ren, wie ein erster Teil einer Evaluierung ausse-

hen könnte. In dem Paket könnte ein Vorschlag 

zum Zeitablauf wie der von Frau Kotting-Uhl ent-

halten sein, aber eben nur in einem solchen Pa-

ket. 

Das hieße, dass man dann aber auch drei bis fünf 

substanzielle Vorschläge haben muss, bei denen 

man sagt: Die gehen wir jetzt konkret an. Zwei 

haben wir heute schon diskutiert, zwei bis drei 

stehen noch auf der Tagesordnung.  

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Können wir diesen Teilpunkt damit für heute 

abschließen? - Ich denke, das ist möglich, sodass 

ich den nächsten Punkt aufrufen kann. Wir hat-

ten ihn in der Klammer: „UVP-Richtlinien/Euro-

parecht“ genannt. Dazu haben wir schon in 

früheren Sitzungen eine Diskussion aufgenom-

men, und auch der BMU, neuerdings BMUB, hat 

dazu schon bestimmte Äußerungen getätigt. 

Zur Erinnerung: Fest steht, dass Änderungsbedarf 

für das StandAG identifiziert ist. „Fest steht“ 

heißt, es besteht Einvernehmen. Der Bedarf resul-

tiert zumindest schlicht daraus, dass im Frühjahr 

dieses Jahres eine Änderungsrichtlinie zur UVP-

Richtlinie ergangen ist. Diese Änderungsrichtli-

nie führt nach vorläufiger Einschätzung des 

BMUB, aber auch nach meiner Einschät-

zung - wenn ich das sagen darf - dazu, dass zu-

mindest die Regelung im StandAG, die die kon-

krete Standortauswahl betrifft, unter dem Ge-

sichtspunkt der Beteiligung novellierungsbedürf-

tig ist. Da das so ist, führt nach heutiger Einschät-

zung kein Weg daran vorbei, dass jedenfalls ein 

konkreter Änderungsbedarf besteht. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, 

ob und inwieweit dieser Bedarf ergänzt wird 

durch notwendige weitere Änderungen oder 

auch, soweit weitere Änderungen nicht notwen-

dig sind, durch Änderungen, die sich als beson-

ders zweckmäßig oder sinnvoll erweisen. Das 

heißt wiederum nicht, dass meine Einlassung 

hier ein Plädoyer dafür wäre, jetzt auf Teufel 

komm raus nach Änderungsmöglichkeiten zu su-

chen und das Rad neu zu erfinden. Ich meine, 

eine ausdrückliche Warnung vor einem solchen 

Vorgehen anbringen zu müssen, weil wir - da 

sind wir wieder beim Stichwort „Fristverlänge-

rung“ und „Berichtserstellung“ - immer den 

Blick darauf richten müssen, dass das Ganze 

auch handelbar, leistbar und machbar ist. 

Wenn wir gerade in dieser Arbeitsgruppe Novel-

lierungsbedarf, Evaluierungsbedarf identifizieren, 

dann sollten wir bitte auch immer mit im Blick 

behalten, dass die Identifizierung des Bedarfs 

noch nicht die Lösung oder das Ergebnis ist. Es 

erfordert viel Arbeit von allen Beteiligten, bis das 

Ergebnis erreicht ist, insbesondere auch von den 

Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe. Ich schließe 

mich, da ich die Juristerei noch nicht ganz ver-

lernt habe, ausdrücklich mit ein. Aber das Ganze 

muss auch leistbar sein.  

Wir haben eine Geschäftsstelle. An die habe ich 

in dem Zusammenhang am Freitag bei der Vorsit-

zendensitzung ausdrücklich appelliert und sie 

darauf aufmerksam gemacht - das war natürlich 

gar nicht notwendig -, dass in dem Zusammen-

hang viel zusätzliche Arbeit auf sie zukommt, 

wobei auch einmal angemerkt werden sollte: Die 

Geschäftsstelle leistet für diese Arbeits-

gruppe - nur das kann ich und können wir beur-

teilen - wirklich gute Zuarbeit. Das sollte an die-

ser Stelle auch einmal festgehalten werden. 

(Beifall) 

Das bedeutet aber letztendlich - Stichwort: Han-

delbarkeit -: Bitte den Blick auf das Machbare 

konzentrieren.  
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Bevor ich am Schluss der Diskussion zum Thema 

Europarecht/Änderungsbedarf einen Verfahrens-

vorschlag mache, möchte ich darauf hinweisen: 

Verfahrensvorschlag würde bedeuten, in den 

Blick zu nehmen, dass wir möglichst schnell ge-

wisse Ergebnisse oder Zwischenergebnisse erzie-

len wollen. Das könnte ein Bereich sein, der sich 

auch für eine gutachtliche Bewertung oder Beur-

teilung eignet. Aber, wie gesagt, ich will der Dis-

kussion nicht vorgreifen. Die Vorbemerkung war 

ohnehin schon zu lang. Sie haben jetzt das 

Wort. - Wir haben uns darauf geeinigt: Wenn kei-

ner etwas sagen will, sagen die Vorsitzenden et-

was. 

Vorsitzender Klaus Brunsmeier: Ich würde gerne 

noch einmal den Blick zurück auf die Anhörung 

lenken. Ich denke, in der Anhörung haben so-

wohl Frau Keienburg als auch Herr Teßmer deut-

lich zum Ausdruck gebracht, dass die bisherige 

Fassung des Standortauswahlgesetzes mit Blick 

auf europäische Rahmenvorschriften nicht geset-

zeskonform ist. Mein Vorschlag wäre, dass wir 

die Geschäftsstelle bitten - am Freitag in der Vor-

sitzendenrunde hat Herr Dr. Janß zugesagt, dass 

die Geschäftsstelle hierfür durchaus zur Verfü-

gung steht -, aus den Vorträgen, die die beiden 

gehalten haben, also sowohl dem mündlichen 

Vortrag als auch dem schriftlichen Beitrag, der 

uns ja in den Unterlagen vorliegt, Fragen zu ent-

wickeln, die als Grundlage für ein Gutachten, das 

zu vergeben ist, dienen können. Damit hätten wir 

einen ersten Schritt getan. Wir müssen den 

Schritt der Gutachtenvergabe ja auch einmal ge-

hen. Das wäre, glaube ich, ein guter Vorgehens-

vorschlag. Der würde auch gut in die Taktung 

passen. Die strategische Umweltprüfung und die 

europäischen Rahmenvorschriften haben ja auch 

viel mit Öffentlichkeitsbeteiligung und Rechts-

schutz zu tun.  

Wir könnten das gemeinsam mit der AG 1 am 

11.02. diskutieren, sodass beide AGs in diese Fra-

gestellung mit eingebunden wären, und könnten 

dann am 11.02. auf Basis der ersten Fragestellun-

gen, die von der Geschäftsstelle vorgearbeitet 

wurden, und der Diskussion am 11.02. dann der 

Kommission einen Vorschlag für die Vergabe ei-

nes Gutachtens zu dieser Frage unterbreiten. Das 

wäre mein Vorschlag zum Umgang mit dieser 

EU-Geschichte. Die Inhalte möchte ich jetzt nicht 

weiter vertiefen, weil sie im Grunde genommen 

in den Texten und in den Beiträgen, die wir ha-

ben, vorliegen. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke 

schön. - Jetzt weiß ich nicht, wer sich zuerst ge-

meldet hatte. Erst Herr Miersch und dann Herr 

Niehaus. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Ich wollte nur kurz 

sagen: Ich bitte, an dieser Stelle nicht viel weiter 

zu diskutieren; denn wenn ich mein Buch richtig 

verfolge, haben wir uns am 24. November bereits 

so verständigt. Aber vielleicht habe ich das falsch 

notiert. Insofern stimme ich dem hundertprozen-

tig zu. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Herr Niehaus. 

Mdgt. Gerrit Niehaus: Ich will nichts Falsches 

sagen und hier eine unnötige Diskussion aufkom-

men lassen. Deswegen die Frage: Was haben wir 

beschlossen?  

Abg. Dr. Matthias Miersch: Ich habe mir von der 

Sitzung am 24. November 2014, die wir hier in 

dieser Gruppe abgehalten haben, notiert, dass 

wir - auch aufgrund des Berichts des BMUB und 

der dort vorgestellten Rechtsänderung auf euro-

päischer Ebene - Änderungsbedarf verifizieren 

und dann beschlossen haben, dass über die Ein-

zelheiten ein Gutachten angefertigt werden soll, 

damit wir eine Beschlusslage für die Evaluierung 

bzw. unseren Bericht haben.  

Mdgt. Gerrit Niehaus: Gut. Dann würde mein 

Wortbeitrag dazu passen; denn es wäre die Vor-

frage: Was wollen wir genau untersuchen lassen? 

Meines Erachtens muss man da zwei Dinge ausei-

nanderhalten, nämlich einmal ist die grundsätzli-

che Frage: Wollen wir den vom Gesetzgeber ein-

geschlagenen Weg der Parlamentsbeschlüsse, 
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und zwar in Gesetzesform und mit dem entspre-

chenden anderen oder eingeschränkten Rechts-

schutz? Das ist die eine Frage. Die andere Frage 

ist: Was müssen wir europarechtlich eventuell in 

dieser Hinsicht anders machen, als es im Stand-

ortauswahlgesetz bisher vorgesehen ist? Es geht 

also darum, ob wir die Frage grundsätzlich über-

denken oder eben nur das Minimale an dem 

Standortauswahlgesetz ändern wollen. Diese Vor-

frage, was wir da überhaupt wollen, muss man 

meines Erachtens erst einmal klären.  

Da führen uns die Gutachter, die sich schon ge-

äußert haben, möglicherweise in die Irre; denn 

zum Beispiel Frau Keienburg - auch andere 

schon - hat ja diese eher generelle Kritik schon 

geübt, bevor die Richtlinie, die jetzt speziell für 

ein Gesetzgebungsverfahren noch den Rechts-

schutz notwendig macht, überhaupt verabschie-

det wurde oder auch beraten wurde; das weiß ich 

nicht genau. Es gab ja schon immer, gerade von 

Anwaltsseite, die generelle Kritik an Einschrän-

kungen des normalen Rechtsweges. Ich denke, 

wir müssen hier die Vorfrage klären, ob wir die-

ses grundsätzliche Vorgehen, mehrere Gesetzes-

beschlüsse zu fassen, mit Blick auf den Rechts-

schutz kritisch betrachten oder nicht. Erst dann 

kann uns ein Gutachter weiterhelfen. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Die erste Feststellung 

war, dass aufgrund der Änderung des EU-Rechts 

das Standortauswahlgesetz so, wie es augenblick-

lich formuliert ist, scheinbar nicht mehr trägt 

und nicht mehr EU-kompatibel ist. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Zumindest in 

dem einen Punkt. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: In dem einen Punkt. 

So. Das möchte ich gerne erst einmal über alles 

setzen. Das ist der Punkt, der für mich zentrale 

Aufgabe des Gutachtens wäre: Welche Ände-

rungsbedürfnisse ergeben sich vor dem Hinter-

grund der Änderung auf der Ebene des EU-

Rechts? Ich finde, da sollten wir jetzt auch nicht 

viel länger herumdiskutieren, sondern ich würde 

darum bitten, dass die Geschäftsstelle - da sitzen 

auch Juristen und schlaue Menschen - uns eine 

Vorlage macht. Dann können wir gegebenenfalls 

in der Kommission oder in der AG-Sitzung am 

11. Februar noch einmal darüber reden, ob die 

Vorlage ausreichend ist oder nicht. Aber das 

steht erst einmal über allem.  

Die grundsätzliche Frage des Rechtsschutzes ha-

ben wir durchaus auch in anderen AGs noch und 

auch als Sonderpunkt. Die können wir da mei-

netwegen noch einflechten, wenn wir darüber 

diskutieren. Aber erst einmal ist die grundsätzli-

che Aufgabe des Gutachtens, finde ich, die Ände-

rung des EU-Rechts und das Standortauswahlge-

setz in den Fokus zu nehmen. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Frau Kotting-Uhl. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich mache es kurz. Das 

geht in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, es 

geht jetzt bei dem Gutachten nicht so sehr darum, 

im Vorfeld zu identifizieren, was wir wol-

len - was wir wollen, steht im Gesetz -, sondern 

die Frage ist, was wir tun müssen. Das möchte 

ich auch gern in einem Gutachten dargelegt ha-

ben. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Herr Bruns-

meier. 

Vorsitzender Klaus Brunsmeier: Ich will das nur 

kurz ergänzen. Wir hatten ja auch diskutiert, dass 

wir das, was wir machen müssen, in die erste 

kurzfristige Evaluierung und möglicherweise Ge-

setzesfortschreibung mit aufnehmen und dass 

diese grundsätzliche Frage, also parlamentarische 

Entscheidung oder verfahrensrechtliche Ent-

scheidung, eher zum mittelfristigen oder ab-

schließenden Evaluierungsbedarf für den Ab-

schlussbericht gehört; insofern auch diese Auftei-

lung. Deswegen sollten wir uns jetzt erst einmal 

darauf konzentrieren, was von EU-Seite her ge-

macht werden muss und in dieser Richtung auch 

das Gutachten vergeben. 
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Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke sehr. - 

Ich habe mir natürlich im Vorfeld dieser Sitzung 

auch Gedanken gemacht: Was würdest du als Ge-

schäftsstelle tun, wenn du gebeten würdest, eine 

Ausarbeitung vorzulegen, die es ermöglicht, ein 

Gutachten zu vergeben? Dazu gehört insbeson-

dere natürlich die Beschreibung des Gutach-

tensauftrages oder der Fragestellung, ganz wie 

Sie wollen.  

Vielleicht ist es ein Ansatz, in folgende Richtung 

zu überlegen oder zu formulieren, Stichwort: 

Evaluation des Standortauswahlgesetzes im Hin-

blick auf europarechtliche Vorgaben, insbeson-

dere UVP- und SUP-Richtlinien. Damit ist im 

Grunde das europäische Prüfungsfeld umfassend 

beschrieben. Das ist nicht die Aufforderung an 

den zu findenden Gutachter, irgendwelche 

Wunschvorstellungen zu entwickeln, sondern es 

ist unter dem Gesichtspunkt, den auch Sie, Frau 

Kotting-Uhl, betont haben, die Aufforderung, uns 

in die Lage zu versetzen, noch besser zu verste-

hen, nachzuvollziehen und dementsprechend 

auch vorschlagen zu können, wo konkreter Ände-

rungsbedarf besteht, und diesen zu identifizieren 

und zu begründen. Wenn wir das hinbekommen, 

haben wir im ersten Schritt schon eine ganze 

Menge geschafft. - Herr Wenzel. 

Min Stefan Wenzel: Ich möchte noch einmal zu 

bedenken geben - die Materie ist ja hinreichend 

kompliziert -, ob wir es nicht von vornherein so 

einplanen sollten, dass wir eine Zweitmeinung 

und möglicherweise noch eine Drittmeinung be-

kommen, indem wir einerseits auch den Bund 

noch einmal bitten, uns die Rechtsauffassung der 

Bundesregierung darzulegen, und möglicher-

weise gleich zwei Gutachter beauftragten, um 

auch verschiedene Facetten wahrnehmen zu kön-

nen. Ich fürchte sonst, dass wir dann, wenn das 

Gutachten auf dem Tisch liegt, die Diskussion 

über einen Zweitgutachter führen. Das wäre mei-

nes Erachtens vom zeitlichen Aspekt her miss-

lich. Insofern sollte man überlegen, ob man das 

möglicherweise gleich berücksichtigt, indem man 

hier gleich zwei unterschiedliche Auffassungen 

oder zwei Einschätzungen einholt. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Herr Jäger. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Meine Fragestellung geht 

genau in die andere Richtung, wobei ich den Vor-

behalt machen muss, dass ich das im Moment 

nicht durchschaue. Ich würde in jedem Fall un-

terstreichen: Das, was Sie formuliert haben, Herr 

Steinkemper, sollten wir tun. Die Geschäftsstelle 

sollte die Aufgabe definieren. Der Rahmen 

scheint mir sehr plausibel zu sein, dass wir die 

EU-Rechtsproblematik mit Priorität bearbeiten. 

Ich habe mir die Frage gestellt: Brauchen wir 

überhaupt ein Gutachten? Denn wenn es die 

Kommission nicht gäbe, wäre die Verwaltung - o-

der wer auch immer - im Hinblick auf eine neue 

UVP-Richtlinie auf europäischer Ebene gefordert, 

das zu verdauen und das Gesetz entsprechend zu 

aktualisieren. Insofern sehe ich auf der einen 

Seite die Gefahr der Doppelarbeit, wobei ich na-

türlich nicht weiß, wer daran arbeitet und inwie-

weit wir tatsächlich Doppelarbeit machen. Viel-

leicht können wir so verbleiben - das wäre mein 

Vorschlag -: Formulieren des Untersuchungsge-

genstandes in jedem Fall, sodass auf der Basis 

entschieden werden kann: Ist das an einen Gut-

achter, möglicherweise, weil es so komplex ist, 

an mehrere Gutachter zu vergeben, oder können 

wir nicht sogar auf laufende Arbeit, die ohnehin 

unterwegs ist, zurückgreifen? 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Herr Kanitz, bitte. 

Abg. Steffen Kanitz: Ganz kurz, damit das jetzt 

nicht im Raum stehen bleibt, zum Stichwort: 

zwei Gutachter. Wenn wir das jetzt einmalig ma-

chen, dann müssen wir es für jeden Fall machen. 

Das kann nicht ernsthaft unser Ziel sein, meines 

ist es jedenfalls nicht. Ich glaube, es ist richtig, 

die Bundesregierung zu fragen. Ich glaube, es ist 

richtig, dass wir selbst eine Haltung dazu finden. 

Wir können zwei Gutachter mit unterschiedli-

chen Fragestellungen beauftragen, Herr Wenzel. 

Aber wenn wir jetzt in der Kommission schon sa-

gen, wir müssen zwei Gutachter mit derselben 
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Fragestellung beauftragen, dann werden wir das 

bei anderen Fragestellungen, glaube ich, schwer-

lich abwehren können. Ich meine, wir soll-

ten - Stichwort: Konsens und Einigungswillen in 

der Kommission - schon fähig sein, hier einen 

Gutachter mit einer Fragestellung zu beauftragen. 

Wenn wir den Sachverhalt als zu komplex anse-

hen, dann müssen wir ihn eben in zwei oder drei 

Bestandteile auseinanderdröseln und an Gutach-

ter verteilen. Mir geht es nur noch einmal um das 

Verständnis. Sehe ich es richtig, dass wir ein und 

denselben Sachverhalt nur bei einem Gutachter 

in Auftrag geben sollten? 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Wenn jetzt 

keine weiteren Wortmeldungen mehr da sind, 

wovon ich ausgehe, dann sollten wir so verfah-

ren, dass die Geschäftsstelle gebeten wird, bis zur 

nächsten Sitzung einen entsprechenden Vor-

schlag vorzulegen. Mit Blick auf das BMUB habe 

ich vorhin nicht erwähnt, dass wir da einen en-

gen Schulterschluss und Meinungsaustausch er-

warten; denn ich bin mir sicher, dass die Äuße-

rung dieser Erwartung Eulen nach Athen tragen 

gewesen wäre. Selbstverständlich sind wir sehr 

daran interessiert, hier mit Ihnen eng zusammen-

zuarbeiten, uns gegenseitig zu informieren und 

auch fachlich zu befruchten, wenn man den Aus-

druck einmal verwenden darf. 

Okay. Können wir den Punkt damit für heute ab-

schließen? - Bitte. 

Hartmut Gaßner: Könnten Sie Ihren Beitrag viel-

leicht noch dahin gehend zuspitzen, dass uns das 

BMUB einmal sagt, ob und inwieweit es den Än-

derungsbedarf identifiziert hat und inwieweit der 

in das Gesetzgebungsverfahren eingeht? Es wäre 

ja ganz wichtig zu wissen, was das BMUB jetzt 

aus der Situation macht, ob und inwieweit es nur 

auf das Standortauswahlgesetz Auswirkungen 

hat und nicht in das Gesetzgebungsverfahren ein-

geht. Ich habe im Moment schlicht nicht den 

Überblick, ob Sie das auch bei sich auf der 

Agenda haben - wenn Sie das vielleicht noch ein-

mal sagen - oder ob Sie das bei der Kommission 

belassen würden. Ich sage das nicht mit einem 

kritischen Unterton, sondern das ist schlicht eine 

Nachfrage. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Herr Hart. 

Peter Hart (BMUB): Vielen Dank, Herr Steinkem-

per. - Herr Gaßner, das ist natürlich bei uns auch 

auf der Agenda. Wir sind noch ziemlich am An-

fang der Prüfung. Also, bei uns werden im Mo-

ment BMUB-intern Änderungen des UVP-Geset-

zes und insbesondere des Umwelt-Rechtsbehelfs-

gesetzes diskutiert. Aber wir haben auch hausin-

tern zu dieser Frage noch keine verfestigte Posi-

tion. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Gut. Also, so-

weit das BMUB in der Lage ist - „in der Lage ist“ 

im wohlverstandenen Sinne; das ist nicht irgend-

wie negativ gemeint -, uns Informationen zu ge-

ben, um einen Meinungsaustausch führen zu 

können, machen wir das natürlich. Dann entwi-

ckeln sich die Dinge weiter. Aber jetzt gehen wir 

zunächst einmal so vor, wie wir es mit Blick auf 

die Geschäftsstelle gerade besprochen haben. - 

Okay, dann können wir den Punkt abschließen. 

Der nächste Punkt auf der Agenda ist das Stich-

wort: Export von Atommüll. 

Nur zur Erinnerung: Diesen Punkt haben wir in 

der letzten Sitzung bereits ziemlich intensiv be-

sprochen. Er ist auch in der Kommission intensiv 

besprochen worden, insbesondere in der letzten 

Sitzung Anfang Dezember, an der auch Herr Duin 

teilgenommen hat, der den Sachstand aus Sicht 

des Landes Nordrhein-Westfalen mitgeteilt hat.  

Wenn ich es richtig sehe, dann ist im Augenblick 

ein Vorschlag unterwegs, den der Betreiber ge-

macht hat. Dieser Vorschlag - mit verschiedenen 

Varianten, wenn ich es richtig verstanden 

habe - ist dem zuständigen Ministerium von 

Herrn Duin vorgelegt worden. Dieser Vorschlag 

wird jetzt vom Ministerium, wenn ich es richtig 

sehe, unter Zuhilfenahme außerhäusigen fachli-

chen Sachverstandes bewertet. Herr Duin hatte in 
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Aussicht gestellt, dass die Meinungsbildung in-

nerhalb des Ministeriums bis zum Frühjahr - ich 

sage einmal: roundabout nach dem ersten Quar-

tal - so weit gediehen sei, dass Ergebnisse dieser 

Meinungsbildung in die Kommission hineinge-

tragen werden könnten. 

Das ist der Stand, der in dieser Arbeitsgruppe 

und in der Kommission besprochen worden ist. 

Die Frage ist jetzt, wie wir einstweilen mit die-

sem Stand umgehen wollen und müssen und in-

wieweit heute dazu Diskussionsbedarf be-

steht. - Herr Brunsmeier. 

Vorsitzender Klaus Brunsmeier: Vielen Dank, 

Herr Steinkemper. Das war ja eine zutreffende 

Zusammenfassung. Ich denke, ähnlich wie bei 

der Veränderungssperre sind auch bei der Frage 

des Exports von Atommüll Jülich und die Situa-

tion in Nordrhein-Westfalen von zentraler Bedeu-

tung. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfa-

len ist ja auch Genehmigungsbehörde, was mögli-

che Entwicklungen oder Weiterentwicklungen 

dort angeht. Insofern schauen die jetzt erst ein-

mal mit Interesse darauf, wie diese verschiede-

nen Varianten gutachterlich bewertet werden 

und was daraus für Schlüsse zu ziehen sind.  

Ich denke, wir als Kommission sollten dem Land 

Nordrhein-Westfalen und damit auch Herrn Duin 

die Möglichkeit geben, diese Erkenntnisse erst 

einmal zu gewinnen. Aber grundsätzlich fände 

ich es richtig und wichtig, dass wir uns in der 

AG und auch in der Kommission darüber ver-

ständigen, dass wir die nationale Lagerpflicht 

von Atommüll zu einem zentralen Punkt unserer 

Arbeit machen und insofern die Weiterentwick-

lung - ich sage einmal - mit Blick auf Exportmög-

lichkeiten von Atommüll beenden, indem wir sa-

gen, das Gesetz muss so weiterentwickelt wer-

den, dass ein Export von Atommüll nicht mehr 

möglich ist. Also, insofern gerne das abwartend, 

was in Nordrhein-Westfalen dann noch an neuen 

und weiteren Erkenntnissen vorliegt, aber mit 

dem klaren Ziel, bei der ersten Novellierung des 

Standortauswahlgesetzes das Thema Exportver-

bot mit auf die Agenda zu nehmen und es dann 

im Lichte der Erkenntnisse von Nordrhein-West-

falen abschließend zu diskutieren und in die ent-

sprechenden Vorschläge für eine Gesetzesände-

rung mit aufzunehmen. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Frau Kotting-Uhl, bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich unterstütze die Ein-

lassung von Herrn Brunsmeier und möchte hin-

zufügen, dass wir uns jetzt selbstverständlich erst 

einmal anhören, was aus Nordrhein-Westfalen 

kommt, dass das aber nicht prägend für unsere 

Entscheidung sein kann; vielmehr muss unsere 

Entscheidung von anderen Überlegungen abhän-

gen, nämlich den Überlegungen: Was ist für das 

Gelingen der Arbeit der Kommission und für das 

Gelingen der späteren Endlagersuche entschei-

dend? Darauf muss sich unsere Entscheidung in 

dieser Sache stützen. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Gibt es weitere Wortmeldungen? - Herr Zdebel. 

Abg. Hubertus Zdebel: Wir haben jetzt den Fokus 

auf Jülich gelegt. Ich will nur daran erinnern, 

dass es vor einigen Tagen eine Äußerung von ei-

ner, glaube ich, EnBW-Tochterfirma gegeben hat, 

in der die Lagerung von Atommüll im Ausland 

befürwortet worden ist - zumindest gab es eine 

entsprechende Pressemitteilung -, auch vor dem 

Hintergrund der Zwischenlagersituation. Insofern 

ist die Debatte an dieser Stelle, glaube ich, doch 

allgemeiner zu führen. Das will ich nur noch ein-

mal deutlich sagen. 

(Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Darf ich dazu et-

was klarstellen?) 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Bitte sehr. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Das würde ich gerne ein 

bisschen klarstellen. Diese Meinungsäußerung 

kam von OEW. Das sind unsere Oberschwaben, 

die Stadtwerke usw., die zu 45 Prozent auch die 

EnBW in Besitz haben. Das ist jetzt schon eine 
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sehr singuläre Meinungsäußerung, der unser Um-

weltminister in Baden-Württemberg auch sofort 

widersprochen hat. Also, es ist nicht sehr viel 

Chance darauf, dass das ernsthaft in die Debatte 

einfließt. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: So habe ich 

das auch in der Zeitung gelesen. - Okay. Ich 

denke, dann können wir den Punkt für heute ab-

schließen.  

Dann rufe ich als Nächstes das Stichwort Öffent-

lichkeitsbeteiligung auf. Ich hatte vorhin schon 

erwähnt, dass wir für den 11.02. teilweise eine 

gemeinsame Sitzung mit der Arbeitsgruppe 1 vor-

gesehen haben. Bei dem Punkt liegt der Schwer-

punkt - aus meiner Sicht jedenfalls - zum derzei-

tigen Zeitpunkt bei der Arbeitsgruppe 1. Das 

heißt nicht, dass die Arbeitsgruppe 2 nicht das 

Vergnügen haben könnte, sich damit befassen zu 

dürfen oder zu müssen. Aber unter dem Gesichts-

punkt Handlungsbedarf oder Handlungsmöglich-

keiten ist zunächst einmal zu identifizieren, wie 

das Zusammenwirken mit der Öffentlichkeit und 

der Prozess gestaltet werden können. Das gilt für 

die Kommissionsarbeit selber, aber auch für die 

Folgen, die aus dem Bericht und aus dem Stan-

dAG, was den Vollzug des Gesetzes angeht, zu 

ziehen sind.  

Dieser Prozess mag, wenn er näher identifiziert 

und beschrieben ist, dazu führen - vielleicht auch 

schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt erkenn-

bar -, dass Änderungs- oder Novellierungsbedarf 

gesetzlicher Art besteht. Spätestens dann ist 

diese Arbeitsgruppe zu 100 Prozent im Spiel, 

aber nicht erst dann, sondern im Grunde auch 

schon jetzt in Vorbereitung solcher möglichen 

Anforderungen.  

Deshalb ist es aus der Sicht von Herrn Bruns-

meier und mir - vielleicht auch aus Sicht der Ar-

beitsgruppe - sinnvoll und richtig, die Gelegen-

heit am 11.02. zu nutzen, sich noch stärker, als es 

bisher möglich war, mit der Arbeit, den erreich-

ten Ergebnissen und dem Stand der Diskussion, 

des Prozesses, wie er in der AG 1 entwickelt 

wurde, vertraut zu machen und, soweit möglich 

und sinnvoll, da auch noch Anregungen und In-

put zu geben im Interesse der Gesamtkommis-

sion. 

Herr Gaßner, ich schaue ein bisschen auf Sie. Sie 

waren ja bei der Besprechung der Arbeitsgrup-

penvorsitzenden am letzten Freitag dabei. Wollen 

Sie noch ergänzen? 

Hartmut Gaßner: Herzlichen Dank, Herr Steink-

emper. - Ich sehe es bezüglich der gemeinsamen 

Sitzung am 11.02. so, wie Sie es formuliert ha-

ben, dass es sinnvoll und notwendig wird, sich 

mit den Fragen der Öffentlichkeitsbeteiligung im 

Standortauswahlgesetz zu befassen. Die AG 1 hat 

sich mit den Fragen des Änderungsbedarfs, was 

das Standortauswahlgesetz angeht, bislang nicht 

befasst. Sie hat eine bestimmte Vorstellung da-

von, dass der Beteiligungsprozess in der Kom-

mission eine Vorbildfunktion haben sollte, wis-

send, dass die Kommissionsarbeit etwas völlig 

anderes ist als eine Standortauswahl. Aber wir 

haben die Vorstellung, dass man anhand dessen, 

was uns zunächst drängt, nämlich die Kommissi-

onsarbeit durch eine Beteiligung zu begleiten, 

Ansätze findet auch für die Diskussion zum 

Standortauswahlgesetz. Aber ich betone, das 

wäre für uns die Einleitung, dass wir uns auch 

mit dem Standortauswahlgesetz befassen. Des-

halb ist es auch gut, wenn die beiden Arbeits-

gruppen an der Stelle in der Diskussion zusam-

menkommen. 

Ich habe mich noch einmal gemeldet, weil unab-

hängig von der Frage, wie das Zusammenwirken 

bei der Evaluierung des Standortauswahlgesetzes 

sein wird, von der AG 1 wahrscheinlich in einer 

bestimmten Regelmäßigkeit auch nach der Kom-

missionssitzung am 02.02. die Frage gestellt wer-

den wird: Was für Vorstellungen entwickeln die 

Arbeitsgruppen im Kontext der Kommissionssit-

zung, die wir gemeinsam zum Themenfeld Öf-

fentlichkeitsbeteiligung haben, zur Öffentlich-

keitsbeteiligung an der Arbeit der AGs? Die AG 

3 - um diejenigen zu nehmen, die nicht hier sit-
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zen - hat momentan eine relativ intensive Vor-

stellung davon, wie sie ihre Arbeit organisiert. 

Aber sie ist auch gebeten worden, schon einmal 

anzudenken, ob sie sich eine Art von Beteiligung 

vorstellen kann. 

Vielleicht sollte sich diese Arbeitsgruppe für die 

nächste Sitzung vornehmen, im Lichte der ge-

meinsamen Diskussion am 02.02. - auch der am 

11.02., aber in erster Linie im Lichte der Diskus-

sion am 02.02. - zu überlegen, dass man hier 

auch eine Art Beteiligung in der einen oder ande-

ren Weise einmal andenken sollte. Wie gesagt, 

ich möchte der Diskussion in der Kommission 

am 02.02., die sich insgesamt dazu verhalten 

muss, welche Intensität der Beteiligungsprozess 

während der Kommissionsarbeit haben soll, 

nicht vorgreifen. Nur dann ist auch ein Start-

schuss gegeben, sich damit zu beschäftigen. Un-

sere gemeinsame Sitzung sollte in erster Linie ein 

Startschuss dafür sein, sich mit dem Standortaus-

wahlgesetz und den Beteiligungsmodulen im 

Standortauswahlgesetz zu beschäftigen. Ich sage 

das noch einmal. Dazu sind wir deshalb noch 

nicht gekommen, weil wir uns beim Beteiligungs-

prozess während der Kommissionsarbeit jetzt erst 

einmal einen Schwerpunkt gesetzt haben. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Herr Jäger, bitte. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Ich habe - wie Herr 

Gaßner - den Vorteil, dass ich von beiden Seiten, 

nämlich sowohl was Arbeitsgruppe 1 als auch 

was Arbeitsgruppe 2 angeht, darauf schauen 

kann. Von daher habe ich noch ein gewisses 

Problem zu verstehen, wie wir die Arbeitsteilung 

am besten gestalten, sodass wir Doppelarbeit ver-

meiden, aber am Ende auch nicht feststellen, 

dass wir bestimmte Dinge gar nicht abgearbeitet 

haben. Wir haben ja diese Anhörung zusammen-

gefasst. Da ist sozusagen ein Themenspeicher. 

Wir haben beim letzten Mal, so wie wir es verein-

bart haben, auch eine gewisse Priorisierung für 

die erste Welle und für die zweite Welle vorge-

nommen.  

Aus meiner Sicht wäre es für die gemeinsame 

Sitzung hilfreich, dass man noch einmal ver-

sucht, die Themen zusammenzustellen, um dann 

eine klare Verabredung zu treffen: Arbeitsgruppe 

1 übernimmt die Punkte 1 bis 10, und die übri-

gen bleiben in der Arbeitsgruppe 2. Man könnte 

sich natürlich auch vorstellen, dass sich, weil das 

alles unter der Flagge „Öffentlichkeitsbeteili-

gung“ läuft, die Arbeitsgruppe 1 bis auf Weiteres 

mit allen Themen beschäftigt, das Konzept erar-

beitet und dann am Ende der Abgleich mit dem 

bestehenden Gesetz in der Arbeitsgruppe 2 er-

folgt. Man muss eine dezidierte Vereinbarung 

treffen, um auf der einen Seite Doppelarbeit zu 

vermeiden und auf der anderen Seite Lücken 

nicht entstehen zu lassen. Es wäre hilfreich, 

wenn die Geschäftsstelle die Themen für diese 

gemeinsame Arbeitsgruppensitzung entspre-

chend vorbereitet, und dann können die beiden 

Arbeitsgruppen das gemeinsam dort beschließen. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke für die-

sen Hinweis. Wenn Sie ihn nicht gegeben hätten, 

hätte ich es getan. Insofern bewährt sich Arbeits-

teilung auch in dieser Arbeitsgruppe. Ich halte 

das für eine sinnvolle Vorgehensweise; denn 

nichts ist schwieriger, als in einem großen 

Kreis - es ist ja ein großer Kreis, der da bei der ge-

meinsamen Sitzung tagt - eine Veranstaltung 

fruchtbar durchzuziehen, bei der es null Unterla-

gen gibt. Dann ist es sehr schwierig, die Dinge 

zielführend zu veranstalten, selbst wenn die Vor-

sitzenden noch so gewillt sind, dies zu tun. Von 

daher würde sich die Geschäftsstelle sehr ver-

dient machen, wenn sie in Abstimmung, insbe-

sondere mit den Vorsitzenden der AG 1, aber 

letztendlich auch der AG 2 den erfolgreichen 

Versuch unternehmen würde, hier eine Unterlage 

zu erarbeiten, die eine fruchtbare, sinnvolle und 

strukturierte Diskussion für die zwei Stunden, 

die wir dafür vorgesehen haben, ermöglicht. 

Können wir so verbleiben? - Dann denke ich, 

dass mangels weiterer Wortmeldungen auch die-

ser Punkt abgeschlossen ist.  
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In der Tagesordnung hatten wir in die Klammer 

noch das Stichwort Änderung des Grundgesetzes 

aufgenommen. Das ist ein Punkt, den wir in der 

Kommission und auch in dieser Arbeitsgruppe 

schon diskutiert haben. Frau Kotting-Uhl, ich 

glaube, dieser Vorschlag kam ursprünglich von 

Ihnen; Sie haben ihn eingebracht. Das ist ein 

Punkt, von dem ich in Erinnerung habe, dass wir 

ihn zwar im Auge behalten, aber nicht im Sinne 

einer Konkretisierung eines vorgreiflichen Ände-

rungsbedarfs in einer Vorabnovelle betrachten 

wollten; vielmehr ist das ein wichtiger Punkt mit 

Blick auf den Bericht, den diese Kommission vor-

legen wird. Aber das nur als Einleitung. Ich bitte 

um Wortmeldungen. - Frau Kotting-Uhl. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich begründe das gern 

noch einmal. Ähnlich wie bei anderen Punkten, 

die wir heute schon behandelt haben, geht es 

auch hier um die Frage eines grundsätzlichen 

Vertrauensaufbaus in die Atompolitik von Bun-

destag und Bundesregierung. Mir ist eigentlich 

nach wie vor kein Argument präsent, das ver-

nünftigerweise dagegen sprechen könnte, diesen 

Atomausstieg, der ja nun sehr parteiübergreifend 

im Bundestag festgelegt worden ist, im Grundge-

setz zu verankern. Die Linke hat ja nicht deshalb 

nicht zugestimmt, weil sie gegen den Atomaus-

stieg ist, sondern weil ihr das nicht schnell genug 

war. Daher hoffe ich, wenn das in das Grundge-

setz aufgenommen würde, wäre auch diese Frak-

tion dabei. Dann hätten wir doch eine sehr starke 

Verankerung.  

In der Kommission war bei der Suche nach ei-

nem Leitbild und danach, was eigentlich die 

Grundlagen sind, auf denen wir arbeiten, ein un-

bestrittener Punkt immer die Unumkehrbarkeit 

des Atomausstiegs. Das würde noch ein Stück 

weit verstärkt und damit auch sehr publik ge-

macht, wenn die Kommission dem Bundestag 

empfehlen würde, das in das Grundgesetz zu auf-

zunehmen.  

Wir haben, als wir das das letzte Mal diskutiert 

haben, gesagt - daran erinnere ich mich auch -, 

das muss jetzt nicht gleich sein. Da führen wir 

noch Gespräche. Das kann man dann auch am 

Ende empfehlen. Auf der anderen Seite ist diese 

Evaluierung, wenn ich jetzt richtig rekapituliere, 

von welchen Zeiträumen, Gutachten usw. wir ge-

rade reden, wahrscheinlich nicht vor Sommer 

2015 zu erwarten. Insofern könnten wir versu-

chen, die notwendigen Gespräche, die dazu füh-

ren sind, bis zum Sommer 2015 geführt zu haben, 

um den Punkt dann vielleicht mit aufnehmen zu 

können. Ich glaube, nach außen wäre das ein gu-

tes Zeichen. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Gibt es weitere Wortmeldungen? - Herr Kanitz 

und dann Herr Zdebel. 

Abg. Steffen Kanitz: Ich glaube, dazu müssten 

wir erst einmal eine einheitliche Auffassung in 

der Kommission entwickeln. Ich plädiere ganz 

eindeutig dagegen, das in das Grundgesetz aufzu-

nehmen. Das sage ich sehr offen. Im Grundgesetz 

sind die Grundrechte geregelt. Wir sprechen von 

der Würde des Menschen, von der Gleichheit von 

Mann und Frau, von Pressefreiheit, von Religi-

onsfreiheit, all diesen Dingen. Aber wir reden si-

cherlich nicht über ein Grundrecht der deutschen 

Bevölkerung auf eine kernkraftfreie Energieerzeu-

gung. 

Vertrauensbildendes Signal hin und her, ich 

meine, wir dürfen das Grundgesetz, das nun 

wirklich ein ganz hohes Gut für uns in Deutsch-

land ist, nicht missbrauchen, um vermeintlich 

Vertrauen zu bilden. Unumkehrbarkeit des Atom-

ausstieges, das ist das Ziel. Ich bin mir relativ si-

cher, wenn 2022 das letzte Atomkraftwerk ausge-

schaltet ist, werden wir - das ist ja auch schon ab-

sehbar - nicht mehr zur Kernkraft als Art der 

Energieerzeugung zurückkehren. Weder die E-

VUs noch die Politik noch andere haben ein Inte-

resse daran. Ich meine nur, wir sollten das Ganze 

nicht überfrachten, indem wir es in das Grundge-

setz aufnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, 

dass es in meiner Fraktion dafür eine Mehrheit 

gibt. 
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Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Herr Zdebel. 

Abg. Hubertus Zdebel: Danke, Herr Vorsitzender. 

- Einer der Hauptkritikpunkte unserer Fraktion 

an den gesetzlichen Regelungen war, dass der 

Atomausstieg eben nicht unumkehrbar ist. Des-

wegen sind wir der Meinung, dass das tatsäch-

lich in das Grundgesetz geschrieben werden 

sollte. Das würde sicherlich auch dazu beitragen, 

dass der Atomausstieg von großen Teilen der Be-

völkerung, die da immer noch skeptisch sind, 

entsprechend ernster genommen würde.  

Darüber hinaus, Herr Kanitz, möchte ich Sie 

noch einmal daran erinnern, dass der Atomaus-

stieg damals von der Ethikkommission ja auch 

ethisch begründet worden ist. Also, so einfach, 

wie Sie es sich an dieser Stelle machen, ist es 

nicht. Zumindest ist es kein Argument zu sagen, 

das gehört nicht in das Grundgesetz hinein. Ich 

denke schon, dass wir darüber noch einmal eine 

Debatte führen müssen. Es wäre sicherlich ein 

starkes Signal, das von der Kommission ausgehen 

würde, wenn sie noch vor der Sommerpause so 

etwas tatsächlich mit empfehlen würde.  

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Herr Miersch, bitte. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Die Wortmeldungen 

der Kollegen zeigen ja, dass das ein hochsensib-

les Thema ist. Ich persönlich würde den Vorstoß 

immer unterstützen und glaube auch, dass man 

sicherlich bei uns eine Mehrheit dafür bekommt. 

Wir müssen jedoch aufpassen, dass wir bei der 

Kommissionsarbeit nicht parteipolitisch hoch-

sensible Themen gleich ganz oben ansiedeln. Ich 

würde mir wünschen, dass wir erst einmal über 

die Themen sprechen, die wir hier heute erörtert 

haben. Die ganz großen Brocken können wir spä-

ter in Form einer gemeinsamen Linie möglicher-

weise noch mitnehmen. Ich würde deswegen die 

Vorgehensweise, die Sie, Herr Vorsitzender, eben 

skizziert haben, nachdrücklich unterstützen.  

Auch darüber - das habe ich noch einmal nachge-

guckt - haben wir eigentlich schon geredet. Des-

wegen bitte ich noch einmal darum, sich bei den 

Sitzungsabläufen wirklich an eine gewisse Struk-

tur zu halten. Ich habe, ehrlich gesagt, keine Lust, 

von Frau Kotting-Uhl dreimal zu hören - das 

weiß ich inzwischen -, dass ihr das Thema sehr 

wichtig ist. Die Arbeitszeit muss in der Kommis-

sion, aber auch in den Arbeitsgruppen stringent 

organisiert werden. Insofern bitte ich darum, da-

für Sorge zu tragen, dass wir nicht regelmäßig 

eine Doppelung von Themen haben. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Herr Niehaus, 

Sie wollten noch weiter zur Doppelung beitra-

gen? - Entschuldigung, das war ein kleiner 

Scherz. 

Mdgt. Gerrit Niehaus: Wenn es der Sache dient, 

ziehe ich gerne zurück. - Das Thema war schon 

häufig im Gespräch, und zwar unter dem Stich-

wort Unumkehrbarkeit. Der Ausstieg müsse gefäl-

ligst unumkehrbar sein. Dagegen habe ich eigent-

lich aus demokratischem Anstand etwas. Ich 

habe immer ein schlechtes Gewissen zu sagen, et-

was muss unumkehrbar sein. Faktisch war der 

Einstieg in die Atomenergie unumkehrbar. Das 

haben wir ja gemerkt. Es stand auch die Frage im 

Raum, ob das verfassungsgemäß ist. Da ist die 

Entscheidung des Verfassungsgerichts anders 

ausgefallen. Damit leben wir, und jetzt geht es 

um die Frage, was unumkehrbar sein kann. Zu 

versuchen, von allen möglichen Beteiligten Un-

terwerfungserklärungen zu verlangen, ja niemals 

wieder an Atomkraft zu denken, ehe man über-

haupt weiter diskutieren will, das ist, finde ich, 

eigentlich eher die nichtdemokratische Vorge-

hensweise. Die demokratische Vorgehensweise 

ist meines Erachtens, die Hürde entsprechend 

dem Grundgesetz anzuheben. Man muss das ja 

mit Zweidrittelmehrheit einführen. Dementspre-

chend liegt die Hürde für einen möglichen Wie-

dereinstieg dann auch wieder bei einer Zweidrit-

telmehrheit. Das ist, finde ich, der legitime und 

demokratische Weg. Warum sollte man nicht dar-

über nachdenken? Ich glaube, keiner würde auf 
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die Idee kommen, jetzt die Kernenergiefreiheit 

als ein Grundrecht definieren zu wollen. 

(Abg. Michael Müller: Ich begreife das, ehr-

lich gesagt, nicht!) 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Herr Müller. 

Abg. Michael Müller: Entschuldigung, ich will 

mich hier eigentlich gar nicht einmischen. Aber 

ich begreife die Argumentation nicht. Ich meine, 

Hintergrund ist doch, dass in der Moderne etwas 

geschehen ist, was wir an den Folgen der Atom-

energie auf einmal begreifen. Wenn ich es richtig 

verstanden habe - ich will mich jetzt gar nicht 

über die Formulierung streiten -, will man doch 

deutlich machen, dass wir bezüglich der Verän-

derung, die in komplexen technologischen Pro-

zessen stattgefunden hat, einen anderen Umgang 

brauchen und das entsprechend in der Verfas-

sung niederlegen. Was soll daran so schlimm 

sein? 

(Mdgt. Gerrit Niehaus: Ich bin doch dafür!) 

- Aber dann verstehe ich die Argumentation 

nicht. 

Mdgt. Gerrit Niehaus: Ich wollte es kurzmachen, 

aber jetzt muss ich es noch einmal erklären. Ich 

finde, es ist der demokratisch richtige Weg, wenn 

man es für richtig hält - ich halte es selber für 

richtig -, den Ausstieg aus der Atomenergie im 

Grundgesetz zu verankern. Das halte ich für rich-

tig. Das ist der demokratisch richtige Weg. Das 

führt man mit Zweidrittelmehrheit ein und kann 

es nur mit Zweidrittelmehrheit wieder abschaf-

fen. Für den falschen Weg halte ich es - das 

wollte ich eben sagen -, zu glauben, etwas durch 

Erklärungen und das Schaffen von Fakten unum-

kehrbar machen zu können. Das halte ich für den 

falschen Weg. 

(Abg. Michael Müller: Aber in der Sache 

ändert das doch nichts!) 

- Kann sein. 

(Abg. Michael Müller: Deswegen habe ich 

den Gegensatz nicht verstanden!) 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Ich denke, je-

der führt, soweit notwendig oder gewünscht, die 

Diskussion außerhalb dieser Sitzung weiter.  

Herr Miersch, Sie haben natürlich recht. Wir ha-

ben das alles schon einmal diskutiert. Deshalb ist 

der Vorsitzende gut beraten, wenn er einen sol-

chen Punkt mit aufnimmt, was ja auch seine Be-

gründung hat, jedenfalls aus Sicht des Vorsitzen-

den. Der baut ein bisschen vor, indem er eine 

einleitende Bemerkung macht, wie ich das heute 

auch getan habe: Bitte erinnert euch alle daran, 

dass wir neulich schon eine relativ intensive Dis-

kussion dazu geführt haben. - Ich wollte damit 

aus Sicht der Vorsitzenden deutlich machen: Der 

Punkt ist auf der Agenda und bleibt auch auf der 

Agenda. Das ist das, was heute deutlich gemacht 

worden ist. Mit dieser Formulierung kann man, 

glaube ich, einvernehmlich umgehen.  

Wenn zu dem Punkt kein weiterer Erörterungsbe-

darf besteht, denke ich, dass wir den Tagesord-

nungspunkt 5 damit abgeschlossen haben.  

 

Tagesordnungspunkt 6 

Vorbereitung der Sitzung am 11. Februar 2015 

Wenn ich es richtig sehe, haben wir den Punkt 

bereits erledigt. Ich sehe allgemein Zustimmung, 

sodass wir sehr schnell zum nächsten Tagesord-

nungspunkt kommen, nämlich zu 

 

Tagesordnungspunkt 7  

Arbeitsprogramm der AG 2 

Auch dazu haben wir unter den Tagesordnungs-

punkten, die bisher aufgerufen worden sind, eini-

ges erörtert, was man sinnvollerweise - vielleicht 
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wäre es auch weniger sinnvoll; je nach Sicht-

weise - unter dem Stichwort „Arbeitsprogramm“ 

wiederholen könnte. - Herr Miersch. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Wenn ich es richtig 

sehe, ist der 11. Februar abgehakt. Ich glaube, 

dann ist das Thema Veränderungssperre eines, 

das wir, um dem Kollegen Wenzel Rechnung zu 

tragen, sehr schnell auf die Tagesordnung einer 

der nächsten Sitzungen nehmen müssten. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Das wird, 

denke ich, allgemein hier so gesehen. Das allge-

meine Stichwort war, die Dinge schrittweise und 

so zügig wie möglich abzuarbeiten. Dazu gehört 

beispielsweise auch das Europarecht. - Herr Jä-

ger, bitte. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Vielleicht noch die Anre-

gung, dass wir die Punkte, die wir identifiziert 

haben - wir werden es ja hoffentlich schaffen, die 

Beschlusspunkte nach der heutigen Sitzung sehr 

zeitnah zu verteilen - und die insgesamt zu bear-

beiten sind, so wie sie auftauchen, auflisten und 

versuchen, sie auf der Zeitachse einzuordnen. 

Dann schaffen wir es auch eher, eine Meinung als 

Arbeitsgruppe 2 zu haben: Wie ist denn das Ti-

ming? Zum Beispiel hielte ich es auch in der Dis-

kussion mit der Arbeitsgruppe 1 für sinnvoll, 

sich mit den Varianten, die dort aufgespannt 

worden sind, auseinanderzusetzen. Das können 

wir am besten tun, wenn wir wissen, das sind die 

Themen, die wir noch vor uns haben. Da ist erst 

einmal die Zweiteilung in vorzeitig und später 

vorzunehmen, und ansonsten ist es ganz grob auf 

der Zeitachse einzuordnen. Das ist dann natür-

lich ein wachsendes Dokument. Aber das würde 

auch die Diskussion mit der Arbeitsgruppe 1 er-

heblich erleichtern. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Danke schön. 

- Herr Gaßner. 

Hartmut Gaßner: Ich möchte noch eine Anmer-

kung zu einem Thema machen, das wahrschein-

lich bei den meisten auf der eher längerfristigen 

Agenda steht. Die relativ intensive Auseinander-

setzung ist mir noch gut in Erinnerung. Es gab im 

Rahmen der Anhörung, glaube ich, mindestens 

fünf Redebeiträge zu dem Begriff „bestmöglich“. 

Ich würde den Vorsitzenden gerne mit auf den 

Weg geben, einmal zu überlegen, ob und inwie-

weit wir das eigentlich - auch zeitlich - mit in die 

Arbeit aufnehmen; denn spätestens bei einer in-

tensiveren Befassung mit den Ergebnissen oder 

Zwischenergebnissen aus der AG 3 wäre es ganz 

gut, wenn wir auf dem Weg einer Begriffsfin-

dung, einer Begriffsbestimmung wären.  

Ich darf noch einmal in drei Sätzen in Erinne-

rung rufen: Es ist ein Unterschied, ob ein Stand-

ort für sich gesehen die Anforderungen des 

Atomgesetzes erfüllt, also einen hinreichenden 

Schutz vor atomarer Strahlung und die notwen-

dige Vorsorge bietet, oder aber ob man „bestmög-

lich“ so definiert, wie es, glaube ich, die Mehr-

zahl verstanden hat - ohne damit jetzt eine Mei-

nung zum Ausdruck zu bringen; es ist einfach 

nur eine Beschreibung -, nämlich dass es im Rah-

men eines Standortauswahlgesetzes nicht darum 

geht, über das Wort „bestmöglich“ einen Maßstab 

allein für den einzelnen Standort zu schaffen, 

sondern auch einen Maßstab im Rahmen eines 

Vergleiches.  

Genau diese Frage war streitig gestellt worden, 

nämlich ob und inwieweit im Rahmen des Stand-

ortauswahlgesetzes die Verwendung des Wortes 

„bestmöglich“ nicht nur bedeutet, dass jeweils 

der Standort die Anforderungen erfüllt, sondern 

damit im Vergleich der verschiedenen Standorte 

auch noch eine Wertung verbunden ist. Das ist 

streitig gestellt worden. Ich denke, wir sind gut 

beraten, wenn wir da relativ bald zu einer Mei-

nung kommen und das gegebenenfalls noch auf 

die Agenda des eher kurzfristigen Änderungsbe-

darfs setzen; denn es ist ein Leitmaß insbeson-

dere für die Arbeit der AG 3 und später dann 

auch für unsere Entscheidungsfindung. Deshalb 

würde ich das gerne in Ihre Hände geben, damit 

wir da weiterkommen. Bei dem reinen Austausch 

von Sachargumenten hat sich im Rahmen von 

fünf bis sechs Meinungsäußerungen gezeigt, dass 
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da vielleicht einfach ein Satz im Standortaus-

wahlgesetz, der relativ bald vorgeschlagen wird, 

mehr bringt, als wenn wir da jetzt noch einmal 

sechs oder acht Juristen antreten lassen. Aber das 

ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir das 

auf die Agenda nehmen. 

Vorsitzender Hubert Steinkemper: Okay. Die An-

regung von Herrn Gaßner ist angekommen. Da 

das BMUB nicht unwesentlich mit dem StandAG 

befasst ist, indem es für den Vollzug sorgt und 

gegebenenfalls Änderungen in den Blick nimmt, 

möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auch noch ein-

mal auf diesen Punkt richten. Aber auch das ist 

Eulen nach Athen tragen, weil Sie an der Anhö-

rung ja intensiv teilgenommen haben. Dann kön-

nen wir den Punkt für heute abschließen.  

 

Tagesordnungspunkt 8  

Terminplanung 

Wir haben, wenn ich es richtig sehe, im Rahmen 

einer entsprechenden Abfrage die Termine für 

das erste Halbjahr festgelegt. Ergebnis war, dass 

die Termine regelmäßig montags sind. Frau Glän-

zer als Mitglied dieser Arbeitsgruppe hat jedoch 

Schwierigkeiten hat, an den Montagsterminen 

teilzunehmen. Wir als Vorsitzende haben uns 

deshalb zusammen mit der Geschäftsstelle noch 

einmal bemüht, Ausweichmöglichkeiten zu eru-

ieren. Dieses Bemühen ist leider nicht von dem 

Erfolg gekrönt gewesen, den wir uns erhofft hat-

ten. Sie haben gesehen, dass Frau Glänzer hier 

„regelmäßig“ durch Herrn Hörnschemeyer vertre-

ten wird. Wir als Vorsitzende haben uns mit der 

Geschäftsstelle intensiv bemüht, Lösungen für 

Frau Glänzer zu finden. Dieses Bemühen ist sei-

tens der Kollegin ausdrücklich anerkannt wor-

den; das möchte ich einmal festhalten. Mangels 

Alternativen, die im Augenblick nicht erkennbar 

sind, sollte es, wenn Sie einverstanden sind, bei 

der bisherigen Terminplanung, die Sie kennen, 

für das erste Halbjahr bleiben. 

Zweiter Punkt. Das Jahr ist ja nicht nur ein halbes 

Jahr lang, sondern hat noch weitere sechs Mo-

nate. Auch da müssen wir uns rechtzeitig Gedan-

ken machen, wie die Termine festzulegen sind. 

Allerdings hat die Kommission als solche hierfür 

auch noch keine Terminfestlegungen getroffen. 

Ich denke, dass sie das sehr schnell tun wird. Für 

diese Arbeitsgruppe würde ich ohne Not jeden-

falls ungern Festlegungen für das nächste halbe 

Jahr treffen, ohne die Terminlage bei der Kom-

mission zu kennen. Der Grund dafür, da Beden-

ken zu haben, liegt auf der Hand. Also, der Ap-

pell ist: Wir müssen schnell zu Terminen für das 

zweite Halbjahr kommen. Das muss aber in Ab-

stimmung mit der Kommission erfolgen. 

Gibt es sonst noch Anmerkungen zur Terminpla-

nung? - Das ist nicht der Fall. Dann können wir 

auch den Tagesordnungspunkt 8 abschließen. 

 

Tagesordnungspunkt 9  

Verschiedenes 

Dazu habe ich meinerseits noch eine kurze An-

merkung zu machen. Das Stichwort ist: Zusam-

menfassung der Anhörung zur Evaluierung. In 

der letzten Kommissionssitzung war das unter 

dem Gesichtspunkt angesprochen worden, dass 

es doch sinnvoll sei, allen Beteiligten eine Zu-

sammenfassung zur Verfügung zu stellen, insbe-

sondere allen Mitgliedern der Kommission. Das 

hatten wir als Vorsitzende der Arbeitsgruppe 2 

zugesagt. Diese Zusage wird erfüllt. Die Zusam-

menfassung, die Sie schon kennen - abgesehen 

von zwei redaktionellen Änderungen kennen Sie 

sie -, stellen wir jetzt nach erfolgter Prüfung allen 

Mitgliedern der Kommission zur Verfügung. Die 

Geschäftsstelle ist gebeten worden, das so recht-

zeitig zu tun, dass die Zusammenfassung noch 

von allen Kommissionmitgliedern vor der nächs-

ten Sitzung am Montag gelesen werden kann. 

Das war eine Anmerkung, die ich noch unter 

„Verschiedenes“ anbringen wollte. Gibt es wei-

tere Punkte?  - Das scheint nicht der Fall zu sein. 
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Dann danke ich allen Beteiligten für das rege In-

teresse und die muntere Diskussion. Insbeson-

dere gilt der Dank Herrn Staatssekretär Flasbarth, 

der hier zum Thema Behördenstruktur referiert 

hat, ebenso wie Herrn Wenzel und Frau Rickels, 

die zum Thema Veränderungssperre vorgetragen 

haben.  

Ich wünsche allen Beteiligten eine gute Heim-

fahrt. Manche sehen sich am kommenden Mon-

tag wieder.  

Schluss der Sitzung: 13.41 Uhr 

 

 

Die Vorsitzenden 
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